
Stadt Hilden 
 
 

 
N i e d e r s c h r i f t 

 
über die 41. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Rates der Stadt Hilden  am 
Mittwoch, 23.09.2020 um 18:00 Uhr, in der Aula des Helmholtz-Gymnasiums (Am 
Holterhöfchen 30 in 40724 Hilden) 

 

 
Anwesend waren: 
 

Vorsitz 
Frau Birgit Alkenings Stadt Hilden  

Ratsmitglieder 
Frau Anabela Barata SPD  
Herr Manfred Böhm SPD  
Herr Christoph Bosbach SPD  
Herr Torsten Brehmer SPD  
Herr Kevin Buchner SPD  
Herr Klaus Dupke SPD  
Frau Dagmar Hebestreit SPD  
Herr Steffen Kirchhoff SPD  
Frau Sandra Kollender SPD  
Herr Hans-Werner Schneller SPD  
Herr Jürgen Scholz SPD  
Herr Dominik Stöter SPD  
Frau Anne Kathrin Stroth SPD  
Herr Carsten Wannhof SPD  
Herr Hans-Jürgen Weber SPD  
Herr Kurt Wellmann SPD  
Herr Michael Deprez CDU  
Herr Fred Harry Frenzel CDU  
Herr Christian Gartmann CDU  
Herr Peter Groß CDU  
Herr Thomas Grünendahl CDU  
Frau Sabine Kittel CDU  
Frau Claudia Schlottmann CDU  
Herr Rainer Schlottmann CDU  
Herr Norbert Schreier CDU  
Herr Michael Wegmann CDU  
Herr Arif Yilmaz CDU  
Herr Reinhard Zenker CDU  
Herr Klaus-Dieter Bartel Bündnis 90/Die Grünen  
Frau Marianne Münnich Bündnis 90/Die Grünen  
Herr Hartmut Toska Bündnis 90/Die Grünen  
Frau Susanne Vogel Bündnis 90/Die Grünen  
Herr Rudolf Bergner Allianz für Hilden  
Herr Rudolf Joseph FDP  
Herr Thomas Remih FDP  
Frau Martina Reuter FDP  
Frau Claudia Beier BÜRGERAKTION  



 - 2 - 

Herr Ludger Reffgen BÜRGERAKTION  
Herr Prof. Dr. Ralf Bommermann AfD  

Von der Verwaltung 
Herr 1. Beigeordneter Norbert Danscheidt Stadt Hilden Bis einschließlich TOP 17  

anwesend 
Herr Beigeordneter Sönke Eichner Stadt Hilden  
Herr Beigeordneter Peter Stuhlträger Stadt Hilden  
Frau Kämmerin Anja Franke Stadt Hilden  
Herr Roland Becker Stadt Hilden  
Frau Geri Schwenger Stadt Hilden  
Herr Michael Witek Stadt Hilden  
 
 

Abwesende Ratsmitglieder 
Herr Friedhelm Burchartz Allianz für Hilden  
Frau Marion Buschmann CDU  
Herr Martin Falke CDU  
Herr Bernd Hoppe  
Herr Christopher Monheimius CDU  
 
 
 

Tagesordnung: 
 

 
 
Eröffnung der Sitzung   
 
 
Änderungen zur Tagesordnung   
 
 
Einwohnerfragestunde   
 
 
 1   Befangenheitserklärungen 

 
  
 2   CO-Pipeline der Firma Covestro, vormals Bayer-Material Science - Sachstands-

bericht 
 

  
 2.1   Sachstandsmitteilung CO-Pipeline 

WP 14-20 SV I/019 
  
 2.2   Resolution anlässlich des OVG-Urteils im Berufungsverfahren gegen die CO-

Pipeline vom 31.08.2020 
 

  
 3   Corona in Hilden 

 
  
 3.1   Corona-Infoflyer - Präsentation (auf Anfrage Bündnis 90/Die Grünen) 
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 3.2   Workshops Hilfsmöglichkeiten in der Pandemie-Krise; 

Antrag der BA-Fraktion 
WP 14-20 SV 01/172 

  
 3.3   Antrag der FDP: Personalrechtliche Stellungnahme "Sonderzahlung an die Mitar-

beiter anl. Corona-Krise" 
WP 14-20 SV 10/099 

  
 3.4   Antrag Personaloffensive Kita (Bündnis 90 Die Grünen) 

WP 14-20 SV 10/105 
  
 3.5   Antrag der FDP-Fraktion im Rat der Stadt Hilden auf Nichterhebung von Son-

dernutzungsgebühren für außengastronomische Bewirtungsflächen bis zum 
31.12.2020 
WP 14-20 SV 32/034 

  
 3.6   Antrag der FDP-Fraktion auf Erlaubniserteilung zum Aufstellen von "Kundenstop-

pern" (gewerbliche Hinweisschilder) für den Einzelhandel und die Gastronomie in 
der Fußgängerzone 
WP 14-20 SV 32/039 

  
 3.7   Antrag der FDP Ratsfraktion vom 26.08.2020 "Einbindung Hildener Vereine in die 

OGS" 
WP 14-20 SV III/021 

  
 3.8   Antrag der FDP Ratsfraktion vom 26.08.2020 "Abfrage Hildener Kunst- und Kul-

turvereine zu Auswirkungen der Corona-Pandemie" 
WP 14-20 SV III/022 

  
 3.9   Anfrage der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen im Haupt- und Finanzausschuss 

am 26.08.2020  
über die Corona-Krise und deren Auswirkungen auf den Einzelhandel 
WP 14-20 SV 80/037 

  
 3.10   Antrag der FDP-Fraktion - Städtisches Hilfsprogramm 

WP 14-20 SV 20/151 
  
 4   Anregungen und Beschwerden 

 
  
 4.1   Anregung nach § 24 GO NRW: Ehrung für Leo Meyer 

WP 14-20 SV 01/158/1 
  
 5   Allgemeine Ratsangelegenheiten 

 
  
 5.1   Änderung der Zuständigkeitsordnung 

WP 14-20 SV 01/170 
  
 5.2   Durchführung einer externen Organisationsuntersuchung des Zentralen Bauhofs 

WP 14-20 SV 10/097 
  
 5.3   Besetzung der Einigungsstelle nach 

§ 67 Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) 
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WP 14-20 SV 10/103 
  
 5.4   Kenntnisnahme der Dienstanweisungen gemäß § 32 Kommunalhaushaltsverord-

nung NRW 
WP 14-20 SV 20/157 

  
 5.5   Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 

WP 14-20 SV 26/061 
  
 5.6   Festsetzung verkaufsoffener Sonntage nach § 6 LÖG NRW im Zusammenhang 

mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie 
WP 14-20 SV 32/037 

  
 5.7   öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Gründung einer Kreisfeuerwehrschule 

WP 14-20 SV 37/011 
  
 5.8   Durchführung eines politischen Verständigungsprozesses über die Nutzung des 

städtischen Grundstückes Ellerstraße 1/Benrather Straße 24 
WP 14-20 SV 61/286 

  
 6   Angelegenheiten des Stadtentwicklungsausschusses 

 
  
 6.1   Bebauungsplan Nr. 264 für den Bereich Gerhart-Hauptmann-Hof:  

Beschluss einer Veränderungssperre 
WP 14-20 SV 61/285 

  
 6.2   Bebauungsplan Nr. 138, 2.Änderung für den Bereich Krabbenburg/Breddert: 

Abhandlung der Anregungen aus der Offenlage 
Satzungsbeschluss 
WP 14-20 SV 61/289 

  
 6.3   52. Flächennutzungsplanänderung für das Areal der Tennis- und Golfranch Bun-

gert (Diekhaus):  
Abhandlung der Anregungen aus der Offenlage  
Beschluss der Flächennutzungsplanänderung 
WP 14-20 SV 61/283 

  
 6.4   Mobilitätskonzept für Hilden; 

Anpassung des Finanzrahmens 
WP 14-20 SV 61/292 

  
 7   Angelegenheiten des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz 

 
  
 7.1   3. Nachtragssatzung zur Satzung für die Friedhöfe der Stadt Hilden vom 

27.03.2015 
WP 14-20 SV 68/063 

  
 7.2   2. Nachtragssatzung vom         zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt 

Hilden - Abfallentsorgungssatzung - vom 12.07.2013 
WP 14-20 SV 68/062 

  
 8   Haushalts- und Gebührenangelegenheiten 

 



 - 5 - 

  
 8.1   Nachtragsstellenplan 

WP 14-20 SV 10/100 
  
 8.2   Feststellung des Jahresabschlusses 2019 der Stadt Hilden - Bericht und Testat 

des Beratungs- und Prüfungsamtes und Bericht des Rechnungsprüfungsaus-
schusses gemäß § 59 Abs. 3 GO NRW 
WP 14-20 SV 14/044/1 

  
 8.3   Statusbericht Haushaltsbewirtschaftung 2020 

WP 14-20 SV 20/149 
  
 8.4   Außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln zur Umsetzung von Förderprogram-

men für Schulen des Landes NRW 
WP 14-20 SV 10/107 

  
 9   Anträge 

 
  
 9.1   CDU-Antrag Einrichtung einer zusätzlichen Stelle für einen Projektleiter im Ge-

bäudemanagement mit dem Stellenplan 2021 
WP 14-20 SV I/018 

  
 9.2   Live-Stream von Ratssitzung; 

Antrag der Fraktion Bürgeraktion Hilden 
WP 14-20 SV 01/171 

  
 9.3   Eintrag Ratsmitglieder in das Goldene Buch der Stadt; Antrag der CDU-Fraktion 

WP 14-20 SV 01/173 
  
 9.4   Antrag der SPD-Fraktion: "Bereitstellung von Planungskosten für Entwurfsplanung 

einschl. Kostenberechnung Sportplatzgebäude Schützenstraße" 
WP 14-20 SV 26/064 

  
 9.5   Antrag der CDU-Fraktion - Satzung zur Erhebung einer Wettbürosteuer 

WP 14-20 SV 20/158 
  
 9.6   Antrag der CDU-Fraktion vom 17.06.2020:  

Obstbaumwiese an der Hofstraße als Spendenaktion 
WP 14-20 SV 61/290 

  
 9.7   Antrag der Fraktion Allianz vom 27.05.2020:  

Klimaschutzvorhaben Prioritäten-Liste 
WP 14-20 SV 61/291 

  
 9.8   Antrag der Fraktion Bündnis´90/Die Grünen vom 14.07.2020: 

Anlegung einer Parkanlage an der Ellerstr 
WP 14-20 SV 66/183 

  
 9.9   Antrag der Fraktion Bündnis´90 / Die Grünen vom 19.08.2020: 

Bewässerung von Grünflächen und Bäumen 
WP 14-20 SV 66/185 

  
 10   Mitteilungen und Beantwortungen von Anfragen 
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 10.1   Sachstand Kita Holterhöfchen / Abschluss Machbarkeitsstudie 

WP 14-20 SV III/023 
  
 10.2   Termine Ältestenrat vor der konstituierenden Ratssitzung 

 
  
 11   Entgegennahme von Anfragen und Anträgen 

 
  
 11.1   Antrag FDP: Einführung einer Park-App 

 
  
 11.2   Antrag BA: Papierkörbe im Stadtgebiet - Vorlage eines Erfahrungsberichts zur 

Aktion sauberer Wald 
 

  
 11.3   Antrag Bündnis 90/Die Grünen: Personalgewinnung und Personalentwicklung 

 
  
 11.4   Antrag Bündnis 90/Die Grünen: Neuer Ausbildungsgang Schwerpunkt Pädagogik 

 
  
 11.5   Anfrage Bündnis 90/Die Grünen: Lichtverschmutzung durch Fitness-Center 

 
  
 11.6   Anfrage BA: Auflösung des Kulturvereins Nostromo 

 
  
 11.7   Anfrage CDU: Förderprogramm Infrastruktur 

 
  
 
 
 
Um 18.30 Uhr wird eine Einwohnerfragestunde durchgeführt mit einer zeitlichen Begrenzung von 
30 Minuten. 
 
 
 Eröffnung der Sitzung 

 
Die Vorsitzende, Bürgermeisterin Birgit Alkenings, eröffnete die Sitzung und begrüßte die anwe-
senden Mitglieder des Gremiums, die Vertreter der Presse und die erschienenen Zuhörer. Sie 
stellte fest, dass die Unterlagen form- und fristgerecht zugegangen sind. 

 
 
 
   
 

 
 Änderungen zur Tagesordnung 

 
Rm Reffgen/ BA beantragte, die Sitzung zeitlich auf 3 Stunden zu begrenzen, wozu formale Ge-
genrede erhoben wurde. Bürgermeisterin Alkenings ließ daraufhin darüber abstimmen. 
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Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich abgelehnt gegen 4 Ja-Stimmen der Allianz für Hilden, BA und Rm Bommermann bei 
einer Enthaltung der Bürgermeisterin 
 
Folgende Anträge, die Tagesordnung zu ändern, wurden gestellt: 
 
TOP 2.2: Erweiterung der Tagesordnung um den TOP „Resolution anlässlich des OVG-Urteils im 
Berufungsverfahren gegen die CO-Pipeline vom 31.08.2020“. 
 
TOP 3.10: Erweiterung der Tagesordnung um die SV 20/151 „Antrag der FDP-Fraktion für ein 
städtisches Hilfsprogrammwurde“, die in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses ohne 
Beschlussfassung an den Rat verwiesen worden war. 
 
TOP 8.4: Erweiterung der Tagesordnung um die SV 10/107 „Überplanmäßige Bereitstellung von 
Mitteln zur Umsetzung von Förderprogrammen für Schulen des Landes NRW“. 
 
TOP 9.8 - Absetzung von der Tagesordnung der SV 66/183 „Antrag Grüne „Anlegung einer Park-
anlage an der Ellerstraße“, da der Antrag in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Klima-
schutz zurückgezogen worden war. 
 
TOP 9.9: Absetzung von der Tagesordnung der SV 66/185 „Antrag Grüne „Bewässerung von 
Grünflächen und Bäumen“, da der Antrag in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Klima-
schutz zurückgezogen worden war. 
 
TOP 9.1 und 9.4: Gemeinsame Beratung der SV I/018 „CDU-Antrag Einrichtung einer zusätzlichen 
Stelle für einen Projektleiter im Gebäudemanagement mit dem Stellenplan 2021“ und der SV 
26/064 „Antrag der SPD-Fraktion: Bereitstellung von Planungskosten für Entwurfsplanung einschl. 
Kostenberechnung Sportplatzgebäude Schützenstraße" 
 
Nachdem sich Bürgermeisterin Alkenings vergewissert hatte, dass alle Gremienmitglieder damit 
einverstanden sind, über alle Änderungsanträge gesammelt zu beschließen, ließ sie abstimmen. 

 
 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig beschlossen 

  
   
 

 
 Einwohnerfragestunde 

 
Zur Einwohnerfragestunde meldet sich  
 
1. Herr Ulrich Obels, wohnhaft in Hilden, zu Wort. 

Er fragte, was mit dem Stiftungsvermögen der Sport- und Kulturstiftung geschehen sei. 
Kämmerin Franke erläuterte, dass die Sport- und Kulturstiftung der Stadt Hilden eine allge-
meine, selbstständige Stiftung des privaten Rechts und als solche bilanziell nicht dem Vermö-
gen der Stadt Hilden zuzurechnen sei. Das Stiftungsvermögen bestehe fort. Über die sat-
zungsgemäße Verwendung der Stiftungsmittel entscheide gemäß Satzung der Sport- und Kul-
turstiftung das Kuratorium, welches aus den Bürgermeistern und den Fraktionsvorsitzenden 
der im Rat der Stadt Hilden vertretenen Fraktionen bestehe. 
 

2. Frau König, wohnhaft in Hilden, zu Wort. 
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Vor dem Hintergrund, dass der Klimaschutz medial von anderen Themen überlagert worden 
sei, fragte sie, woran sie erkennen solle, dass in Hilden schlaue Menschen sinnvolle Entschei-
dungen für morgen treffen. Hierbei gehe es ihr um das Bungert-Gelände.  
Bürgermeisterin Alkenings bat Frau König, mit den Parteien Kontakt aufzunehmen, weil die 
Einwohnerfragestunde nicht das richtige Format sei, verschiedene politische Meinungen zu 
erörtern. Für das Bungert-Gelände bestehe bereits Baurecht. 
 

3. Herr Ulrich Siedentop, wohnhaft in Hilden, zu Wort. 
Er fragte, ob bekannt sei, dass an der Wilhelm-Busch-Grundschule nur Kinder katholischen 
Glaubens in die Betreuung kommen und im laufenden Schuljahr nicht alle Erst-Klässler einen 
Platz bekommen haben. 
Schuldezernent Eichner erläuterte, dass ein politisches Votum für die Betreuung vorliege. Es 
fehle aber noch die Aussage, wie viel Betreuung sich die Stadt leisten wolle. Die politische 
Entscheidung stehe noch aus. Es liege ein Antrag der SPD vor, ein Konzept für die Betreuung 
zu entwerfen. Es sei nicht so, dass ein Kind Katholisch sein müsse. Hier liege ein Missver-
ständnis mit der Schulleitung vor. Um dieses zu beseitigen, sei bereits ein Gespräch anbe-
raumt.  
 
Rm Remih/ FDP merkte an, dass der Schulentwicklungsplan bei Bekenntnisschulen geändert 
worden sei. Jetzt sei bemerkt worden, dass mit bestimmten Bekenntnissen Vorteile bestehen. 
Dieses zusätzliche Sortierkriterium solle entfallen. 
 
Rm C. Schlottmann/ CDU sicherte als Vorsitzende des Schul- und Sportausschusses zu, dass 
sie das Thema aufgreifen und eine zügige Klärung herbeiführen werde. Bislang sie es ihr nicht 
bekannt gewesen. 
 

4. ein Fragesteller (Name und Anschrift genannt, aber unprotokolliert) 
Er fragte, ob angedacht sei, die Zweizügigkeit der Astrid-Lindgren-Schule zu ändern. 
Schuldezernent Eichner erläuterte, dass vorrangig Anmeldungen von Kindern katholischen 
Glaubens berücksichtigt werden. Wenn die Anzahl der katholischen Kinder für eine Zweizü-
gigkeit zu hoch sei, würde die Dreizügigkeit eingerichtet. Dann würde auch entsprechend mit 
anderen Kindern bis zur vollen Stärke der Dreizügigkeit „aufgefüllt“. 
 

5. Frau Claudia Roth, wohnhaft in Hilden, zu Wort.  
Vor dem Hintergrund, dass die Wahl eine neue Zusammensetzung des Rates hervorgebracht 
habe, fragte sie, ob die umfassende Tagesordnung im Einvernehmen mit den Parteien erstellt 
worden sei.  
Bürgermeisterin Alkenings erläuterte, dass die aktuelle Wahlperiode noch bis zum 31.10.2020 
dauere. Einvernehmen über die Tagesordnung sei unter dem Tagesordnungspunkt „Änderun-
gen zur Tagesordnung“ erzielt worden, wo Änderungswünsche eingebracht werden konnten 
und auch wurden. Zudem könne der Rat auch im weiteren Beratungsverlauf Entscheidungen 
vertagen, so dass sich der neu zusammengestellte Rat damit befassen könne.  
Frau Roth fragte nach, ob dies auch die Fraktionen so sehen. 
C. Schlottmann/ CDU teilte mit, dass die neuen Ratsmitglieder der CDU schon an den Frakti-
onssitzungen teilnehmen und somit eingebunden würden. 
Rm Reffgen/ BA äußerte Verständnis für den Eindruck, dass Beschlüsse um „5 vor 12“ gefasst 
würden, z. B. Themen der Stadtentwicklung. 
 
Rm Bommermann/ AfD beantragte, die Einwohnerfragestunde zu schließen, weil sein Ein-
druck sei, dass es nun nicht mehr um die Frage an sich gehe, sondern um Plädoyers der Par-
teien. 
 
Rm Joseph/ FDP erhob formale Gegenrede, woraufhin Bürgermeisterin Alkenings gemäß § 19 
der Geschäftsordnung für den Rat ohne weitere Aussprache über den Vertagungsantrag ab-
stimmen ließ. 
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Abstimmungsergebnis über den Schluss der Aussprache: 
Mehrheitlich angenommen gegen 4 Nein-Stimmen von Bündnis 90/Die Grünen bei 16 Enthaltun-
gen der SPD (ohne Rm Dupke) und der Bürgermeisterin 

 
 
 
   
 

 1 Befangenheitserklärungen  

 
Rm Toska/ Bündnis 90/Die Grünen erklärte sich zu TOP 3.3 für befangen. 

  
 

 2 CO-Pipeline der Firma Covestro, vormals Bayer-Material Science - 
Sachstandsbericht 

 

 
 
 

 2.1 Sachstandsmitteilung CO-Pipeline WP 14-20 SV 
I/019 

 
 

Der Rat der Stadt Hilden nahm die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis. 
 
 

 2.2 Resolution anlässlich des OVG-Urteils im Berufungsverfahren ge-
gen die CO-Pipeline vom 31.08.2020 

 

 
Per E-Mail vom 22.09.2020 kündigte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen an, die Aufnahme dieses 
Tagesordnungspunktes zu beantragen. Der E-Mail angefügt war die Anregung des Sprechers im 
BUND-Hilden und Pressekoordinators der Stopp-CO-Pipeline-Initiativen, Herrn Donner. Er regt 
hierin an, dass der Rat der Stadt Hilden eine Resolution zur CO-Pipeline verabschiedet und fügte 
als Beispiel den Wortlaut der Resolution des Kreistages bei. 
 
Per E-Mail vom 23.09.2020 machte die Fraktion BA einen Ergänzungsvorschlag zur Resolution 
des Kreistages. 

  
Beschlussvorschlag (mit Ergänzung in fett):  

Die Stadt Hilden wird - ähnlich wie andere Städte im Kreis Mettmann - den Kampf gegen die CO-
Pipeline nicht aufgeben. Das Urteil des OVG Münster ist nicht das Ende im Kampf gegen die CO-
Pipeline. Im Gegenteil: Die Durchleitung von Kohlenmonoxid in einer Druckleitung durch den Kreis 
Mettmann direkt neben Wohnhäusern, wird nie tolerierbar werden. Einen besonderen Dank spricht 
der Rat der Stadt Hilden den ehrenamtlichen Bürgerinnen und Bürgern aus, die in den Städten des 
Kreises Mettmann kontinuierlich über die Sicherheitsrisiken aufklären.  

Der Kampf gegen die CO-Pipeline eint uns über alle parteipolitischen Unterschiede hin-
weg. Deswegen rufen wir angesichts des Urteils des OVG Münster dringlich die Landesregierung 
und den Landtag als Gesetzgeber auf: Heben Sie das Gesetz auf! Insbesondere fordern wir die 
örtlichen Landtagsabgeordneten auf, sich im Sinne dieser Resolution einzusetzen und alles 
legal Mögliche zu unternehmen, die Inbetriebnahme der Pipeline zu verhindern.  

Trotz aller Sorgfalt erleben wir, wie technische Anlagen durch menschliche oder technische Fehler 
versagen. Die Inbetriebnahme der CO-Pipeline wäre eine Katastrophe, wie sie unsere Region 
noch nie erlebt hat! Eine relative Sicherheit reicht bei diesem Risiko nicht. Der Rechtsweg ist kein 
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Garant für richtige Gesetze. Für die richtigen Gesetze ist der Gesetzgeber verantwortlich. Heben 
Sie das Gesetz auf! 

 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig beschlossen bei 12 Enthaltungen der CDU  

 
 

 3 Corona in Hilden  

 
Auf Nachfrage von Bürgermeisterin Alkenings wurde beschlossen, dass die Berichte der Verwal-
tung nicht vorgetragen werden, sondern der Niederschrift als Anlage beigefügt werden sollen. 
 
Bürgermeisterin Alkenings gab den aktuellen Sachstand zu einem Corona-Fall an der Elbsee 
Grundschule bekannt. 

  
 

 3.1 Corona-Infoflyer - Präsentation (auf Anfrage Bündnis 90/Die Grü-
nen) 

 

 
Bündnis 90/Die Grünen hatten im Nachgang zum Runden Tisch Corona-Hilfen angeregt, dass die 
Verwaltung gemeinsam mit den örtlichen Trägern der sozialen Arbeit einen Flyer zu Unterstüt-
zungsleistungen im Rahmen der Corona-Krise -auch in „leichter Sprache“- erstellt. 
 
Sozialdezernent Eichner berichtete von dem Gespräch, dass er daraufhin in der vergangenen Wo-
che mit Vertretern der Sozialverbände geführt habe. Die einhellige Meinung in dieser Runde war, 
dass ein Flyer nicht zielführend sei, weil er erfahrungsgemäß in den Auslagen untergehe. Dennoch 
solle der Vorschlag dahingehend aufgegriffen werden, dass ein Merkblatt mit den Ansprechpart-
nern der Hilfsorganisationen erstellt wird. Zudem werden die Organisationen ihre Internetseiten 
aktualisieren. Die Stadt wird diese Seiten verlinken. Insgesamt sei es am effektivsten, Personen 
direkt anzusprechen, was nach einer Unterbrechung im Frühjahr durch Corona mittlerweile auch 
wieder geschehe.  
 
Rm Remih/ FDP legte Wert darauf, dass den Betroffenen etwas an die Hand gegeben werde. Die 
Internetseiten der Organisationen halte er hier nicht für den richtigen Kommunikationsweg. Er kün-
digte an, dies noch einmal beim Runden Tisch Corona-Hilfen zu besprechen. 
 
Rm Bartel/ Bündnis 90/Die Grünen betonte, dass es wichtig sei, die Informationen kurz und in 
„leichter Sprache“ darzustellen. Dieses Angebot sei auch für Selbständige wichtig. 
 
Rm Barata/ SPD äußerte ihre Verwunderung über die Reaktion ihrer Vorredner. Die Verwaltung 
habe die Träger der sozialen Arbeit gefragt, die nah an den Menschen seien, um die es bei der 
Idee ging. Wenn sich diese Experten nun dagegen ausgesprochen und stattdessen ein Merkblatt 
und die Aktualisierung der Internetseiten vorgeschlagen hätten, begrüße die SPD-Fraktion diesen 
Vorschlag.  

  
 

 3.2 Workshops Hilfsmöglichkeiten in der Pandemie-Krise; 
Antrag der BA-Fraktion 

WP 14-20 SV 
01/172 

 
Nach einem Meinungsaustausch, an dem sich CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und BA beteilig-
ten, kristallisierte sich heraus, dass die Beratung über Hilfsmöglichkeiten in der Pandemie-Krise 
zwar begrüßt werde, vor allem aus Kostengründen bzw. zusätzlichem Personalbedarf aber eher 
beim Runden Tisch Corona-Hilfen oder in interfraktioneller Runde fortgeführt werde. Die SPD 
sprach sich dafür aus, sich in den Fachausschüssen über die verschiedenen Hilfsmöglichkeiten 
auszutauschen, ohne ein zusätzliches Gremium. 
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Rm Reffgen/ BA zog den Antrag zurück. 

  
Antragstext: 
 
Der Rat beschließt, die mit dem Runden Tisch begonnene Initiative, im Zusammenhang mit der 
Pandemie-Krise Hilfsmöglichkeiten zu prüfen, wird mit einem Workshop unter Beteiligung von Rat 
und Verwaltung fortgesetzt. Ziel dieses Workshops ist es, nach den diversen Anhörungen gemein-
sam Lösungsvorschläge zu erarbeiten, die in eine gemeinsame, fraktionsübergreifende Beschlus-
sempfehlung für den Rat münden. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Antrag zurückgezogen 

 
 

 3.3 Antrag der FDP: Personalrechtliche Stellungnahme "Sonderzah-
lung an die Mitarbeiter anl. Corona-Krise" 

WP 14-20 SV 
10/099 

 
An der Beratung zu diesem Tagesordnungspunkt beteiligte sich Rm Toska/ Bündnis 90/Die Grü-
nen wegen Befangenheit nicht. 
 
Rm Remih/ FDP erklärte, dass sich der Antrag auf Grund der Ausführungen in der Sitzungsvorlage 
erledigt habe. 

  
Antragstext: 
Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, inwieweit es möglich ist, den Mitarbeitern der Verwal-
tung eine Sonderzahlung zukommen zu lassen, die bis zum 31.12.2020 ausgezahlt wird und die 
eine Anerkennung der hervorragenden Leistungen während der Corona-Krise widerspiegelt. Ins-
besondere sollen hier auch die Leistungen bei den Notbetreuungen durch die Verwaltungsmitar-
beiter Berücksichtigung finden. Die Auszahlung der Sonderleistung soll nach dem Erlass des BMF 
zu § 3 Nr. 11 EStG steuer- und sozialversicherungsfrei erfolgen. Der Aufwand kann bei den Son-
deretat Corona gebucht werden, der über 50 Jahre abzuschreiben ist. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Antrag zurück gezogen 

 
 

 3.4 Antrag Personaloffensive Kita (Bündnis 90 Die Grünen) WP 14-20 SV 
10/105 

 
SPD und CDU sprachen sich dafür aus, die bisherigen, guten Aktivitäten der Verwaltung um die-
sen Aspekt zu ergänzen. Die FDP betonte den Aspekt des starken Wettbewerbs um gutes Perso-
nal, in dem sich die Stadt Hilden befinde und befürwortete daher diese weitere Maßnahme zur 
Mitarbeitergewinnung.  
 
SPD und FDP baten in diesem Zusammenhang, dass das von der Verwaltung angekündigte Kon-
zept zur Teleheimarbeit im nächsten Personalausschuss eingebracht wird. 

  
Antragstext: 

 
Die Verwaltung wird beauftragt in Zusammenarbeit mit den Fachkräften der Kindertagesein-
richtungen eine „Personaloffensive Kita“ zu entwickeln und umzusetzen.  
 
Dabei sollen auch folgende Punkte Berücksichtigung finden:  
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 Intensivierung der Kontakte zu Ausbildungsstätten für Fachkräfte  

 Entwicklung einer Werbekampagne  

 Überarbeitung der Ausschreibungen  

 Konzept für Einstellungsgespräche  

 Anreize, die Hilden unabhängig von der Besoldung, als Arbeitgeber*in attraktiv machen  
 
Die Ausschreibung von befristeten Stellen muss vermieden werden.  

 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig beschlossen 

 
 

 3.5 Antrag der FDP-Fraktion im Rat der Stadt Hilden auf Nichterhe-
bung von Sondernutzungsgebühren für außengastronomische 
Bewirtungsflächen bis zum 31.12.2020 

WP 14-20 SV 
32/034 

 
Rm Reffgen/ BA begrüßte die Befristung unter Nummer 2 des Antrags.  
 
Rm Schreier/ CDU gab zu bedenken, dass die Pandemie auch andere Branchen hart getroffen 
hätte. Die CDU stimme dem Antrag wegen der Ungleichbehandlung daher nicht zu. 
 
Rm Bartel/ Bündnis 90/Die Grünen erwiderte, dass der Rat der Stadt Hilden nicht alle Ungerech-
tigkeiten auflösen können. Man müsse helfen, wo man kann, auch wenn dies eine Ungleichbe-
handlung nach sich ziehe. 
 
Rm Remih/ FDP hob hervor, dass unter dem Tagesordnungspunkt 3.10 über das städtische Hilfs-
programm abgestimmt werden. Dies sei ein Hilfsprogramm für andere Branchen, so dass es ge-
rechter werde. 

  
Antragstext: 
Der Rat der Stadt Hilden möge beschließen: 
1. Die Gebühren für außengastronomische Flächen gemäß §§ 4 Absatz 1, 12 Absatz 1 

Sondernutzungssatzung iVm Anlage 1, Tarif Nr. 3 Sondernutzungssatzung werden im Jahr 
2020 nicht erhoben. 

2. § 12 Sondernutzungssatzung wird wie folgt ergänzt: 
(4) Absatz 1 gilt bis zum 31.12.2020 nicht für außengastronomische Flächen. 

3. Der Erlaubnisvorbehalt für die Nutzung außengastronomischer Flächen bleibt davon unbe-
rührt. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich abgelehnt gegen 9 Ja-Stimmen von Bündnis 90/Die Grünen, FDP und BA bei einer 
Enthaltung der Bürgermeisterin 

 
 

 3.6 Antrag der FDP-Fraktion auf Erlaubniserteilung zum Aufstellen von 
"Kundenstoppern" (gewerbliche Hinweisschilder) für den Einzel-
handel und die Gastronomie in der Fußgängerzone 

WP 14-20 SV 
32/039 

 
Rm Remih/ FDP äußerte sich entsetzt über die Sitzungsvorlage. Er empfinde die Gebühr von 20 € 
als Abwehrreaktion. Es gehe um eine befristete Härtefallregelung, die die Lebendigkeit der Seiten-
straßen erhöhen solle - auch für das Weihnachtsgeschäft. 
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Rm Reffgen/ BA vertrat die Auffassung, dass die Stadtmarketing Hilden GmbH die Interessen der 
Einzelhändler in den Seitenstraßen stärker vertreten solle. Der Rat könne das Problem nicht lösen.  
 
Rm Bartel/ Bündnis 90/Die Grünen und Rm Schreier/ CDU verwiesen auf die vor zwei Jahren be-
schlossene Sondernutzungssatzung, die u. a. das Ziel verfolgte, die Mittelstraße „aufzuräumen“. 
Die erlaubten Werbemittel in unmittelbarer Nähe des Betriebs seien ausreichend - so sei auch der 
Tenor beim Runden Tisch Corona-Hilfen gewesen.  
 
Rm Buchner/ SPD schloss sich seinen Vorrednern an und gab zu bedenken, dass es schwer sei, 
jetzt zu genehmigen und dann ab Frühjahr wieder zu untersagen. Er wies darauf hin, dass die 
Stadtmarketing Hilden GmbH den Einzelhändlern offensiv - aber leider erfolglos - die Stelen ange-
boten habe.  
 
Bürgermeisterin Alkenings bat zu bedenken, dass ein weiterer Grund für die Satzungsänderung 
die Barrierefreiheit gewesen sei.  

  
Antragstext: 
 
Wir beantragen, dem Einzelhandel und den Gastronomiebetrieben das Aufstellen von 
Kunden-Stoppern im Format bis DIN A1 zu genehmigen. Die Genehmigung soll bis 
zum 31.12.2020 beschränkt werden. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich abgelehnt gegen 4 Ja-Stimmen von FDP und Allianz für Hilden bei 2 Enthaltungen der 
BA 

 
 

 3.7 Antrag der FDP Ratsfraktion vom 26.08.2020 "Einbindung Hilde-
ner Vereine in die OGS" 

WP 14-20 SV 
III/021 

 
Rm Remih/ FDP zog den Antrag auf Grund der Stellungnahme der Verwaltung zurück.  

  
Antragstext: 
 
Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, ob Hildener Sport- und sonstige Vereine 
noch intensiver in die Nachmittagsbetreuung von Schulen und KiTas und den 
Schulsport eingebunden werden können. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Antrag zurückgezogen 

 
 

 3.8 Antrag der FDP Ratsfraktion vom 26.08.2020 "Abfrage Hildener 
Kunst- und Kulturvereine zu Auswirkungen der Corona-Pandemie" 

WP 14-20 SV 
III/022 

 
Rm Joseph/ FDP zog den Antrag auf Grund der Stellungnahme der Verwaltung zurück.  

  
Antragstext: 
 
1. Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, inwieweit Hildener Kunst- und Kulturvereine 
von der Corona-Pandemie betroffen sind. 
 
2. Das Ergebnis der evtl. Bedürftigkeit bis zur nächsten Ratssitzung am 23. September 
2020 vorzulegen 
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Abstimmungsergebnis: 
Antrag zurückgezogen 

 
 

 3.9 Anfrage der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen im Haupt- und Fi-
nanzausschuss am 26.08.2020  
über die Corona-Krise und deren Auswirkungen auf den Einzel-
handel 

WP 14-20 SV 
80/037 

 
Bürgermeisterin Alkenings erläuterte, dass die damalige Anfrage zum Antrag umgewandelt wurde. 
Rm Bartel/ Bündnis 90/Die Grünen zog den Antrag auf Grund der Stellungnahme der Verwaltung 
zurück. 

  
Antragstext: 
 
Die Verwaltung führt in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing eine Erhebung zu folgenden 
Fragestellungen durch: 
1. Wie hat sich die Corona-Krise auf den Einzelhandel, die Dienstleister*innen, die Gastronomie-

betriebe und die therapeutischen Praxen in Hilden ausgewirkt? Welche Anbieter mussten 
schließen, wie viele sind in ihrer Existenz gefährdet? 

2. Welche Anbieter sind von der Corona-Krise besonders betroffen? (Branche, Größe, Standort, 
Dauer ihrer Existenz, etc.) 

3. Welche Probleme stehen einer zukünftigen Existenzsicherung entgegen? (Mietzahlungen, 
Rückzahlungen von Krediten….) 

4. Welche Hilfeleistungen sollte die Stadt nach Meinung der Betroffenen erbringen - welche Hilfe-
leistungen sind schon in Anspruch genommen worden? 

 
Abstimmungsergebnis: 
Antrag zurückgezogen 

 
 

 3.10 Antrag der FDP-Fraktion - Städtisches Hilfsprogramm WP 14-20 SV 
20/151 

 
Bürgermeisterin Alkenings informierte, dass die Sitzungsvorlage gegenüber der Beratung im 
Haupt- und Finanzausschuss um die letzte Seite, den Ergänzungsantrag vom 17.06.2020, ergänzt 
wurde. 
 
Rm Bartel/ Bündnis 90/Die Grünen sprach sich gegen den Antrag aus. Die Entscheidung über 2,25 
Mio. Euro sei nicht abstimmungsfähig, da die Regularien und der nötige Betrag nicht klar seien. Er 
hielte einen Erfahrungsbericht aus Ratingen für sinnvoll, wo wohl nicht viele Hilfsmittel abgerufen 
worden seien. 
 
Rm C. Schlottmann/ CDU problematisierte die Gegenfinanzierung. Sie sehe im Haushalt keine 
dementsprechende Einsparmöglichkeit. 
 
Rm Remih/ FDP warb für den Antrag. Coronabedingte Ausgaben könnten auf 50 Jahre abge-
schrieben werden. Keiner wisse, was der Herbst und Winter für Hilfsmaßnahmen erfordern wer-
den. Mit einem heutigen Beschluss werde der Rat handlungsfähig. Die Regularien müssten noch 
von der Verwaltung geklärt werden, was noch Zeit erfordere. 

  
Antragstext (Ergänzungsantrag vom 17.06.2020): 
Wir beauftragen die Verwaltung, die Finanzierung für das „Städtische Hilfsprogramm“ in 
Höhe von 2,25 Mio. Euro wie folgt sicherzustellen: 
1. Die Finanzierungsmittel in Höhe von 1 Mio. Euro (Obergrenze) sollen aus dem „Bürgerspar-
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buch“ durch einen Bindungsbeschluss vorfinanziert werden. Sobald das Konjunkturpaket der 
Bundesregierung (GewSt-Ausfall) refinanziert ist, könnte dadurch das Bürgersparbuch wieder 
aufgefüllt werden. 

2. Die Mittel für das Darlehen in Höhe von maximal 1 Mio. Euro (Obergrenze) soll als Mehrauf-
wand über den städtischen Haushalt finanziert werden. z.B. als Kassenkredit. Die Darlehen 
werden von den Unternehmen zurückgezahlt. 

3. Die Mittel für die Vereine in Höhe von 250 Tsd. Euro sollen wie in Punkt 1 finanziert und refi-
nanziert werden. 

 
Die zu beantragenden Gelder für die Hilfesuchenden bleiben auf maximal 6000 Euro je Antrag 
begrenzt. 
Sollten die reduzierten Finanzierungsmittel nicht ausreichend sein, könnte das Budget zum Ende 
des Jahres 2020 aufgestockt werden. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich abgelehnt gegen 3 Ja-Stimmen der FDP bei 2 Enthaltungen der BA 

 
 

 4 Anregungen und Beschwerden  

 
 
 

 4.1 Anregung nach § 24 GO NRW: Ehrung für Leo Meyer WP 14-20 SV 
01/158/1 

 
Rm Münnich/ Bündnis 90/Die Grünen regte an, einen Hildene/r Künstler/in für die Fertigung der 
Stele zu gewinnen. Kulturdezernent Eichner sicherte zu, dies zu klären. 

  
Geänderter Antragstext: 
Um die Umwidmung eines Straßennamens zu vermeiden und auch zeitnah eine sichtbare Ehrung 
von Leo Meyer im innerstädtischen Bereich zu erwirken, konkretisiere und ergänze ich meine Bür-
geranregung dahingehend, dass eine Ehrung für Leo Meyer sichtbar in Hilden erfolgen soll; vor-
stellbar durch die Errichtung einer Stele im Bereich Mittelstraße/ Bismarckstraße (dort war Leo 
Meyer zuletzt wohnhaft). Schön wäre es darüber hinaus, als Geste der Versöhnung Leo Meyers 
Tochter Regine Cohn zu einer kleinen Zeremonie anlässlich der Enthüllung der Stele einzuladen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig beschlossen 

 
 

 5 Allgemeine Ratsangelegenheiten  

 
 
 

 5.1 Änderung der Zuständigkeitsordnung WP 14-20 SV 
01/170 

 
Rm Bartel/ Bündnis 90/Die Grünen schilderte seinen Eindruck, dass durch die Zuständigkeitsord-
nung die Zuschnitte der Ausschüsse geändert werden sollen. Dafür sei keine Zeit, weil die Aus-
schüsse schon bald besetzt werden müssen. 
 
Kämmerin Franke erläuterte den Grund für die anvisierte Änderung der Zuständigkeitsordnung: Im 
Rat müsste beschlossen werden, wer für langfristige Fragen zuständig ist. Aktuell fehlen manche 
Aufgaben, z. B. langfristige Investitionen. Es gehe nicht um die Abgrenzung von Zuständigkeiten 
von Verwaltung und Rat, sondern darum, mit welchen Aufgaben sich der Rat und die Ausschüsse 
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beschäftigen. Teilweise werden Themen nicht in der Ämterstruktur abgebildet, z. B. die Themen 
Beteiligungsmanagement und Digitalisierung. Dann sei für den Rat nicht klar, wo diese Themen 
beraten werden. Es sei sinnvoll, die Zuständigkeitsordnung zum Beginn der neuen Wahlperiode 
anzupassen. Dies sei machbar, wenn heute eine Richtung vorgegeben werde. 
 
Rm C. Schlottmann/ CDU beantragte, den Tagesordnungspunkt auf die Dezembersitzung 2021 zu 
vertagen, da sich in den nächsten Wochen gravierende Änderungen in der Verwaltungsspitze er-
geben werden, die eventuell andere Vorstellungen haben. 
 
Rm Barata/ SPD entgegnete, die Verwaltung habe begründet, dass die jetzige Zuständigkeitsord-
nung Stückwerk sei. Sie empfinde es als richtig, mit einem geordneten Verfahren in die neue 
Wahlperiode zu starten. 
 
Bürgermeisterin Alkenings ließ über den Vertagungsantrag abstimmen. 
 
Abstimmungsergebnis über die Vertagung bis Dezember 2021: 
Mehrheitlich abgelehnt gegen 12 Ja-Stimmen der CDU bei 9 Enthaltungen von Bündnis 90/Die 
Grünen, FDP, Rm Reffgen/ BA und Bürgermeisterin 
 
Rm Bartel/ Bündnis 90/Die Grünen schlug vor, den Beschlussvorschlag dahingehend zu ändern, 
dass die Verwaltung bis zur Ratssitzung im Dezember 2020 einen Zeitplan zur Erstellung der neu-
en Zuständigkeitsordnung (ohne Entwurf) vorlegt. Somit würde der Verwaltung das erwünschte 
Signal zur Änderung der Zuständigkeitsordnung gegeben. 
 
Bürgermeisterin Alkenings ließ über den geänderten Beschlussvorschlag abstimmen. 

  
Geänderter Beschlussvorschlag: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, bis zur Ratssitzung im Dezember 2020 einen Zeitplan zur Erstel-
lung der neuen Zuständigkeitsordnung (ohne Entwurf) vorzulegen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich beschlossen gegen 17 Nein-Stimmen von SPD und Rm Bommermann/ AfD bei einer 
Enthaltung der Bürgermeisterin 

 
 

 5.2 Durchführung einer externen Organisationsuntersuchung des 
Zentralen Bauhofs 

WP 14-20 SV 
10/097 

 
Rm Reffgen/ BA erläuterte, dass die BA wegen der hohen Kosten dagegen stimmen werde.  

  
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat gibt nach Vorberatung im Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz die für eine externe 
Organisationsuntersuchung des Bauhofes im Haushaltsjahr 2020 veranschlagten Mittel frei. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich beschlossen gegen 2 Nein-Stimmen der BA  

 
 

 5.3 Besetzung der Einigungsstelle nach 
§ 67 Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) 

WP 14-20 SV 
10/103 

 
 

Beschlussvorschlag: 
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Der Rat der Stadt Hilden bestellt für die Einigungsstelle nach § 67 Abs. 1 Landespersonalvertre-
tungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen für die laufende Wahlperiode des Personalrates bis 
einschließlich 30.06.2024 
 
Herrn David Hagen, Richter am Arbeitsgericht Krefeld, 
zum Vorsitzenden 
 
und 
 
Herrn Hendrik van Laak, Richter am Arbeitsgericht Solingen,  
zum stellvertretenden Vorsitzenden. 
 
Der Rat der Stadt ermächtigt die Bürgermeisterin, die für eine Verhandlung der Einigungsstelle von 
der obersten Dienstbehörde jeweils zu bestimmenden drei Beisitzer/innen der Verwaltung dem 
Vorsitzenden der Einigungsstelle zu benennen und bei Bedarf ein Einigungsstellenverfahren einzu-
leiten. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig beschlossen bei einer Enthaltung der Bürgermeisterin 

 
 

 5.4 Kenntnisnahme der Dienstanweisungen gemäß § 32 Kommunal-
haushaltsverordnung NRW 

WP 14-20 SV 
20/157 

 
 

Der Rat der Stadt Hilden nahm gemäß § 32 Abs. 1 Satz 3 Kommunalhaushaltsverordnung NRW 
(KomHVO NRW) Kenntnis von der Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung. 

 
 

 5.5 Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten WP 14-20 SV 
26/061 

 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Hilden beschließt nach Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss im Rah-
men des Investitionspaktes zur Förderung von Sportstätten des Landes Nordrhein-Westfalen För-
deranträge für folgende Projekte zu stellen: 
 
Neubau Funktionsgebäude Weidenweg 
Erneuerung Kunstrasenplätze Furtwänglerstr. und Am Bandsbusch 
 
Die Erneuerung des Funktionsgebäudes Weidenweg soll in den Jahren 2020 / 2021 nach Be-
scheidung des Förderantrages wie geplant realisiert werden. 
 
Ebenso soll der Kunstrasenplatz Furtwänglerstraße nach Bescheidung des Förderantrags 2021 
wie geplant erneuert werden. 
 
Sofern die Stadt Hilden einen positiven Förderbescheid erhält, soll die Erneuerung des Platzes Am 
Bandsbusch von 2022 auf 2021 vorgezogen und der Platz in 2021 zusätzlich erneuert werden. Für 
diesen Fall werden im Produkt 080102 -Bau und Betrieb von Sportaußenanlagen- die in 2022 un-
ter IO66260022 -Erneuerung Kunstrasenplatz Am Bandsbusch- etatisierten Mittel in Höhe von 
280.000€ nach 2021 vorgezogen und überplanmäßig bereitgestellt. Die Deckung für die überplan-
mäßige Auszahlungen bei der IO66260022 -Erneuerung Kunstrasenplatz Am Bandsbusch i. H. v. 
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280.000 € im Haushaltsjahr 2021 erfolgt durch Mehreinzahlungen für Zuwendungen für Investiti-
onsmaßnahmen. 
 
Da die Stadt Hilden mehrere Förderanträge stellt, soll folgende Priorisierung vorgenommen wer-
den: 

1. Funktionsgebäude Weidenweg 
2. Kunstrasenplatz Furtwänglerstraße 
3. Kunstrasenplatz Am Bandsbusch 

 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig beschlossen 

 
 

 5.6 Festsetzung verkaufsoffener Sonntage nach § 6 LÖG NRW im 
Zusammenhang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie 

WP 14-20 SV 
32/037 

 
Rm Barata/ SPD stellte fest, dass die Regelung in Hilden eine gute Lösung gewesen sei, die die 
verschiedenen Interessen berücksichtigt habe. Sie bedauere die Klage von Verdi und dass sich 
somit die Durchführung der beantragten verkaufsoffenen Sonntage als nicht realistisch erweist.  
 
Rm Joseph/ FDP erklärte, die FDP werde dem Antrag der Stadtmarketing Hilden GmbH trotz der 
Stellungnahme der Verwaltung zustimmen, um alle Möglichkeiten für den Einzelhandel auszu-
schöpfen.  
 
Bürgermeisterin Alkenings ließ daraufhin über den Antrag der Stadtmarketing Hilden GmbH ab-
stimmen: 
Der Rat der Stadt Hilden stimmt den beantragten sonntäglichen Verkaufsöffnungen und somit der 
beigefügten Ordnungsbehördlichen Verordnung zu. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich abgelehnt gegen 4 Ja-Stimmen von FDP und Allianz für Hilden 
 
Anschließend ließ Bürgermeisterin Alkenings über den abgedruckten Resolutionstext abstimmen. 

  
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Hilden befürwortet auch weiterhin die Durchführung von bis zu vier offenen 
Sonntagen im Jahr. Angesichts der erheblichen Umsatzeinbußen im Einzelhandel - insb. im Textil- 
und Schuhhandel - durch die Corona-Krise können die jüngsten Entscheidungen des Oberverwal-
tungsgerichts Münster (OVG), dass offene Sonntage auch weiterhin nur mit Anlassbezug zulässig 
seien, nicht nachvollzogen werden.  
Die Landesregierung wird deshalb aufgefordert, eine rechtssichere Grundlage zu schaffen, auf der 
gerade in Corona-Zeiten auch wenige Sonntagsöffnungen ohne Anlassbezug möglich werden. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich beschlossen gegen 4 Nein-Stimmen von Bündnis 90/Die Grünen bei 2 Enthaltungen 
der BA 

 
 

 5.7 öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Gründung einer Kreisfeuerwehr-
schule 

WP 14-20 SV 
37/011 

 
 

Beschlussvorschlag: 
Der Rat der Stadt Hilden beauftragt nach Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss die Verwal-
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tung mit dem Abschluss eines öffentlich-rechtlichen-Vertrags zur Gründung und zum Betrieb einer 
Kreisfeuerwehrschule durch den Kreis Mettmann. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig beschlossen 

 
 

 5.8 Durchführung eines politischen Verständigungsprozesses über die 
Nutzung des städtischen Grundstückes Ellerstraße 1/Benrather 
Straße 24 

WP 14-20 SV 
61/286 

 
Rm C. Schlottmann/ CDU beantragte die Vertagung bis zum Frühjahr 2022. Ein Verständigungs-
prozess sei sinnvoll, wegen der hohen Personalbindung in der aktuellen Corona-Pandemie aber 
schwierig.  
 
Bürgermeisterin Alkenings merkte an, dass das Baudezernat die finanziellen Mittel für die Modera-
tion aus dem vorhandenen Budget decken könne und ließ über den Vertagungsantrag abstimmen. 
 
Abstimmungsergebnis über die Vertagung bis Frühjahr 2022: 
Mehrheitlich abgelehnt gegen 13 Ja-Stimmen von CDU und Rm Bommermann bei einer Enthal-
tung der Bürgermeisterin 
 
Nachdem sich die Fraktionen positiv zu dem Verständigungsprozess und der externen Moderation 
sowie gegen die Aufnahme der Machbarkeitsstudie in den Beschlussvorschlag geäußert hatten, 
bat Baudezernent Stuhlträger die Fraktionen darum, bis zum Frühjahr 2021 die Teilnehmer zu be-
nennen.  
 
Bürgermeisterin Alkenings ließ anschließend über die Ziffern 1 und 2.1 des Beschlussvorschlages 
abstimmen. 

  
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Rat der Stadt Hilden stimmt der von der Verwaltung vorgeschlagenen Vorgehensweise 

für den politischen Verständigungsprozess zur Nutzung des Grundstückes Ellerstraße 
1/Benrather Straße 24 zu. Er beauftragt die Verwaltung mit der Vorbereitung der Veranstal-
tung und einer Durchführung im Frühjahr 2021. 

 
Optional: 
 
2.1 Der Rat möchte für die Veranstaltung eine Moderation in Anspruch nehmen. 
 
2.2 Der Rat möchte als zusätzliche Information eine Machbarkeitsstudie vorgelegt bekommen. 

 
Abstimmungsergebnis über die Ziffern 1 und 2.1 des Beschlussvorschlages: 
Einstimmig beschlossen bei einer Enthaltung der Bürgermeisterin 

 
 

 6 Angelegenheiten des Stadtentwicklungsausschusses  

 
 
 

 6.1 Bebauungsplan Nr. 264 für den Bereich Gerhart-Hauptmann-Hof:  
Beschluss einer Veränderungssperre 

WP 14-20 SV 
61/285 
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Beschlussvorschlag: 
 
 
Der Rat der Stadt Hilden beschließt nach Vorberatung im Stadtentwicklungsausschuss folgende 
Satzung: 
 
 

Satzung 

 

 
über die Anordnung der Veränderungssperre Nr. 53 der Stadt Hilden 
für den Bereich Gerhart-Hauptmann-Hof 
 

 

Auf der Grundlage der §§ 16 und 17 Abs. 1 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. März 2020 
(BGBl. I S. 587) geändert worden ist, in Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 
270), zuletzt geändert durch Art. 4 COVID-19-LandesrechtanpassungsG vom 14.4.2020 (GV. 
NRW. S. 218b, ber. S. 304a), hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 23.09.2020 fol-
gende Satzung beschlossen: 
 
 
§ 1 
 
Für das in § 2 bezeichnete Gebiet hat der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Hilden am 
20.11.2019 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 264 beschlossen. 
Zur Sicherung dieser Planung wird für den künftigen Planbereich eine Veränderungssperre ange-
ordnet. 
 
 
§ 2 
 
(1) Von der Veränderungssperre Nr. 53 ist folgender Planbereich betroffen: 

 
Das Plangebiet liegt im Stadtteil Hilden-Süd zwischen St.-Konrad-Allee und Richrather Straße. 
Es wird begrenzt durch die westliche Straßenbegrenzung der St.-Konrad-Allee, die Süd- und 
Westgrenze des Flurstücks 1200, die Nord- und Westgrenze des Flurstücks 794, die West-
grenze der Flurstücke 949, 131, 503, 504, 133, 134, die Südgrenze der Flurstücke 134, 751, 
140 und 335, alle in Flur 62 der Gemarkung Hilden.  

 
(2) Ein Übersichtsplan, der Bestandteil dieser Satzung ist, liegt zur Einsichtnahme im Rathaus, 

Planungs- und Vermessungsamt, in Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 439 aus. Im Übersichts-
plan ist der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre schwarz umrandet. 

 
 
§ 3 
 
(1) In dem von der Veränderungssperre betroffenen Planbereich dürfen Vorhaben im Sinne des  

§ 29 BauGB nicht durchgeführt werden. 
 
(2) Von der Veränderungssperre kann die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der 

Gemeinde eine Ausnahme zulassen, wenn überwiegende Belange nicht entgegenstehen. 
 
(3) Von der Veränderungssperre werden nicht berührt: 
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a) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt wor-

den sind; 
b) Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisherigen baurechtlich genehmigten Nut-

zung. 
 
 
§ 4 
 
Die Veränderungssperre tritt mit ihrer Bekanntmachung gemäß § 16 Abs. 2 BauGB in Kraft. 
 
Sie tritt mit der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses des Bebauungsplans Nr. 264 gemäß  
§ 10 Abs. 3 BauGB, spätestens jedoch 2 Jahre nach der Bekanntmachung dieser Veränderungs-
sperre außer Kraft. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig beschlossen 

 
 

 6.2 Bebauungsplan Nr. 138, 2.Änderung für den Bereich Krabben-
burg/Breddert: 
Abhandlung der Anregungen aus der Offenlage 
Satzungsbeschluss 

WP 14-20 SV 
61/289 

 
Herr Stuhlträger wies darauf hin, dass die Fachgutachten, die dem Bebauungsplan Nr. 138, 2. Än-
derung zugrunde liegen, nicht nur im Internet zur Einsichtnahme zur Verfügung stünden, sondern 
er sie aus formalen Gründen auch in analoger Form zur Beratung des Rates mitgebracht habe und 
sie für eine eventuelle Einsichtnahme bereithalte. 

  
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Hilden beschließt nach Vorberatung im Stadtentwicklungsausschuss 
 

1. zu den eingegangenen Anregungen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange wie folgt Stellung zu nehmen: 

 
1.1             Schreiben des Kreises Mettmann vom 12.03.2020 

 
Untere Wasserbehörde 
Die Untere Wasserbehörde weist darauf hin, dass das Plangebiet nicht innerhalb ei-
nes Überschwemmungsgebietes für ein HQ 100 liegt, jedoch Teile des Plangebietes 
bei einem HQ extrem überflutet werden könnten. 
 
Stellungnahme: 
Gemäß der Hochwasserrisikokarte der Bez.Reg. Düsseldorf, die Grundlage für pla-
nerische Entscheidungen hinsichtlich einer Frage der Bebauung ist, befindet sich 
das Plangebiet nicht innerhalb eines potentiellen Überschwemmungsgebietes, auch 
nicht im Falle eines HQ 500/HQ extrem (also eines Hochwassers, das mit einer 
Wahrscheinlichkeit von einmal in 500 Jahren auftreten könnte).  
Der Hinweis wird daher zur Kenntnis genommen. 
 
Die Untere Wasserbehörde weist ebenfalls auf die Notwendigkeit hin, dass Maß-
nahmen zur Regenwasserbehandlung mit ihr im Vorfeld abzustimmen sind. 
Auch dieser Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Untere Immissionsschutzbehörde 
 
Es werden keine Anregungen vorgebracht. 
 
Untere Bodenschutzbehörde 
 
Es werden keine Anregungen vorgebracht. 
 
Kreisgesundheitsamt 
 
Es werden keine Anregungen vorgebracht. 
 
Untere Naturschutzbehörde 
 
Auf Anregung der UNB ist in den Bebauungsplan der textliche Hinweis aufgenom-
men worden, dass vor einem Abriss der Altbauten diese noch einmal auf das Vor-
kommen von Fledermäusen untersucht werden sollen. 
 
Ein entsprechender Prüfbericht soll nach Durchführung der UNB vorgelegt werden. 
 
Stellungnahme 
 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen und umgesetzt, sobald eine entspre-
chende Maßnahme erfolgt ist. 
 
Planungsrecht 
 
Es werden keine Anregungen vorgebracht. 
 

1.2            Schreiben des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes (BRW) vom 19.02.2020 
 

Seitens des BRW werden keine grundsätzlichen Bedenken hinsichtlich der Bebau-
ungsplan-Änderung geäußert. Es wird aber darauf hingewiesen, dass für den Ga-
rather Mühlenbach eine mögliche Überschwemmungsgefahr geprüft und bewertet 
werden sollte. 
 
Stellungnahme 
 
Die aktuellsten Hochwasserrisiko- und Hochwassergefahrenkarten der Bezirksregie-
rung Düsseldorf mit Stand von Januar 2017 den Garather Mühlenbach betreffend 
zeigen, dass bei verschiedenen Hochwasserszenarien (HQhäufig, HQ100 und 
HQextrem) im Plangebiet keine Auswirkungen zu erwarten sind. 
Die Ergebnisse beruhen auf einer detaillierten Betrachtung/Berechnung und werden 
nicht in Zweifel gezogen. Eine nähere Betrachtung auf Bebauungsplanebene wird 
nicht für notwendig erachtet. 
 

1.3            Schreiben der BUND-Ortsgruppe Hilden vom 20.03.2020 
 

Seitens der BUND-Ortsgruppe Hilden werden folgende Aspekte im Zusammenhang 
mit dem Bebauungsplan Nr. 138, 2.Änderung vorgebracht: 
 
a. Aufgrund der Schließung des Rathauses für den Publikumsverkehr in der letzten 

Woche der veröffentlichten Offenlagefrist für diesen Bebauungsplan wird be-
fürchtet, dass möglicherweise Bürgerinnen und Bürger die Pläne nicht einsehen 
und ihre Anregungen zu Protokoll geben konnten. 
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b. Die Änderung des Bebauungsplanes entspricht nicht den Inhalten des Flächen-
nutzungsplanes, insbesondere nicht in Bezug auf die Breite des Grünstreifens 
parallel zum Garather Mühlenbach an der nördlichen Grenze des Plangebietes. 
Der besagte Grünstreifen wird angeblich schmaler. 

c. Im Bebauungsplan fehlen inhaltliche Festsetzungen für den Grünstreifen. 
d. Es wird noch einmal auf die Wichtigkeit des Bachverlaufes und seines beglei-

tenden Grünstreifens als Leitstruktur und Vernetzungsachse hingewiesen. 
e. Die Gebäude sind zu nahe am Bach errichtet und sich bei Starkregenereignis-

sen gefährdet. 
f. Die durch den Bebauungsplan ermöglichte Neubebauung fügt sich nicht in das 

Orts- und Landschaftsbild ein. 
g. Es werden Park- und Verkehrsprobleme erwartet. 
h. Es wird noch einmal der Neubau Breddert 29 problematisiert und daraus folgend 

ein „planerischer Ausgleich“ gefordert. 
 

Stellungnahme 
 
Zu a.: 
Die Offenlage wurde, verbunden mit der zweiten Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange, im Zeitraum vom 10.02.2020 bis zum 
20.03.2020 durchgeführt. 
Hierbei fiel die letzte Woche in die Schließungszeit des Rathauses (aufgrund der 
Corona-Virus-Krise; ab dem 17.03.2020). 
Aus Gründen der Rechtssicherheit hat sich die Verwaltung dazu entschieden, die 
Offenlage im Zeitraum von 25.05.2020 bis 26.06.2020 zu wiederholen (Amtsblatt Nr. 
22/2020 der Stadt Hilden, 13.05.2020), so dass insgesamt für zehn Wochen die 
Möglichkeit bestand, sich vor Ort (im Rathaus) den Bebauungsplan-Entwurf anzu-
sehen und auch erläutern zu lassen. 
Das wird als ausreichend angesehen. 

 
Zu b.: 
Die angeblichen Differenzen zwischen dem Flächennutzungsplan (FNP) und dem 
Bebauungsplan hinsichtlich der Breite des Grünstreifens parallel zum Garather Müh-
lenbach waren bereits Gegenstand der Abwägung zum Offenlagebeschluss. 
Die Darstellungen des FNP sind in einem Maßstab von 1:10.000 nicht parzellen-
scharf. Im Bebauungsplan ist aber, wie auch im Bebauungsplan Nr. 138, unmittelbar 
an den Bach anschließend zunächst eine 7,50m breite von Bebauung freizuhalten-
de Schutzfläche dargestellt (innerhalb einer privaten Grünfläche). Dann folgt eine 
ca. 2,50m breite private Grünfläche). Schließlich sind die sog. Baufenster weitere 
5m entfernt, so dass insgesamt ein Abstand von mind. 15m zum Bach eingehalten 
wird. Nach Osten hin wird der Abstand größer. Die Vorgaben des FNP werden also 
eingehalten. 
 
Zu c.: 
Tatsächlich fehlen solche Festsetzungen im Bebauungsplan nicht. In der textlichen 
Festsetzung Nr. 3.1 wird festgelegt, dass der 7,50m breite Schutzstreifen gänzlich 
von Bebauung und anderen Eingriffen freizuhalten ist. 
Um aber die Notwendigkeit dieser Festsetzung zu unterstreichen, wird eine neue 
textliche Festsetzung 3.1 eingeführt: 
Die Zweckbestimmung der privaten Grünflächen südlich des Garather Mühlenba-
ches ist: „Grünzug parallel zum Garather Mühlenbach“. 
Die bisherigen textlichen Festsetzungen werden in der Folge 3.2 und 3.3. 
Damit wird deutlich, dass es sich nicht um potenzielle Gartenflächen handelt, die be-
liebig gestaltet werden könnten. 
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Zu d.: 
Die Wichtigkeit des Bachlaufes und der ihn begleitenden Grünflächen als Leitstruk-
tur und Vernetzungsachse wird durch den Bebauungsplan nicht in Frage gestellt. 
Keine vorhandene Grünstruktur wird in irgendeiner Form als überbaubare Fläche 
dargestellt. 
 
Zu e.: 
Die aktuellsten Hochwasserrisiko- und Hochwassergefahrenkarten der Bezirksregie-
rung Düsseldorf mit Stand von Januar 2017 den Garather Mühlenbach betreffend 
zeigen, dass bei verschiedenen Hochwasserszenarien (HQhäufig, HQ100 und 
HQextrem) im Plangebiet keine Auswirkungen zu erwarten sind. 
Die Ergebnisse beruhen auf einer detaillierten Betrachtung/Berechnung und werden 
nicht in Zweifel gezogen. 
Darüber hinaus steigt das Gelände von seinem Tiefpunkt in Höhe des Baches nach 
Südosten hin leicht an. Niederschlagswasser, soweit es nicht auf den Grundstücken 
versickert, fließt also in Richtung Bach. 
 
Zu f.: 
Die genannte textliche Festsetzung einer maximalen Firsthöhe von 68m ü. NHN ori-
entiert sich an der Bestandsbebauung im Plangebiet. Der Neubau Breddert 29 ist 
dabei nicht das höchste Gebäude. Insofern trägt die Festsetzung zu einer Einfügung 
in den Umgebungscharakter bei. Diese Umgebung ist geprägt von unterschiedlichen 
Dachformen, unterschiedlichen Bauformen, unterschiedlichen Abständen zur Straße 
und unterschiedlichen Geschossigkeiten. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes 
Nr. 138, 2.Änderung tragen dazu bei, dass der bereits heute diverse Charakter des 
Plangebietes und der Umgebung nicht weiter städtebaulich beliebig wird. 
Die zweite Änderung des Bebauungsplanes Nr. 138 trägt durch ihre zeichnerischen 
und textlichen Festsetzungen dazu bei, dass sich eventuelle Neubauten in das Um-
feld besser einfügen als das auf Basis des alten Bebauungsplanes Nr. 138 der Fall 
gewesen wäre. 
Die im neuen Bebauungsplan enthaltenen „Baufenster“ unterscheiden sich funda-
mental von der „Flächenausweisung“ im derzeit noch für das Plangebiet gültigen 
Bebauungsplan Nr. 138. Durch die Aufteilung in einzelne Baufenster, die sich an 
den bestehenden Grundstücksverhältnissen orientieren, werden - trotz der „offenen 
Bauweise“ - längere Baukörper verhindert. Der erwähnte Neubau Breddert 29 ist le-
diglich 30/31m lang. Auch die im Eckbereich Krabbenburg und Breddert denkbare 
Bebauung könnte das in der Anregung genannte Maß von 50m bei weitem nicht er-
reichen. 

 
Zu g.: 
Aus fachlicher Sicht nicht nachvollziehbar ist die Annahme, durch neue Gebäude 
würde es zu vermehrtem und die Situation unverträglich belastenden Kfz-Verkehr in 
den Straßen Breddert und Am Eichelkamp kommen. Diese Straßen sind für jede Art 
von Durchgangsverkehr aufgrund ihrer Führung und ihrer Gestaltung sehr unattrak-
tiv; bei dem dort zu verzeichnenden Kfz-Verkehr handelt es sich um reinen Anlie-
gerverkehr. Die genannten Straßen sind auch nicht, wie von den Autoren beschrie-
ben, verkehrlich unübersichtlich und überlastet. 
Die Autoren verkennen die Funktion der Straßen als unmittelbare Erschließung für 
zahlreiche Anlieger (Wohngebäude). Eine relevante Verkehrsbelastung etwa in Re-
lation zum Hildener Gesamtstraßennetz ist hier nicht vorhanden. Das zusätzliche 
Verkehrsaufkommen von möglichen 15 - 20 weiteren Wohneinheiten im Geltungs-
bereich ist derart gering, dass es sich nicht merkbar auswirkt. 
 
Das Verhältnis von einem Stellplatz für jeweils eine Wohneinheit ist das Verhältnis, 
welches seitens der Stadt derzeit vorgegeben werden kann. Leider gibt es noch 



 - 25 - 

immer keine Vorgaben des Landes NRW (welche seitens des Landes bereits mit der 
neuen Landesbauordnung 2018 vorgelegt werden sollten) zum Thema Unterbrin-
gung des ruhenden Verkehrs. Auch hat die Stadt Hilden keine eigene Stellplatzsat-
zung, in der die Möglichkeit bestünde, andere Verhältnisse zwischen Stellplätzen 
und Wohneinheiten zu formulieren. 
Schließlich muss darauf hingewiesen werden, dass es sich bei den Straßen Krab-
benburg und Breddert jeweils um öffentliche Straße handelt, in denen - im Rahmen 
der Regelungen der Straßenverkehrsordnung - jeder sein Kfz abstellen kann. 
 
Zu h.: 
Hinsichtlich des in der Anregung erwähnten Neubaus Breddert 29 sind keine „bau-
planungs- und ordnungsrechtlichen Fragen“ zu klären, wie es seitens der BUND-
Ortsgruppe formuliert wird.  
Vielmehr wurde der BUND-Ortsgruppe bereits im Jahr 2019 durch die Kreisverwal-
tung Mettmann als Antwort auf eine Fachaufsichtsbeschwerde zur Baugenehmigung 
für das Gebäude Breddert 29 mitgeteilt, dass das Verhalten der Stadt Hilden in die-
ser Sache nicht zu beanstanden ist. 
Eine bei der Stadt Hilden beantragte Befreiung vom Bebauungsplan Nr. 138 wurde 
nach Beteiligung der unmittelbaren Grundstücksangrenzer, aus der keine negativen 
Stellungnahmen erwuchsen, erteilt. Hierbei ging es um die Möglichkeit, den geplan-
ten Neubau parallel zur Straße Breddert ausrichten zu können. 
Im Zusammenhang mit dem durch den Neubau verursachten Wegfall zweier unter 
die Baumschutzsatzung fallender Bäume (Walnuss) wurde die Fällung nur unter der 
Auflage genehmigt, drei neue Bäume (Walnuss) zu pflanzen. 
 
Zusammenfassend:  
Die Anregung, die Bedeutung des Grünzuges parallel zum Garather Mühlenbach 
durch entsprechende Textliche Festsetzungen hervorzuheben, wird umgesetzt. 
Alle anderen Anregungen werden zurückgewiesen. 

 
2. zu den eingegangenen Anregungen der Bürgerinnen und Bürger wie folgt Stellung 

zu nehmen: 
 

2.1             Anregung Bürger/-in 1, Hilden, vom 03.03.2020 
 
Die Autorin möchte, dass sich am Charakter der Straße Breddert als „Spielstraße“ 
(Verkehrsberuhigter Bereich) nichts ändert und dass kein Schwerlastverkehr die 
Straße nutzt. Außerdem befürchtet sie Beschädigungen der Straße durch den Bau-
stellenverkehr und daraus resultierende Anliegerbeiträge. 
Die Reinigung der Straße soll während der Bauphase durch die Stadt Hilden sicher-
gestellt werden. 
 
Stellungnahme 
 
Lediglich der Abschnitt der Straße Breddert zwischen den Haus-Nummern 3 bis 22a 
ist als „Verkehrsberuhigter Bereich“ ausgebaut und ausgeschildert. Die weiter nach 
Süden anschließenden Abschnitte bis in den Bereich des Plangebietes sind asphal-
tiert und als „Tempo 30-Zone“ ausgewiesen. 
Es bestehen keine Absichten, an der verkehrsrechtlichen Ausweisung der Straße 
Breddert etwas zu ändern. Diese ist zudem als „Anliegerstraße“ gewidmet, an dieser 
Einstufung wird sich ebenfalls nichts ändern. 
Darüber hinaus muss festgehalten werden, dass die verkehrsrechtlichen Aspekte 
der Straße Breddert nicht Gegenstand des Bebauungsplan-Aufstellungsverfahrens 
sind - die Straße liegt außerhalb des Plangebietes. 
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Weiterhin ist nicht absehbar, wann nach dem Neubau Breddert 29 weitere Baumaß-
nahmen erfolgen.  
Es besteht jedoch die Möglichkeit, Baufirmen zu verpflichten, während der Bauzeit 
zumindest im unmittelbaren Baustellenumfeld die Straßen sauber zu halten. 
 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 

2.2            Anregung Bürger/-in 2, Hilden, vom 10.03.2020 
 

Die Autoren regen an, auch auf dem Grundstück Krabbenburg 11 eine weitere 
Baumöglichkeit auszuweisen, die dann von der Straße Krabbenburg aus erschlos-
sen werden soll. 
 
Stellungnahme 
 
Die im Bebauungsplan im Bereich südlich des Garather Mühlenbaches dargestellten 
zwei überbaubaren Flächen halten jeweils einen Abstand von mind.15m zu diesem 
Bach ein. Zudem sind diese Flächen außerhalb bestehender Grünstrukturen plat-
ziert. 
Zudem werden beide Flächen von der Straße Breddert aus erschlossen. 
 
 Eine entsprechende Ausweisung im „Hinterland“ des Gebäudes Krabbenburg 11 ist 
dagegen nicht möglich. Auch ein nur halb so großes Baufeld würde - bei Einhaltung 
der Grenzabstände zu Nachbargrundstücken - entweder zu nahe an den Garather 
Mühlenbach rücken oder eine Entfernung der vorhandenen Grünkulisse bedingen. 
Das entspricht nicht dem Planungsziel der zweiten Änderung des Bebauungsplanes 
138.  
 
Die Anregung wird daher zurückgewiesen. 

 
2.3            Anregung Bürger/-in 3, Hilden, vom 12.03.2020  

 
Es werden zwei Anregungen vorgebracht: entlang der Straßen Krabbenburg und 
Breddert sollen keine Neubauten erfolgen, weil diese Neubauten nicht in die Umge-
bung passen würden; und insgesamt soll der fast noch ländliche Charakter der Um-
gebung erhalten bleiben. 
 
Stellungnahme 

 
Es muss zunächst darauf hingewiesen werden, dass für das hier betroffene Plange-
biet bereits der Bebauungsplan Nr. 138 (aus Juni 1991) gilt. Dieser Bebauungsplan 
ermöglichte erstmals Neubauten in diesem Bereich, und zwar in umfangreicheren 
Maße als die zweite Änderung des Bebauungsplanes, die hier zur Beschlussfas-
sung ansteht. 
Ein Ausschluss von Neubauten ist nicht möglich, da in einem solchen Fall die Stadt 
Hilden entschädigungspflichtig wäre. 
 
Die zweite Änderung des Bebauungsplanes Nr. 138 trägt durch ihre zeichnerischen 
und textlichen Festsetzungen dazu bei, dass sich eventuelle Neubauten in das Um-
feld besser einfügen als das auf Basis des alten Bebauungsplanes Nr. 138 der Fall 
gewesen wäre. 
Die von der Autorin angeführte Prägung durch einen „fast ländlichen Charakter“ des 
Plangebietes und seiner Umgebung ist aufgrund einer städtebaulichen Analyse aus 
dem Umfeld nicht abzuleiten. 
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Vielmehr handelt es sich hier um einen Randbereich des Hildener Siedlungsgebie-
tes, der von einer mehr ländlichen Umgebung in erster Linie durch die Trasse der 
Bundesautobahn BAB 3 getrennt wird. 
 
Der Bereich wurde bereits vor Jahrzehnen und seit Jahrzehnten für eine z.T. relativ 
dichte Wohnbebauung genutzt. 
Die zweite Änderung des Bebauungsplanes Nr. 138 ermöglicht auch keine Bebau-
ung, wo vorher keine möglich war, sondern definiert lediglich den Rahmen einer 
Neubebauung zeitgemäß. Der Charakter des Gebietes wird nicht angegriffen. 
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 

 
2.4            Schreiben Bürger/-in 4, Hilden, vom 08.03.2020 

 
In diesem Schreiben wird zunächst die Planung der zweiten Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 138 kritisiert. 
Es wird eine verdichtete Bebauung befürchtet, die „Häuserschluchten“ entstehen 
lassen würde. 
 
[Hinweis: dieser Anregung ist ein Flyer mit dem Titel „Gesichtslose Neubauten statt 
gewachsener Siedlungsspuren?“ beigefügt, der sich mit dem vorliegenden Bebau-
ungsplan-Verfahren beschäftigt.] 
 
Stellungnahme 
 
Weder die mögliche Höhe der Gebäude noch ihre Stellung entlang der Straßen 
Breddert oder Krabbenburg lassen „Häuserschluchten“ zu. Die Straßenraumbreite 
und die Abstände zu benachbarten Gebäuden (auch denen im Bestand) sind jeweils 
größer als die maximale Gebäudehöhe bei Neubauten. - 
 
Weiterhin wird vorgebracht, durch die möglichen Neubauten und durch den bereits 
erfolgten Bau des Gebäudes Breddert 29 würde der „historisch gewachsene Sied-
lungscharakter“ der Umgebung völlig verändert. 
 
Stellungnahme 
 
Der Bereich wurde bereits vor Jahrzehnten und seit Jahrzehnten für eine z.T. relativ 
dichte Wohnbebauung genutzt. 
Die zweite Änderung des Bebauungsplanes Nr. 138 ermöglicht auch keine Bebau-
ung, wo vorher keine möglich war, sondern definiert lediglich den Rahmen einer 
Neubebauung zeitgemäß. Der Charakter des Gebietes wird nicht angegriffen. 
Es muss daran erinnert werden, dass der größte Teil der Umgebungsbebauung (Am 
Eichelkamp/Breddert/Bredharter Heide) nicht historisch gewachsen ist, sondern 
durch Bebauungspläne der Stadt Hilden aus den 1970er Jahren entstand, die dann 
durch z.T. große Bauträgermaßnahmen umgesetzt wurden. - 
 
Der geplante Abstand der möglichen Neubauten zu den Straßen Breddert und 
Krabbenburg wird als mit 3m als zu gering angesehen. 

 
Stellungnahme 
 
In der zweiten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 138 wird der Abstand zwischen 
der Hinterkante Gehweg und dem jeweiligen Baufenster (Baugrenze) erstmals ein-
heitlich auf 3m festgelegt. Dieser Abstand ermöglicht die Anlegung eines Vorgarten-
bereiches, die Unterbringung von Fahrradabstellanlagen oder auch das Aufstellen 
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von Müllschränken. Es handelt sich um einen auch in Hilden üblichen Abstand, der 
in zahlreichen Bebauungsplänen (auch in der Umgebung) festgesetzt ist.  
Durch den Abstand wird zudem erreicht, dass auf den jeweiligen Grundstücken vor 
Einsicht geschützte privat nutzbare Freiräume entstehen. 
 
Ebenfalls angesprochen wird der durch Neubauten erzeugte Parkdruck, der in zu-
geparkten Straßen befürchtet wird. Vor dem Hintergrund von angenommenen weite-
ren 50 Wohneinheiten werden verstärkt Probleme bei diesem Thema gesehen. 
 
Stellungnahme 

 
Bei dem Neubau Breddert 29 sind für neun beantragte Wohneinheiten auch neun 
dazugehörige Stellplätze auf dem Grundstück beantragt, genehmigt und gebaut 
worden. 
Das Verhältnis von einem Stellplatz für jeweils eine Wohneinheit ist das Verhältnis, 
welches seitens der Stadt derzeit vorgegeben werden kann. Leider gibt es noch 
immer keine Vorgaben des Landes NRW (welche seitens des Landes bereits mit der 
neuen Landesbauordnung 2018 vorgelegt werden sollten) zum Thema Unterbrin-
gung des ruhenden Verkehrs. Auch hat die Stadt Hilden keine eigene Stellplatzsat-
zung, in der die Möglichkeit bestünde, andere Verhältnisse zwischen Stellplätzen 
und Wohneinheiten zu formulieren. 
Schließlich muss darauf hingewiesen werden, dass es sich bei den Straßen Krab-
benburg und Breddert jeweils um öffentliche Straße handelt, in denen - im Rahmen 
der Regelungen der Straßenverkehrsordnung - jeder sein Kfz abstellen kann. 
Der Bebauungsplan 138, 2.Änderung ermöglicht aufgrund seiner Festsetzungen 
keine weiteren 50 Wohneinheiten, sondern noch zwischen 15-20.  
Das ist der Umgebung angemessen, gerade auch im Sinne des sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden. 
Der in der Anregung angesprochene „alte Plan 38 B“ existiert derzeit nicht. Es gibt 
einen Entwurf für diesen Bebauungsplan, der sich auf den Bereich südlich der Stra-
ße Krabbenburg und östlich der Bebauung Bredharter Heide bezieht. 
Aufgrund der ungeklärten Situation im Zusammenhang mit der in der Nähe verlau-
fenden Trasse der CO-Pipeline hat der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Hil-
den bereits in 2007 das Aufstellungsverfahren „ruhend gestellt“ und im Jahr 2011 
eine Wiederaufnahme des Verfahrens abgelehnt. 
 
Es werden im Anschluss an die Kritik mehrere Anregungen gemacht.   
a. Der Abstand zwischen Neubebauung und Hinterkante Gehweg soll auf 6m ver-

doppelt werden,  
b. Es sollen lediglich 1- und 2-Familienhäuser ermöglicht werden, 
c. An der Straße Krabbenburg soll anstelle einer Neubebauung eine private Stell-

platzanlage entstehen, 
d. Eine Baumöglichkeit soll vergrößert werden, um eine Wohnungsgröße von mind. 

120 bis 150m² zu sichern, 
e. Auch beim Bebauungsplan Nr. 38 B soll der Abstand zwischen Hinterkante 

Gehweg und Baugrenze mind. 6m betragen. 
 

Stellungnahme 
 
Zu a: die im Bebauungsplan Nr. 138, 2.Änderung vorgesehenen Festsetzungen er-
möglichen in der Kombination von Abstand zur Straße, Bautiefe von max. 14m und 
sich daraus ergebender privater Grundstücksfreifläche eine zeitgemäße und den-
noch an die Umgebung angepasste Bebauung entlang der Straßen Breddert und 
Krabbenburg. Angesichts kleiner Grundstücke würde eine Verdopplung des Stra-
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ßenabstandes zudem zu nur noch eingeschränkt nutzbaren privaten Flächen auf 
der Straßen-abgewandten Seite führen. 
 
Zu b: Im Bebauungsplan Nr. 138, 2.Änderung wird die Zahl der Wohneinheiten je 
überbaubare Fläche nicht vorgegeben. Aufgrund der sonstigen Ausweisungen wird 
davon ausgegangen, dass in dem WA 2-Gebiet drei Reihenhäuser und ein Doppel-
haus möglich sind (also i.d.R. Einfamilienhäuser). Weitere Einschränkungen sind 
städtebaulich nicht vorgesehen und auch nicht angemessen, da sich kleine Mehr-
familienhäuser ohne weiteres in die Umgebung einfügen (und dort auch bereits vor-
handen sind). Aus Gründen des schonenden Umgangs mit Grund und Boden ist zu-
dem eine verstärkte Ausweisung von 1- und 2-Familien-Häusern in Hilden nicht 
sinnvoll. 
 
Zu c: es handelt sich bei den „Baumöglichkeiten“ innerhalb des Plangebietes um 
private Grundstücke im Streubesitz. Je nach Konzept und Planung besteht grund-
sätzlich die Möglichkeit, auch eine eigentlich überbaubare Fläche für eine private 
Stellplatzanlage zu nutzen. Die Ausweisung einer zentralen privaten Stellplatzanla-
ge bei gleichzeitiger Reduzierung der Baumöglichkeiten wird als städtebaulich nicht 
angemessen betrachtet, führt sie doch zu einer Bündelung von Parkvorgängen, die 
sich als für die Umgebungsbebauung störend erweisen könnten. 

 
Zu d: Die im Bebauungsplan ausgewiesenen Baumöglichkeiten nehmen Rücksicht 
auf bestehende Grundstücksverhältnisse. Die angeregte Erweiterung der Baumög-
lichkeit stünde damit nicht im Einklang. 
 
Zu e: es ist z.Zt. nicht absehbar, ob das Aufstellungsverfahren zum Bebauungsplan 
Nr. 38 B wiederaufgenommen wird. Im Rahmen dieses Verfahrens bestünde die 
Möglichkeit, die Anregung gezielt vorzubringen. Jetzt besteht diese Möglichkeit 
nicht. 
 
Zusammenfassend: die Anregungen werden zurückgewiesen. 

 
2.5            Schreiben Bürger/-in 5, Hilden, vom 09.03.2020 

 
In diesem Schreiben werden zur Planung des Bebauungsplans Nr. 138, 2.Änderung 
mehrere Kritikpunkte vorgetragen: 
Einmal fügt sich die mögliche Bebauung mit einer im Bebauungsplan festgesetzten 
maximalen Gebäudehöhe vom 68m über NHN nicht in die Gegend ein, zudem 
schadet Neubau der Natur. 
Des Weiteren würde sich durch eine Neubebauung der Grundstückswert des eige-
nen Hauses verringern, da die Straße Bredharter Heide verstärkt von neuen Kfz be-
fahren würde und schließlich würde durch die Planung der Stadtrand Hildens beein-
trächtigt. 
 
Stellungnahme 
 
Die genannte textliche Festsetzung einer maximalen Firsthöhe von 68m ü. NHN ori-
entiert sich an der Bestandsbebauung im Plangebiet. Der Neubau Breddert 29 ist 
dabei nicht das höchste Gebäude. Insofern trägt die Festsetzung zu einer Einfügung 
in den Umgebungscharakter bei. Diese Umgebung ist geprägt von unterschiedlichen 
Dachformen, unterschiedlichen Bauformen, unterschiedlichen Abständen zur Straße 
und unterschiedlichen Geschossigkeiten. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes 
Nr. 138, 2.Änderung tragen dazu bei, dass der bereits heute diverse Charakter des 
Plangebietes und der Umgebung nicht weiter städtebaulich beliebig wird. 
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Die Auffassung der Bürgerin, dass Bauen grundsätzlich schädlich für die Natur ist, 
wird zur Kenntnis genommen.  
Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum vorliegenden Bebauungsplan wurde 
jedoch darauf geachtet, möglichst alle relevanten Umweltaspekte zu berücksichti-
gen und die Auswirkungen gering zu halten. 
 
Inwieweit sich durch Neubauten auf mehr als 120m Luftlinie entfernten Grundstü-
cken der Grundstückswert verringern sollte, ist nicht nachvollziehbar. Die Baumög-
lichkeiten sind seit Jahrzehnten gegeben (Bebauungsplan Nr. 138 von 06/1991). 
Aus fachlicher Sicht nicht nachvollziehbar ist die Annahme, durch neue Gebäude 
würde es zu vermehrtem Kfz-Verkehr durch die Straße Bredharter Heide kommen. 
Diese Straße ist für jede Art von „Durchgangsverkehr“ aufgrund ihrer Führung und 
ihrer Gestaltung sehr unattraktiv. 
 
Die von der Bürgerin durch den Bebauungsplan Nr. 138, 2.Änderung befürchtete 
Beeinträchtigung des Hildener Stadtrandes ist aus fachlicher Sicht nicht gegeben. 
Der angenommene Stadtrand-Charakter des Plangebietes und seiner Umgebung ist 
aufgrund einer städtebaulichen Analyse aus dem Umfeld nicht abzuleiten. 
Vielmehr handelt es sich hier um einen Randbereich des Hildener Siedlungsgebie-
tes, der von einer mehr ländlichen Umgebung in erster Linie durch die Trasse der 
Bundesautobahn BAB 3 getrennt wird. 
 
Der Bereich wurde bereits vor Jahrzehnen und seit Jahrzehnten für eine z.T. relativ 
dichte Wohnbebauung genutzt. 
Die zweite Änderung des Bebauungsplanes Nr. 138 ermöglicht auch keine Bebau-
ung, wo vorher keine möglich war, sondern definiert lediglich den Rahmen einer 
Neubebauung zeitgemäß. Der Charakter des Gebietes wird nicht angegriffen. 
 
Zusammenfassend: die Anregungen werden zurückgewiesen. 
 

2.6            Schreiben Bürger/-in 6, Hilden, vom 10.03.2020 
 

In dieser Anregung stehen folgende Aspekte im Vordergrund: 
- die im Bebauungsplan ausgewiesenen Baufenster passen nicht in das gewach-

sene Siedlungsbild, weil sie zu groß sind und bis zu 50m lange Gebäude ermög-
lichen; 

- der Abstand von 3m zwischen Hinterkante Gehweg und Baugrenze ist zu klein; 
- es entsteht zu viel zusätzlicher Verkehr, der die schon heute angespannte Situa-

tion, auch beim Parken, verschlimmert. 
- Es sollen nur 1- und 2-Familienhäuser ermöglicht werden. 

 
Stellungnahme 
 
Die im Bebauungsplan enthaltenen „Baufenster“ unterscheiden sich fundamental 
von der „Flächenausweisung“ im derzeit noch für das Plangebiet gültigen Bebau-
ungsplan Nr. 138. Durch die Aufteilung in einzelne Baufenster, die sich an den be-
stehenden Grundstücksverhältnissen orientieren, werden - trotz der „offenen Bau-
weise“ - längere Baukörper verhindert. Auch der erwähnte Neubau Breddert 29 ist 
lediglich 30/31m lang. 
 
Der Bereich wurde bereits vor Jahrzehnten und seit Jahrzehnten für eine z.T. relativ 
dichte Wohnbebauung genutzt. 
Die zweite Änderung des Bebauungsplanes Nr. 138 ermöglicht auch keine Bebau-
ung, wo vorher keine möglich war, sondern definiert lediglich den Rahmen einer 
Neubebauung zeitgemäß. Der Charakter des Gebietes wird nicht angegriffen. 
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Es muss daran erinnert werden, dass der größte Teil der Umgebungsbebauung (Am 
Eichelkamp/Breddert/Bredharter Heide) nicht historisch gewachsen ist, sondern 
durch Bebauungspläne der Stadt Hilden aus den 1970er Jahren entstand, die dann 
durch z.T. große Bauträgermaßnahmen umgesetzt wurden.  
 
In der zweiten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 138 wird der Abstand zwischen 
der Hinterkante Gehweg und dem jeweiligen Baufenster (Baugrenze) erstmals ein-
heitlich auf 3m festgelegt. Dieser Abstand ermöglicht die Anlegung eines Vorgarten-
bereiches, die Unterbringung von Fahrradabstellanlagen oder auch das Aufstellen 
von Müllschränken. Es handelt sich um einen auch in Hilden üblichen Abstand, der 
in zahlreichen Bebauungsplänen (auch in der Umgebung) festgesetzt ist.  
Durch den Abstand wird zudem erreicht, dass auf den jeweiligen Grundstücken vor 
Einsicht geschützte privat nutzbare Freiräume entstehen. 
 
Das Verhältnis von einem Stellplatz für jeweils eine Wohneinheit ist das Verhältnis, 
welches seitens der Stadt derzeit vorgegeben werden kann. Leider gibt es noch 
immer keine Vorgaben des Landes NRW (welche seitens des Landes bereits mit der 
neuen Landesbauordnung 2018 vorgelegt werden sollten) zum Thema Unterbrin-
gung des ruhenden Verkehrs. Auch hat die Stadt Hilden keine eigene Stellplatzsat-
zung, in der die Möglichkeit bestünde, andere Verhältnisse zwischen Stellplätzen 
und Wohneinheiten zu formulieren. 
Schließlich muss darauf hingewiesen werden, dass es sich bei den Straßen Krab-
benburg und Breddert jeweils um öffentliche Straße handelt, in denen - im Rahmen 
der Regelungen der Straßenverkehrsordnung - jeder sein Kfz abstellen kann. 
 
Im Bebauungsplan Nr. 138, 2.Änderung wird die Zahl der Wohneinheiten je über-
baubare Fläche nicht vorgegeben. Aufgrund der sonstigen Ausweisungen wird da-
von ausgegangen, dass in dem WA 2-Gebiet drei Reihenhäuser und ein Doppel-
haus möglich sind (also i.d.R. Einfamilienhäuser). Weitere Einschränkungen sind 
städtebaulich nicht vorgesehen und auch nicht angemessen, da sich kleine Mehr-
familienhäuser ohne weiteres in die Umgebung einfügen (und dort auch bereits vor-
handen sind). Aus Gründen des schonenden Umgangs mit Grund und Boden ist zu-
dem eine verstärkte Ausweisung von 1- und 2-Familien-Häusern in Hilden nicht 
sinnvoll. 
 
Zusammenfassend: die Anregungen werden zurückgewiesen. 

 
2.7            Schreiben Bürger/-in 7, Hilden, vom 11.03.2020 

 
Die Bedenken der Autoren bezüglich des Bebauungsplanes Nr. 138, 2.Änderung 
lassen sich in folgende Themenbereiche einordnen: 
- Der Bebauungsplan würde eine Bebauung ermöglichen, die sich nicht in den 

Charakter der Umgebung einfügen würde; hier gäbe es eine aufgelockerte Be-
bauung aus 1- und 2-Familienhäusern; 

- Der Abstand der Baugrenzen zur Straße (Hinterkante Gehweg) wäre mit 3m zu 
gering und müsste auf mind. 5m erhöht werden; 

- Durch die mögliche neue Bebauung würde ein erhebliches Verkehrs- und Park-
problem entstehen; 

- Es gäbe in der Anliegerschaft kein Interesse an dem neuen Bebauungsplan; 
- Ein Außenbereich der Stadt mit der Nähe zum „Grün“ würde beeinträchtigt. 

 
Stellungnahme 

 
Hier bleibt zunächst seitens der Autoren unberücksichtigt, dass der hier in Rede 
stehende Bebauungsplan das Plangebiet nicht erstmals „überplant“. 
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Es muss darauf hingewiesen werden, dass für das hier betroffene Plangebiet bereits 
der Bebauungsplan Nr. 138 (aus Juni 1991) gilt. Dieser Bebauungsplan ermöglichte 
erstmals Neubauten in diesem Bereich, und zwar in umfangreicheren Maße als die 
zweite Änderung des Bebauungsplanes, die hier zur Beschlussfassung ansteht. Die 
großzügigen Festsetzungen in dem Bebauungsplan Nr. 138 und das damit einher-
gehende Fehlen von Festsetzungen etwa zu Dachformen, zur Gebäudestellung o-
der zur Maximalhöhe von Neubauten, haben erst zur Aufstellung der 2. Änderung 
geführt.  
Die zweite Änderung des Bebauungsplanes Nr. 138 trägt durch ihre zeichnerischen 
und textlichen Festsetzungen dazu bei, dass sich eventuelle Neubauten in das Um-
feld wesentlich besser einfügen als das auf Basis des alten Bebauungsplanes Nr. 
138 der Fall gewesen wäre. 
 
Die von den Autoren angenommene „aufgelockerte Bauweise“ ist aufgrund einer 
städtebaulichen Analyse nicht für die Umgebung des Plangebietes abzuleiten. Viel-
mehr gibt es hier neben freistehenden Einfamilienhäusern Gartenhofhäuser-
Siedlungen, verdichtete Reihenhausquartiere, kleinere Mehrfamilienhäuser - also 
eine Vielzahl an Bauformen, in die sich die hier bereits neu gebaute und zukünftig 
mögliche Bebauung einfügen wird. 
 
In der zweiten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 138 wird der Abstand zwischen 
der Hinterkante Gehweg und dem jeweiligen Baufenster (Baugrenze) erstmals ein-
heitlich auf 3m festgelegt. Dieser Abstand ermöglicht die Anlegung eines Vorgarten-
bereiches, die Unterbringung von Fahrradabstellanlagen oder auch das Aufstellen 
von Müllschränken. Es handelt sich um einen auch in Hilden üblichen Abstand, der 
in zahlreichen Bebauungsplänen (auch in der Umgebung) festgesetzt ist.  
Durch den Abstand wird zudem erreicht, dass auf den jeweiligen Grundstücken vor 
Einsicht geschützte privat nutzbare Freiräume entstehen. 
 
Aus fachlicher Sicht nicht nachvollziehbar ist die Annahme, durch neue Gebäude 
würde es zu vermehrtem und die Situation unverträglich belastenden Kfz-Verkehr in 
den Straßen Breddert und Am Eichelkamp kommen. Diese Straßen sind für jede Art 
von „Durchgangsverkehr“ aufgrund ihrer Führung und ihrer Gestaltung sehr unat-
traktiv; bei dem dort zu verzeichnenden Kfz-Verkehr handelt es sich um reinen An-
liegerverkehr. Die genannten Straßen sind auch nicht, wie von den Autoren be-
schrieben, verkehrlich unübersichtlich und überlastet. 
Die Autoren verkennen die Funktion der Straßen als unmittelbare Erschließung für 
zahlreiche Anlieger (Wohngebäude). Eine relevante Verkehrsbelastung etwa in Re-
lation zum Hildener Gesamtstraßennetz ist hier nicht vorhanden. Das zusätzliche 
Verkehrsaufkommen von möglichen 15 - 20 weiteren Wohneinheiten im Geltungs-
bereich ist derart gering, dass es sich nicht merkbar auswirkt. 
 
Das Verhältnis von einem Stellplatz für jeweils eine Wohneinheit ist das Verhältnis, 
welches seitens der Stadt derzeit vorgegeben werden kann. Leider gibt es noch 
immer keine Vorgaben des Landes NRW (welche seitens des Landes bereits mit der 
neuen Landesbauordnung 2018 vorgelegt werden sollten) zum Thema Unterbrin-
gung des ruhenden Verkehrs. Auch hat die Stadt Hilden keine eigene Stellplatzsat-
zung, in der die Möglichkeit bestünde, andere Verhältnisse zwischen Stellplätzen 
und Wohneinheiten zu formulieren. 
Schließlich muss darauf hingewiesen werden, dass es sich bei den Straßen Krab-
benburg und Breddert jeweils um öffentliche Straße handelt, in denen - im Rahmen 
der Regelungen der Straßenverkehrsordnung - jeder sein Kfz abstellen kann. 
 



 - 33 - 

Das begründete Interesse an einer Überarbeitung des derzeitigen Bebauungsplanes 
Nr. 138 (aus 06/1991) ist durch den Aufstellungsbeschluss des Stadtentwicklungs-
ausschusses vom 20.09.2017 ausreichend dokumentiert. 
 
Anlass zur Aufstellung dieses Bebauungsplanes waren zwei damals vorliegende 
Bauanträge, welche ohne vorangegangene Bauberatung gestellt wurden. Diese sa-
hen den Bau von zwei Mehrfamilienhäusern mit insgesamt ca. 20 Wohneinheiten 
vor. Diese Projekte fügten sich von den Dimensionen her nicht annähernd in die 
Umgebungsbebauung ein. Zudem sah einer der beiden Entwürfe eine Stellplatzan-
lage in dem Grünstreifen des Garather Mühlenbaches vor. 
Die aktuelle flächige Baufeldausweisung verleitete somit zu einer starken Ausnut-
zung der Grundstücke, die zudem in einer Art und Weise erfolgen sollte, die keine 
Rücksicht auf die Umgebungsbebauung und -struktur nimmt. Dadurch wurde die 
Notwendigkeit einer detaillierteren und restriktiveren Planvorgabe deutlich, der der 
Stadtentwicklungsausschuss gefolgt ist. 
 
Die Umgebung des Plangebietes wurde bereits vor Jahrzehnten und seit Jahrzehn-
ten für eine z.T. relativ dichte Wohnbebauung genutzt. 
Die zweite Änderung des Bebauungsplanes Nr. 138 ermöglicht auch keine Bebau-
ung, wo vorher keine möglich war, sondern definiert lediglich den Rahmen einer 
Neubebauung zeitgemäß. Der Charakter des Gebietes dagegen wird nicht angegrif-
fen. 
Es muss daran erinnert werden, dass der größte Teil der Umgebungsbebauung (Am 
Eichelkamp/Breddert/Bredharter Heide) nicht historisch gewachsen ist, sondern 
durch Bebauungspläne der Stadt Hilden aus den 1970er Jahren entstand, die dann 
durch z.T. große Bauträgermaßnahmen umgesetzt wurden. Es handelt sich damit 
weder beim Plangebiet selbst noch bei der Umgebung um einen „Außenbereich“ in 
städtebaulichem oder planungsrechtlichen Sinne. 
Letztlich ist auch zu berücksichtigen, dass alle zugänglichen und öffentlich nutzba-
ren Grünstrukturen der Umgebung komplett erhalten bleiben. Wer „ins Grüne“ gezo-
gen ist, für den ändert sich die Situation durch die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 138, 2.Änderung nicht. 
 
Zusammenfassend: die Anregungen werden zurückgewiesen. 
 

2.8             Schreiben Bürger/-in 8, Hilden, vom 11.03.2020 
 

Aus Sicht der Autoren dieser Anregung sind die Baumöglichkeiten des Bebauungs-
planes Nr. 138, 2.Änderung so gefasst, dass eine zu massive Neubebauung entste-
hen könnte. Diese wiederum würde den „Charakter des Viertels“ völlig verändern. 
Des Weiteren wird eine Zunahme der „Verkehrsbelastung“ auf den Straßen Bred-
dert und Am Eichelkamp durch die Kfz neuer Bewohner im Plangebiet befürchtet. 
Daher müssten hier mehr Ein- und Zweifamilienhäuser gebaut werden, nicht Mehr-
familienhäuser, die es in Hilden schon genug gebe. Es wird in dem Zusammenhang 
gefragt, für wen denn hier gebaut werden solle. 
Aus dieser Argumentation ergeben sich die Anregungen, die Baufenster so zu ver-
kleinern, dass nur noch Doppelhäuser möglich wären, ebenso solle die „Eckbebau-
ung“ entfallen, der Abstand der Gebäude zur Straße solle vergrößert werden und es 
solle eine „realistische Anzahl“ von Stellplätzen auf den Grundstücken vorgesehen 
werden. 
 
[Hinweis: Die Anregung wird ergänzt durch drei Fotos, die das Gebäude Breddert 29 
aus verschiedenen Blickwinkeln darstellen.] 
 
Stellungnahme 
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Es muss darauf hingewiesen werden, dass für das hier betroffene Plangebiet bereits 
und bisher der Bebauungsplan Nr. 138 (aus Juni 1991) gilt. Dieser Bebauungsplan 
ermöglichte erstmals Neubauten in diesem Bereich, und zwar in umfangreicheren 
Maße als die zweite Änderung des Bebauungsplanes, die hier zur Beschlussfas-
sung ansteht. Die großzügigen Festsetzungen in dem Bebauungsplan Nr. 138 und 
das damit einhergehende Fehlen von Festsetzungen etwa zu Dachformen, zur Ge-
bäudestellung oder zur Maximalhöhe von Neubauten, haben erst zur Aufstellung der 
2. Änderung geführt.  
Die zweite Änderung des Bebauungsplanes Nr. 138 trägt durch ihre zeichnerischen 
und textlichen Festsetzungen dazu bei, dass sich eventuelle Neubauten in das Um-
feld wesentlich besser einfügen als das auf Basis des alten Bebauungsplanes Nr. 
138 der Fall gewesen wäre. 
 
Aus städtebaulicher Sicht entspricht eine Ausweisung nur von Doppelhäusern (EFH) 
nicht der umgebenden Bebauung des Plangebietes. Vielmehr gibt es in der Umge-
bung neben freistehenden Einfamilienhäusern Gartenhofhäuser-Siedlungen, ver-
dichtete Reihenhausquartiere, kleinere Mehrfamilienhäuser - also eine Vielzahl an 
Bauformen, in die sich die hier bereits neu gebaute und zukünftig mögliche Bebau-
ung einfügen wird. 
Auch ist der sparsame Umgang mit Grund und Boden zu beachten, der bei einer 
ausschließlichen Ausweisung von Ein- und Zwei-Familienhäusern nicht gegeben 
wäre. 
 
Hinsichtlich der Verkehrsthematik nicht nachvollziehbar ist die Annahme, durch 
neue Gebäude würde es zu vermehrtem und die Situation unverträglich belastenden 
Kfz-Verkehr in den Straßen Breddert und Am Eichelkamp kommen.  
Dabei sind diese Straßen sind für jede Art von „Durchgangsverkehr“ aufgrund ihrer 
Führung und ihrer Gestaltung sehr unattraktiv; bei dem dort zu verzeichnenden Kfz-
Verkehr handelt es sich um reinen Anliegerverkehr. Die genannten Straßen sind 
auch nicht überlastet.  
Die Autoren verkennen die Funktion der Straßen als unmittelbare Erschließung für 
zahlreiche Anlieger (Wohngebäude). Eine auch nur ansatzweise relevante Ver-
kehrsbelastung etwa in Relation zum Hildener Gesamtstraßennetz ist hier nicht vor-
handen. Das zusätzliche „Verkehrsaufkommen“ von möglichen 15 - 20 weiteren 
Wohneinheiten im Geltungsbereich ist derart gering, dass es sich nicht merkbar 
auswirkt. 
Wenn über eine „Verkehrsbelastung“ geklagt wird, ist zu berücksichtigen, dass die-
se ganz alleine von den Anliegern ausgeht. 
 
Dies findet sich wieder in der Frage einer „realistischen Zahl“ von Stellplätzen, die 
im Bebauungsplan vorgegeben werden sollen.  
Das Verhältnis von einem Stellplatz für jeweils eine Wohneinheit ist das Verhältnis, 
welches seitens der Stadt derzeit vorgegeben werden kann. Leider gibt es noch 
immer keine Vorgaben des Landes NRW (welche seitens des Landes bereits mit der 
neuen Landesbauordnung 2018 vorgelegt werden sollten) zum Thema Unterbrin-
gung des ruhenden Verkehrs. Auch hat die Stadt Hilden keine eigene Stellplatzsat-
zung, in der die Möglichkeit bestünde, andere Verhältnisse zwischen Stellplätzen 
und Wohneinheiten zu formulieren. 
Schließlich muss darauf hingewiesen werden, dass es sich bei den Straßen Krab-
benburg und Breddert jeweils um öffentliche Straße handelt, in denen - im Rahmen 
der Regelungen der Straßenverkehrsordnung - jeder sein Kfz abstellen kann. 

 
In der zweiten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 138 wird der Abstand zwischen 
der Hinterkante Gehweg und dem jeweiligen Baufenster (Baugrenze) erstmals ein-



 - 35 - 

heitlich auf 3m festgelegt. Dieser Abstand ermöglicht die Anlegung eines Vorgarten-
bereiches, die Unterbringung von Fahrradabstellanlagen oder auch das Aufstellen 
von Müllschränken. Es handelt sich um einen auch in Hilden üblichen Abstand, der 
in zahlreichen Bebauungsplänen (auch in der Umgebung) festgesetzt ist.  
Durch den Abstand wird zudem erreicht, dass auf den jeweiligen Grundstücken vor 
Einsicht geschützte privat nutzbare Freiräume entstehen. 
 

  Zusammenfassend: Die Anregungen werden zurückgewiesen. 
 

2.9            Schreiben Bürger/-in 9, Hilden, vom 12.03.2020 
 

In dieser Anregung werden folgende Kritikpunkte an der Planung des Bebauungs-
planes Nr. 138, 2.Änderung formuliert: 
- Eine Bebauung mit Mehrfamilienhäusern, die zudem auch noch zu nahe an der 

Straße stehen würden, ist für den Bereich zu massiv; 
- Durch die geplante Bebauung in der Nähe zu einem eingetragenen Denkmal 

(Krabbenburg 11) wird dieses eventuell zumindest optisch beeinträchtigt; 
- Zudem befindet sich das Plangebiet nahe an der Stadtgrenze und zum Natur-

schutzgebiet Ohligser Heide, weshalb es nicht durch den Bau von Mehrfamilien-
häusern („Blockbauten“) beeinträchtigt oder verändert werden soll; 

- Durch die Neubebauung kommt es zu zusätzlichem Fahr- und Park-Verkehr mit 
zusätzlicher Feinstaub- und Lärmbelästigung; 

- Die für die Planung vorgelegten Gutachten sind „geschönt“ und können keine 
Vorhersagen über die Entwicklung der natürlichen Rahmenbedingungen ma-
chen. 

 
[Hinweis: die Anregung wird ergänzt durch ein Foto, welches parkende Kfz auf bei-
den Seiten der Straße Krabbenburg zeigt.] 
 
Stellungnahme 
 
Aus städtebaulicher Sicht entspricht eine Ausweisung nur von Einfamilienhäusern 
nicht der Umgebung des Plangebietes. Vielmehr gibt es in der Umgebung neben 
freistehenden Einfamilienhäusern Gartenhofhäuser-Siedlungen, verdichtete Rei-
henhausquartiere, kleinere Mehrfamilienhäuser - also eine Vielzahl an Bauformen, 
in die sich die hier bereits neu gebaute und zukünftig mögliche Bebauung einfügen 
wird. 
Auch ist der sparsame Umgang mit Grund und Boden zu beachten, der bei einer 
ausschließlichen Ausweisung von Ein- und Zwei-Familienhäusern nicht gegeben 
wäre.  Aufgrund der sonstigen Ausweisungen wird allerdings davon ausgegangen, 
dass in dem WA 2-Gebiet drei Reihenhäuser und ein Doppelhaus möglich sind (also 
i.d.R. Einfamilienhäuser). Weitere Einschränkungen sind städtebaulich nicht vorge-
sehen und auch nicht angemessen, da sich kleine Mehrfamilienhäuser ohne weite-
res in die Umgebung einfügen (und dort auch bereits vorhanden sind). 
 
Das in den Anregungen angesprochene Denkmal Krabbenburg 11 ist im Zuge der 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 138, 2.Änderung berücksichtigt worden, auch 
unter Beteiligung der dafür zuständigen Stellen. Eine Beeinträchtigung wird nicht 
gesehen. Zudem wurde das Gebäude erstmals als Denkmal in einen Bebauungs-
plan aufgenommen; bei dem Bebauungsplan Nr. 138 aus 1991 ist das noch nicht 
der Fall. 
Somit bilden nun die Festsetzungen des neuen Bebauungsplanes (u.a. der Abstand 
zur Straße von 3m, die Vorgabe einzelner Baufelder, eine maximale Firsthöhe bei 
einer Neubebauung) die Grundlage für eine städtebauliche Rücksichtnahme auf das 
Baudenkmal. 
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Der von den Autoren angenommene Stadtrand-Charakter des Plangebietes und 
seiner Umgebung ist aufgrund einer städtebaulichen Analyse aus dem Umfeld nicht 
abzuleiten. 
Vielmehr handelt es sich hier um einen Randbereich des Hildener Siedlungsgebie-
tes, der von einer mehr ländlichen Umgebung - und auch vom Naturschutzgebiet 
Ohligser Heide) -  in erster Linie durch die Trasse der Bundesautobahn BAB 3 ge-
trennt wird. 
Da zudem keine „Blockbauten“ entstehen werden, sondern allenfalls kleinere Mehr-
familienhäuser und auch Einfamilienhäuser, wird der Charakter des Plangebietes 
und seiner Umgebung auch nicht verändert. 
 
Aus fachlicher Sicht nicht nachvollziehbar ist die Annahme, durch neue Gebäude 
würde es zu vermehrtem und die Situation unverträglich belastenden Kfz-Verkehr in 
der Umgebung des Plangebietes kommen. Die dortigen Straßen sind für jede Art 
von „Durchgangsverkehr“ aufgrund ihrer Führung und ihrer Gestaltung denkbar un-
attraktiv; bei dem dort zu verzeichnenden Kfz-Verkehr handelt es sich um reinen An-
liegerverkehr. Die Straßen sind nicht verkehrlich unübersichtlich und überlastet. 
Die Autoren verkennen die Funktion der Straßen als unmittelbare Erschließung für 
zahlreiche Anlieger (Wohngebäude). Eine relevante Verkehrsbelastung etwa in Re-
lation zum Hildener Gesamtstraßennetz ist hier nicht vorhanden. Das zusätzliche 
Verkehrsaufkommen von möglichen 15 - 20 weiteren Wohneinheiten im Geltungs-
bereich ist derart gering, dass es sich nicht merkbar auswirkt. 
 
Das Verhältnis von einem Stellplatz für jeweils eine Wohneinheit ist das Verhältnis, 
welches seitens der Stadt derzeit vorgegeben werden kann. Leider gibt es noch 
immer keine Vorgaben des Landes NRW (welche seitens des Landes bereits mit der 
neuen Landesbauordnung 2018 vorgelegt werden sollten) zum Thema Unterbrin-
gung des ruhenden Verkehrs. Auch hat die Stadt Hilden keine eigene Stellplatzsat-
zung, in der die Möglichkeit bestünde, andere Verhältnisse zwischen Stellplätzen 
und Wohneinheiten zu formulieren. 
Schließlich muss darauf hingewiesen werden, dass es sich bei den Straßen Krab-
benburg und Breddert jeweils um öffentliche Straße handelt, in denen - im Rahmen 
der Regelungen der Straßenverkehrsordnung - jeder sein Kfz abstellen kann. 
 
Es wird weiterhin ein Anstieg der Belastung durch Lärm und Feinstaub befürchtet. 
Hierzu ist auszuführen, dass im Plangebiet selbst und in der unmittelbaren Umge-
bung keine maßgeblichen Emissionsquellen vorhanden sind. Vielmehr unterliegt der 
hier behandelte Bereich der Stadt Hilden dem Einfluss der ca. 260m weiter östlich 
gelegenen Bundesautobahn BAB 3, sowohl im Bereich der Lärmimmissionen als 
auch im Bereich der Feinstaub-Belastung. 
Diese Belastungen stehen damit nicht im Zusammenhang mit dem hier betroffenen 
Bauleitplan-Verfahren und können auch nicht durch ein städtisches Bauleitplan-
Verfahren beeinflusst werden. 
Die in der Anregung genannten örtlichen Freiräume wiederum bleiben vollumfäng-
lich erhalten. Denn das Plangebiet war und ist bebaut und konnte seit Jahrzehnten 
weiter bebaut werden. Neue bisher nicht bebaute Freiräume werden dagegen nicht 
in Anspruch genommen. 
 
Hinsichtlich des Vorwurfes, die im Rahmen des Aufstellungsverfahrens erstellten 
Gutachten seien „geschönt“, ist auszuführen, dass es sich bei den beauftragten 
Fachbüros um renommierte Gutachter mit langjähriger Erfahrung handelt. Die Gut-
achten sind fachlich durch Dritte jederzeit nachvollzieh- und prüfbar. Der Vorwurf 
entbehrt jeder Grundlage und wird entschieden zurückgewiesen. 
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Zusammenfassend: die Anregungen werden zurückgewiesen. 
 

2.10 Schreiben Bürger/-in 10, Hilden, vom 15.03.2020 
 

In dieser Anregung werden folgende Kritikpunkte an dem Bebauungsplan Nr. 138, 
2.Änderung geäußert: 
- Die zulässigen Baukörper wären zu groß und zu massiv, 
- Die zukünftigen Baukörper würden zu nahe an der Straße stehen 
- und würden sich deshalb nicht „harmonisch“ in die Umgebung einfügen. 
 
[Hinweis: der Anregung beigefügt ist eine - nicht durch die Verwaltung geprüfte - Un-
terschriftenliste mit weiteren 60 Unterschriften von Bürgerinnen und Bürgern, die 
das Anliegen der Autorin unterstützen. Einige haben eigene Anregungen einge-
reicht, diese werden separat abgehandelt.] 

 
 Stellungnahme 
 

Aus städtebaulicher Sicht entspricht eine Ausweisung nur von Einfamilienhäusern 
nicht der Umgebung des Plangebietes. Vielmehr gibt es in der Umgebung neben 
freistehenden Einfamilienhäusern Gartenhofhäuser-Siedlungen, verdichtete Rei-
henhausquartiere, kleinere Mehrfamilienhäuser - also eine Vielzahl an Bauformen, 
in die sich die hier bereits neu gebaute und zukünftig mögliche Bebauung einfügen 
wird. 
Auch ist der sparsame Umgang mit Grund und Boden zu beachten, der bei einer 
ausschließlichen Ausweisung von Ein- und Zwei-Familienhäusern nicht gegeben 
wäre.  Aufgrund der sonstigen Ausweisungen wird allerdings davon ausgegangen, 
dass in dem WA 2-Gebiet drei Reihenhäuser und ein Doppelhaus möglich sind (also 
i.d.R. Einfamilienhäuser). Weitere Einschränkungen sind städtebaulich nicht vorge-
sehen und auch nicht angemessen, da sich kleine Mehrfamilienhäuser ohne weite-
res in die Umgebung einfügen (und dort auch bereits vorhanden sind). 
 
Es muss auch darauf hingewiesen werden, dass für das hier betroffene Plangebiet 
bereits und bisher der Bebauungsplan Nr. 138 (aus Juni 1991) gilt. Dieser Bebau-
ungsplan ermöglichte erstmals Neubauten in diesem Bereich, und zwar in umfang-
reicheren Maße als die zweite Änderung des Bebauungsplanes, die hier zur Be-
schlussfassung ansteht. Die großzügigen Festsetzungen in dem Bebauungsplan Nr. 
138 und das damit einhergehende Fehlen von Festsetzungen etwa zu Dachformen, 
zur Gebäudestellung oder zur Maximalhöhe von Neubauten, haben erst zur Aufstel-
lung der 2. Änderung geführt.  
Die zweite Änderung des Bebauungsplanes Nr. 138 trägt durch ihre zeichnerischen 
und textlichen Festsetzungen dazu bei, dass sich eventuelle Neubauten in das Um-
feld wesentlich besser einfügen als das auf Basis des alten Bebauungsplanes Nr. 
138 der Fall gewesen wäre. 

 
In der zweiten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 138 wird der Abstand zwischen 
der Hinterkante Gehweg und dem jeweiligen Baufenster (Baugrenze) erstmals ein-
heitlich auf 3m festgelegt. Dieser Abstand ermöglicht die Anlegung eines Vorgarten-
bereiches, die Unterbringung von Fahrradabstellanlagen oder auch das Aufstellen 
von Müllschränken. Es handelt sich um einen auch in Hilden üblichen Abstand, der 
in zahlreichen Bebauungsplänen (auch in der Umgebung) festgesetzt ist.  
Durch den Abstand wird zudem erreicht, dass auf den jeweiligen Grundstücken vor 
Einsicht geschützte privat nutzbare Freiräume entstehen. 

 
  Zusammenfassend: die Anregungen werden zurückgewiesen. 
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2.11 Schreiben Bürger/-in 11, Hilden, vom 15.03.2020 
 

Der Autor formuliert in seiner Anregung verschiedene Themenbereiche. Im Einzel-
nen geht es um die angeblich zu hohe und zu dichte Bebauung, die durch den Be-
bauungsplan Nr. 138, 2.Änderung ermöglicht würde; um den fehlenden Abstand der 
neuen Bebauung zur Straße, die sich verstärkende „Parkplatznot“ im Umfeld des 
Plangebietes, das zu erwartende „hohe Verkehrsaufkommen“ durch die Bebauung, 
die unmittelbar südlich des Garather Mühlenbaches möglich wäre; zudem soll die 
Erschließung der Bebauung jeweils über das Vordergrundstück erfolgen, nicht über 
eine gemeinsame Zufahrt zur Straße Breddert hin. 
Es geht weiter um den Bau einer privaten Stellplatzanlage an der Straße Krabben-
burg, um die mögliche Verschattung des Vorgartens des Gebäudes Breddert 36 und 
um die Einrichtung einer Halteverbotszone an der Straße Breddert, damit rückwärts 
in die enge Zufahrt dieses Grundstücks eingefahren werden kann. 
Außerdem soll die heutige Siedlung nicht solchen profitorientierten Investoren geop-
fert werden, die hier möglicherweise weitere Mehrfamilienhäuser bauen möchten 
(egal ob als Mietwohnungen oder als Eigentumswohnungen).  
 
[Hinweis: der Anregung ist ein Flyer mit dem Titel „Gesichtslose Neubauten statt 
gewachsener Siedlungsspuren?“ beigefügt, der sich mit dem vorliegenden Bebau-
ungsplan-Verfahren beschäftigt.] 

 
 Stellungnahme 
 

Es muss auch darauf hingewiesen werden, dass für das hier betroffene Plangebiet 
bereits und bisher der Bebauungsplan Nr. 138 (aus Juni 1991) gilt. Dieser Bebau-
ungsplan ermöglichte erstmals Neubauten in diesem Bereich, und zwar in umfang-
reicheren Maße als die zweite Änderung des Bebauungsplanes, die hier zur Be-
schlussfassung ansteht. Die großzügigen Festsetzungen in dem Bebauungsplan Nr. 
138 und das damit einhergehende Fehlen von Festsetzungen etwa zu Dachformen, 
zur Gebäudestellung oder zur Maximalhöhe von Neubauten, haben erst zur Aufstel-
lung der 2. Änderung geführt.  
Die zweite Änderung des Bebauungsplanes Nr. 138 trägt durch ihre zeichnerischen 
und textlichen Festsetzungen dazu bei, dass sich eventuelle Neubauten in das Um-
feld wesentlich besser einfügen als das auf Basis des alten Bebauungsplanes Nr. 
138 der Fall gewesen wäre. 

 
In der zweiten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 138 wird der Abstand zwischen 
der Hinterkante Gehweg und dem jeweiligen Baufenster (Baugrenze) erstmals ein-
heitlich auf 3m festgelegt. Dieser Abstand ermöglicht die Anlegung eines Vorgarten-
bereiches, die Unterbringung von Fahrradabstellanlagen oder auch das Aufstellen 
von Müllschränken. Es handelt sich um einen auch in Hilden üblichen Abstand, der 
in zahlreichen Bebauungsplänen (auch in der Umgebung) festgesetzt ist.  
Durch den Abstand wird zudem erreicht, dass auf den jeweiligen Grundstücken vor 
Einsicht geschützte privat nutzbare Freiräume entstehen. 

 
Das Verhältnis von einem Stellplatz für jeweils eine Wohneinheit ist das Verhältnis, 
welches seitens der Stadt derzeit vorgegeben werden kann. Leider gibt es noch 
immer keine Vorgaben des Landes NRW (welche seitens des Landes bereits mit der 
neuen Landesbauordnung 2018 vorgelegt werden sollten) zum Thema Unterbrin-
gung des ruhenden Verkehrs. Auch hat die Stadt Hilden keine eigene Stellplatzsat-
zung, in der die Möglichkeit bestünde, andere Verhältnisse zwischen Stellplätzen 
und Wohneinheiten zu formulieren. 
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Schließlich muss darauf hingewiesen werden, dass es sich bei den Straßen Krab-
benburg und Breddert jeweils um öffentliche Straße handelt, in denen - im Rahmen 
der Regelungen der Straßenverkehrsordnung - jeder sein Kfz abstellen kann. 
Der Vorschlag zur Ausweisung eines Halteverbotes im Eckbereich der Straßen 
Krabbenburg und Breddert ist nicht Gegenstand des Bauleitplan-Verfahrens, wird 
aber an die zuständige Straßenverkehrsbehörde der Stadt Hilden für eine dortige 
Prüfung weitergegeben. 
 
Hinsichtlich des vermuteten Verkehrsaufkommens der Gebäude unmittelbar südlich 
des Garather Mühlenbaches muss darauf hingewiesen werden, dass von den Be-
bauungsplan-Ausweisungen her hier bestenfalls drei Reihenhäuser und ein Doppel-
haus entstehen könne. Wie sich hieraus ein erhebliches Verkehrsaufkommen entwi-
ckeln könnte, ist nicht nachvollziehbar. 
Die vorgeschlagene Erschließung, nämlich eine sog. „Pfeifenkopf-Lösung“ jeweils 
über das Vorderliegergrundstück, ist ökologisch und planerisch ungünstig, da hier-
bei für die notwendigen Bewegungsflächen mehr Flächen in Anspruch genommen 
werden müssten als bei einer gemeinsamen Zufahrt. Außerdem wird durch die ge-
meinsame Zufahrt die Zahl der Grundstückszufahrten verringert und so auch ein 
mögliches Unfallrisiko. 

 
Es handelt sich bei den Baumöglichkeiten innerhalb des Plangebietes um private 
Grundstücke im Streubesitz. Je nach Konzept und Planung besteht grundsätzlich 
die Möglichkeit, auch eine eigentlich überbaubare Fläche für eine private Stellplatz-
anlage zu nutzen. Die Ausweisung einer zentralen privaten Stellplatzanlage bei 
gleichzeitiger Reduzierung der Baumöglichkeiten wird als städtebaulich nicht ange-
messen betrachtet, führt sie doch zu einer Bündelung von Parkvorgängen, die sich 
als für die Umgebungsbebauung störend erweisen könnten. 
 
In dem vorliegenden Bebauungsplan werden überbaubare Flächen ausgewiesen. 
Zusammen mit den sonstigen zeichnerischen und textlichen Festsetzungen definiert 
der Bebauungsplan so, welche Art von Bebauung grundsätzlich hier möglich ist. 
Es wird dagegen keine Aussage dazu getroffen, wer letztlich die Baumöglichkeit 
auch ausnutzt. Ob es der Grundstückseigentümer selbst ist oder ein Bauträger, ist 
in dem Zusammenhang nicht maßgeblich. 
 
Zu der Verschattungsthematik wird folgendes ausgeführt: In Höhe des Gebäudes 
Breddert 36 beträgt der Abstand zwischen den Grundstückgrenzen (zum Bebau-
ungsplan Nr. 138, 2. Änd.) in Höhe der Grundstückszufahrt ca. 10,00m; der Abstand 
erweitert sich, je weiter man nach Süden geht. An gleicher Stelle beträgt der Ab-
stand zwischen dem bestehenden Gebäude Breddert 36 und der Baugrenze im Be-
bauungsplan 138, 2. Änd. (also einer potenziellen Bebauung) ca. 26,00m. Auch der 
Gebäudeabstand würde sich auf bis zu 32m erweitern. 
Die Geländehöhe in diesem Bereich liegt bei etwa 57m ü. NHN (Kanaldeckel in 
Straße: 57,06m ü. NHN). Ein Neubau darf aufgrund der Festsetzungen im Bebau-
ungsplan eine max. Firsthöhe von 68m ü. NHN nicht überschreiten, kann also ca. 
11m hoch werden. 
Das Bestandsgebäude Breddert 36 liegt west-südwestlich vom Plangebiet. 
 
Hieraus ergeben sich Folgerungen für das Thema Verschattung. 
Aufgrund der Abstände, Höhenverhältnisse und Himmelsrichtung/Exposition der 
möglichen Neubauten zur Bestandsbebauung sind keine Verschattungen zu erwar-
ten, weder zur Tag- und Nachtgleiche am 21. März bzw. 23.September eines Jahres 
noch im Winter (17.Januar eines Jahres). 
 
Zusammenfassend: die Anregungen werden zurückgewiesen. 
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2.12 Schreiben Bürger/-in 12, Hilden, vom 18.03.2020 

 
In dieser Anregung werden durch den Autor folgende Kritikpunkte formuliert, die 
sich alle aus einem angenommenen „ländlichen“ Charakter der Umgebung ableiten. 
Die mögliche neue Bebauung würde sich nicht in die Umgebung einfügen, die über 
Jahre gewachsen wäre, denn sie wäre zu massiv und zu verdichtet. 
 
Stellungnahme 

 
Es muss darauf hingewiesen werden, dass für das hier betroffene Plangebiet bereits 
und bisher der Bebauungsplan Nr. 138 (aus Juni 1991) gilt. Dieser Bebauungsplan 
ermöglichte erstmals Neubauten in diesem Bereich, und zwar in umfangreicheren 
Maße als die zweite Änderung des Bebauungsplanes, die hier zur Beschlussfas-
sung ansteht. Die großzügigen Festsetzungen in dem Bebauungsplan Nr. 138 und 
das damit einhergehende Fehlen von Festsetzungen etwa zu Dachformen, zur Ge-
bäudestellung oder zur Maximalhöhe von Neubauten, haben erst zur Aufstellung der 
2. Änderung geführt.  
Die zweite Änderung des Bebauungsplanes Nr. 138 trägt durch ihre zeichnerischen 
und textlichen Festsetzungen dazu bei, dass sich eventuelle Neubauten in das Um-
feld wesentlich besser einfügen als das auf Basis des alten Bebauungsplanes Nr. 
138 der Fall gewesen wäre. 

 
Es muss auch daran erinnert werden, dass der größte Teil der Umgebungsbebau-
ung (Am Eichelkamp/Breddert/Bredharter Heide) nicht historisch gewachsen ist, 
sondern durch Bebauungspläne der Stadt Hilden aus den 1970er Jahren entstand, 
die dann durch z.T. große Bauträgermaßnahmen umgesetzt wurden. Es handelt 
sich damit weder beim Plangebiet selbst noch bei der Umgebung um einen „Außen-
bereich“ in städtebaulichem oder planungsrechtlichen Sinne. 
Auch ein ländlicher Charakter ist hier nicht entstanden, sondern ein Konglomerat 
aus Gartenhofhäusern, verdichteten Reihenhaus-Siedlungen, kleinen Mehrfamilien-
häusern, freistehenden Einfamilienhäusern unterschiedlicher Qualität und Gestal-
tung.  
 
Ein städtebaulicher Widerspruch der Umgebung zu der im Bebauungsplan Nr. 138, 
2.Änderung ermöglichten Bebauung kann nicht gesehen werden. 
 
Zusammenfassend: da keine konkreten Vorschläge enthalten sind, wird die Anre-
gung zur Kenntnis genommen. 

 
2.13 Schreiben Bürger/-in 13, Hilden, vom 19.03.2020 

 
Die Autorin formuliert für ihre Ablehnung des Bebauungsplanes Nr. 138, 2.Änderung 
folgende Argumente:  
Durch den Bebauungsplan würden ein naturnahes Randgebiet Hildens und unbe-
baute Flächen zerstört, die Lage in der Nähe der BAB A 3 und fehlende Infrastruktur 
würden das Gebiet für eine Wohnnutzung nicht attraktiv machen und es fehle auch 
ein Verkehrskonzept. 
Schließlich wird im Sinne des Klimaschutzes gefordert, dass Allgemeinwohl vor Pri-
vatinteressen (hier Bebauung von Grundstücken) zu stehen habe. 
 
Stellungnahme 
 
Es muss daran erinnert werden, dass der größte Teil der Umgebungsbebauung (Am 
Eichelkamp/Breddert/Bredharter Heide) nicht historisch gewachsen ist, sondern 
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durch Bebauungspläne der Stadt Hilden aus den 1970er Jahren entstand, die dann 
durch z.T. große Bauträgermaßnahmen umgesetzt wurden. Es handelt sich damit 
weder beim Plangebiet selbst noch bei der Umgebung um einen Außenbereich in 
städtebaulichem oder planungsrechtlichen Sinne. 
Auch ein ländlicher oder gar naturnaher Charakter ist hier nicht entstanden, sondern 
ein Konglomerat aus Gartenhofhäusern, verdichteten Reihenhaus-Siedlungen, klei-
nen Mehrfamilienhäusern, freistehenden Einfamilienhäusern unterschiedlicher Qua-
lität und Gestaltung.  
Im Plangebiet selbst ist die Bachaue entlang des Garather Mühlenbaches annä-
hernd „naturnah“; diese wird durch den Bebauungsplan gesichert. 
 
Es darf nicht außer Acht gelassen werden, dass für das hier betroffene Plangebiet 
bereits und bisher der Bebauungsplan Nr. 138 (aus Juni 1991) gilt. Dieser Bebau-
ungsplan ermöglichte erstmals Neubauten in diesem Bereich, und zwar in umfang-
reicheren Maße als die zweite Änderung des Bebauungsplanes, die hier zur Be-
schlussfassung ansteht. Die großzügigen Festsetzungen in dem Bebauungsplan Nr. 
138 und das damit einhergehende Fehlen von Festsetzungen etwa zu Dachformen, 
zur Gebäudestellung oder zur Maximalhöhe von Neubauten, haben erst zur Aufstel-
lung der 2. Änderung geführt.  
Die zweite Änderung des Bebauungsplanes Nr. 138 trägt durch ihre zeichnerischen 
und textlichen Festsetzungen dazu bei, dass sich eventuelle Neubauten in das Um-
feld wesentlich besser einfügen als das auf Basis des alten Bebauungsplanes Nr. 
138 der Fall gewesen wäre. 
 
Hinsichtlich der Lage des Plangebietes ist festzustellen, dass das Gebiet innerhalb 
des zusammenhängenden Siedlungsraumes der Stadt Hilden liegt. Damit machen 
sich auch für diesen Standort die geringen Entfernungen zu Infrastruktureinrichtun-
gen bemerkbar: S-Bahnhof, Bushaltestellen, Grundschule, Kindergarten, Schulzent-
rum, Einkaufsmöglichkeiten liegen alle in einem Umkreis von weniger als 1500m 
Luftlinie. Es handelt sich in allen Fällen um Fahrrad-kompatible Entfernungen. Ein 
Verkehrskonzept ist aufgrund der geringen Bewohnerzahl und kurzer Wege nicht er-
forderlich. 
In Bezug auf die Lage zur nahegelegenen BAB A 3 enthält der Bebauungsplan 
erstmals textliche Festsetzungen zu Lärmschutzmaßnahmen. 
 
Da für das Plangebiet derzeit der Bebauungsplan Nr. 138 gilt, der bereits Baurecht 
geschaffen hat, war es nicht möglich, das Baurecht durch eine Änderung des Pla-
nes komplett zu entziehen. In einem solchen Fall wäre die Stadt Hilden entschädi-
gungspflichtig geworden. 
Dementsprechend ist durch den Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Hilden auch 
kein diesbezügliches Planungsziel formuliert worden. Das bedeutet im Falle eines 
Bebauungsplanes jedoch nicht, dass hier ausschließlich Privatinteressen im Mittel-
punkt stünden. Vielmehr werden öffentliche und private Belange gegeneinander ab-
gewogen und zu einer stadtverträglichen Gesamtlösung gebracht. 
 
Zusammenfassend: die Anregungen werden zurückgewiesen. 
 

2.14 Schreiben Bürger/-in 14, Hilden, vom 19.03.2020 
 
In dieser Anregung werden folgende Kritikpunkte am Bebauungsplan 138, 
2.Änderung formuliert, die für den Autor zur Ablehnung des Planentwurfes führen. 
Diese Kritikpunkte beziehen sich auf die im Plan dargestellten Baufenster, die als zu 
groß empfunden werden; auf die Nicht-Berücksichtigung von „preiswertem Wohn-
raum“, auf die fehlenden Abstellmöglichkeiten für private Kfz auf den Grundstücken 
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und das daraus resultierende Parken auf der Straße sowie auf die Tatsache, dass 
der betroffene Bereich nicht über eine gute ÖPNV-Anbindung verfügt. 
 
Stellungnahme 

 
Es darf nicht außer Acht gelassen werden, dass für das hier betroffene Plangebiet 
bereits und bisher der Bebauungsplan Nr. 138 (aus Juni 1991) gilt. Dieser Bebau-
ungsplan ermöglichte erstmals Neubauten in diesem Bereich, und zwar in umfang-
reicheren Maße als die zweite Änderung des Bebauungsplanes, die hier zur Be-
schlussfassung ansteht. Die großzügigen Festsetzungen in dem Bebauungsplan Nr. 
138 und das damit einhergehende Fehlen von Festsetzungen etwa zu Dachformen, 
zur Gebäudestellung oder zur Maximalhöhe von Neubauten, haben erst zur Aufstel-
lung der 2. Änderung geführt.  
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 138 trägt durch ihre zeichnerischen und 
textlichen Festsetzungen dazu bei, dass sich eventuelle Neubauten in das Umfeld 
wesentlich besser einfügen als das auf Basis des alten Bebauungsplanes Nr. 138 
der Fall gewesen wäre. 
 
Das Planungsziel der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 138 stellt für den Gel-
tungsbereich vor dem Hintergrund der Grundstücksausnutzung insbesondere auf 
die baulich-räumlichen Aspekte einer geordneten städtebaulichen Entwicklung ab. 
Denn nur diese können mit einem Bebauungsplan geregelt werden. Preiswertes 
Bauen muss mit anderen Mitteln erreicht werden, etwa über den unmittelbaren Zu-
griff auf Grund und Boden, durch die Anwendung industrieller Bautechniken oder 
durch wirtschaftliche Zugeständnisse der Bauträger. Derartige Aspekte entziehen 
sich aber der Regelungsmöglichkeit durch einen Bebauungsplan. 
 
Das Verhältnis von einem Stellplatz für jeweils eine Wohneinheit ist das Verhältnis, 
welches seitens der Stadt derzeit vorgegeben werden kann. Leider gibt es noch 
immer keine Vorgaben des Landes NRW (welche seitens des Landes bereits mit der 
neuen Landesbauordnung 2018 vorgelegt werden sollten) zum Thema Unterbrin-
gung des ruhenden Verkehrs. Auch hat die Stadt Hilden keine eigene Stellplatzsat-
zung, in der die Möglichkeit bestünde, andere Verhältnisse zwischen Stellplätzen 
und Wohneinheiten zu formulieren. 
Schließlich muss darauf hingewiesen werden, dass es sich bei den Straßen Krab-
benburg und Breddert jeweils um öffentliche Straße handelt, in denen - im Rahmen 
der Regelungen der Straßenverkehrsordnung - jeder sein Kfz abstellen kann. 
 
Hinsichtlich der fehlenden attraktiven Anbindung an den ÖPNV ist hier zunächst 
festzustellen, dass diese Feststellung zutrifft. Das Plangebiet und auch die umge-
benden Bereiche sind alle weiter als 300m Luftlinie von der nächsten Bushaltestelle 
entfernt, wie es für eine befriedigende Anbindung erforderlich wäre. 
Hierfür gibt es mehrere Gründe. Hierzu gehört zunächst das örtliche Straßennetz, 
welches eine Befahrung durch Standardlinienbusse, wie sie in Hilden zum Einsatz 
kommen, nicht zulassen. Die Straßen sind teilweise zu eng oder mit geschwindig-
keitsdämpfenden Einbauten versehen.  
Bedingt durch die vorhandene Siedlungsstruktur fehlen zudem die notwendigen 
Einwohnerzahlen für einen herkömmlichen Bus-Linienverkehr. 
 
Andere alternative ÖPNV-Angebote gibt es derzeit in Hilden nicht; ihre Erarbeitung 
kann auch nicht in den Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes 
138. 2.Änderung gestellt werden. 
 
Zusammenfassend: die Anregungen werden zurückgewiesen. 
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2.15 Schreiben Bürger/-in 15, Hilden, vom 20.03.2020   
 
Die Autoren führen folgende Argumente gegen den Bebauungsplan Nr. 138, 2. Än-
derung an: 
Sie befürchten - auch festgemacht an dem Neubau Breddert 29 - eine zu massive 
Bebauung im Plangebiet, die zudem noch „bis an die Straße“ geht, ebenfalls wird 
eine drastische Zunahme des Kfz-Verkehrs erwartet und das Landschaftsbild ver-
schandelt. Außerdem stellen sie eine Verbindung zu dem Bebauungsplan Nr. 38B 
für den Bereich südlich der Straße Krabbenburg her, der von ihnen ebenfalls abge-
lehnt wird. 

 
Stellungnahme 
 
Es muss darauf hingewiesen werden, dass der größte Teil der Umgebungsbebau-
ung (Am Eichelkamp/Breddert/Bredharter Heide) nicht historisch gewachsen ist, 
sondern durch Bebauungspläne der Stadt Hilden aus den 1970er Jahren entstand, 
die dann durch z.T. große Bauträgermaßnahmen umgesetzt wurden. Es handelt 
sich damit weder beim Plangebiet selbst noch bei der Umgebung um eine bisher 
unbebaute Fläche in städtebaulichem oder planungsrechtlichen Sinne. 
Auch ein ländlicher Charakter ist hier nicht entstanden, sondern ein Konglomerat 
aus Gartenhofhäusern, verdichteten Reihenhaus-Siedlungen, kleinen Mehrfamilien-
häusern, freistehenden Einfamilienhäusern unterschiedlicher Qualität und Gestal-
tung. Der Charakter einer freien Landschaft mit einem zu schützenden Landschafts-
bild ist aufgrund einer städtebaulichen Analyse nicht herzuleiten. 
 
Ebenfalls darf nicht vergessen werden, dass für das hier betroffene Plangebiet be-
reits und bisher der Bebauungsplan Nr. 138 (aus Juni 1991) gilt. Dieser Bebau-
ungsplan ermöglichte erstmals Neubauten in diesem Bereich, und zwar in umfang-
reicheren Maße als die zweite Änderung des Bebauungsplanes, die hier zur Be-
schlussfassung ansteht. Die großzügigen Festsetzungen in dem Bebauungsplan Nr. 
138 und das damit einhergehende Fehlen von Festsetzungen etwa zu Dachformen, 
zur Gebäudestellung oder zur Maximalhöhe von Neubauten, haben erst zur Aufstel-
lung der 2. Änderung geführt.  
Die zweite Änderung des Bebauungsplanes Nr. 138 trägt durch ihre zeichnerischen 
und textlichen Festsetzungen dazu bei, dass sich eventuelle Neubauten in das Um-
feld wesentlich besser einfügen als das auf Basis des alten Bebauungsplanes Nr. 
138 der Fall gewesen wäre. 

 
In der zweiten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 138 wird der Abstand zwischen 
der Hinterkante Gehweg und dem jeweiligen Baufenster (Baugrenze) erstmals ein-
heitlich auf 3m festgelegt. Dieser Abstand ermöglicht die Anlegung eines Vorgarten-
bereiches, die Unterbringung von Fahrradabstellanlagen oder auch das Aufstellen 
von Müllschränken. Es handelt sich um einen auch in Hilden üblichen Abstand, der 
in zahlreichen Bebauungsplänen (auch in der Umgebung) festgesetzt ist.  
Durch den Abstand wird zudem erreicht, dass auf den jeweiligen Grundstücken vor 
Einsicht geschützte privat nutzbare Freiräume entstehen. 
 
Ob das Aufstellungsverfahren zum Bebauungsplan Nr. 38B wiederaufgenommen 
wird, ist derzeit nicht absehbar. Es gibt einen Entwurf für diesen Bebauungsplan, 
der sich auf den Bereich südlich der Straße Krabbenburg und östlich der Bebauung 
Bredharter Heide bezieht. 
Aufgrund der ungeklärten Situation im Zusammenhang mit der in der Nähe verlau-
fenden Trasse der CO-Pipeline hat der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Hil-
den bereits in 2007 das Aufstellungsverfahren „ruhend gestellt“ und im Jahr 2011 
eine Wiederaufnahme des Verfahrens abgelehnt. 
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Hinsichtlich der von den Anregungsgebern befürchteten Zunahme des Verkehrs 
werden keine fachlich nachvollziehbaren Annahmen zugrunde gelegt.  
Die Straßen Breddert und Am Eichelkamp sind für jede Art von „Durchgangsver-
kehr“ aufgrund ihrer Führung und ihrer Gestaltung sehr unattraktiv; bei dem dort zu 
verzeichnenden Kfz-Verkehr handelt es sich um reinen Anliegerverkehr. Die ge-
nannten Straßen sind auch nicht überlastet.  
Die Autoren verkennen die Funktion der Straßen als unmittelbare Erschließung für 
zahlreiche Anlieger (Wohngebäude). Eine relevante Verkehrsbelastung etwa in Re-
lation zum Hildener Gesamtstraßennetz ist hier nicht vorhanden. Das zusätzliche 
Verkehrsaufkommen von möglichen 15 - 20 weiteren (nicht 50, wie im Text ge-
schrieben) Wohneinheiten im Geltungsbereich ist derart gering, dass es sich nicht 
merkbar auswirkt. 
 
Zusammenfassend: Die Anregungen werden zurückgewiesen. 

 
 

3. die Abhandlung der während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 
BauGB und der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen, die mit dem Offenlagebeschluss vom 11.12.2019 
getroffen wurde, hiermit zu bestätigen, soweit sie nicht durch den Beschluss zu 1 oder 2 
geändert wird. 

 
4. den Bebauungsplan Nr. 138, 2. Änderung gemäß den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung 

NW vom 14.07.1994 (GV NRW S.666) in der zurzeit gültigen Fassung und gemäß § 10 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 
2017 (BGBl. I S. 3634) als Satzung. 

 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 138, 2. Änderung liegt im östlichen Bereich 
des Stadtteils Hilden-Süd. 
Es wird im Norden durch den Garather Mühlenbach, im Osten durch die östlichen Grenzen 
der Flurstücke Nr. 1778, Nr. 1780 und Nr. 1700 (alle in Flur 64 der Gemarkung Hilden), 
südlich durch die Straße Krabbenburg und westlich durch die Straße Breddert begrenzt. 
 
Dem Satzungsbeschluss liegt die Begründung mit Stand vom 30.06.2020 zugrunde.  
 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich beschlossen gegen 2 Nein-Stimmen der BA 

 
 

 6.3 52. Flächennutzungsplanänderung für das Areal der Tennis- und 
Golfranch Bungert (Diekhaus):  
Abhandlung der Anregungen aus der Offenlage  
Beschluss der Flächennutzungsplanänderung 

WP 14-20 SV 
61/283 

 
Herr Stuhlträger wies bereits unter TOP 6.2 darauf hin, dass die Fachgutachten, die dem 52. FNP-
Änderung zugrunde liegen, nicht nur im Internet zur Einsichtnahme zur Verfügung stünden, son-
dern er sie aus formalen Gründen auch in analoger Form zur Beratung des Rates mitgebracht ha-
be und sie für eine eventuelle Einsichtnahme bereithalte. 
 
Rm Reffgen/ BA verlas folgenden Antrag, der den Fraktionen bereits vor der Sitzung zugeleitet 
worden sei: 
„Die Bürgeraktion beantragt, das Verfahren und die Beschlussfassung zur Flächennutzungs-
planänderung vorübergehend auszusetzen, 
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1. um den Ratsfraktionen eine Revisionsmöglichkeit zur Beschlusslage zu geben hinsichtlich der 
von allen Fraktionen im Kommunalwahlkampf getroffenen Wahlaussage, Freiflächen in Hilden 
schützen zu wollen; 

2. um seitens der Stadt Hilden ein unabhängiges klimaökologisches Gutachten in Auftrag geben 
zu können, das vom Projektentwickler weder beauftragt noch finanziert ist und nicht im Ver-
dacht steht, tendenziös zu sein. 

 
Begründung 
 
Zu 1. 
Im Zuge des Kommunalwahlkampfs hatten sich alle Fraktionen für einen für Hilden so 
wichtigen Grün- und Freiflächenschutz ausgesprochen. Es wäre völlig unverständlich, nur 10 
Tage nach dem Wahltag, diese Position schon wieder über Bord zu werfen. Denn immerhin 
geht es hier um die Frage, ob 30.000 Quadratmeter Wiesen- und Ackerfläche in 
Ortsrandlage erhalten bleiben oder großflächig bebaut werden. 
 
Zu 2. 
Das von den Projektentwicklern beauftragte und dem Verfahren zugrundeliegende 
klimaökologische Gutachten kommt zu widersprüchlichen Aussagen gegenüber früheren 
gutachterlichen Stellungnahmen, die Zweifel an der Objektivität begründen. Die klimatisch 
bereits hochbelastete Stadt sollte äußerst sensibel mit Projekten umgehen, deren 
Auswirkung umstritten ist.“ 
 
Bürgermeisterin Alkenings ließ daher zunächst darüber abstimmen, ob der Antrag der BA den Be-
schlussvorschlag aus der Sitzungsvorlage ersetzen soll. 
 
Abstimmungsergebnis über den Änderungsantrag: 
Mehrheitlich abgelehnt gegen 7 Ja-Stimmen von Bündnis 90/Die Grünen, Allianz für Hilden und BA 
bei 3 Enthaltungen der FDP 
 
Daraufhin rief Bürgermeisterin Alkenings zur Abstimmung über den ursprünglichen Beschlussvor-
schlag auf. 

  
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Hilden beschließt nach Vorberatung im Stadtentwicklungsausschuss: 
 
1. dass zu den während der Offenlage eingegangenen Anregungen wie folgt Stellung zu 

nehmen ist: 
 
1.1 Schreiben der Stadt Erkrath vom 05.03.2020 

Die Stadt Erkrath hat keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Flächennutzungsplanän-
derung 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

 
1.2 Schreiben der Industrie- und Handelskammer Düsseldorf (IHK) vom 06.03.2020 

Die 52. Flächennutzungsplanänderung wird weiterhin unterstützt. Weitere Hinweise gibt es 
nicht. 

 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

 
1.3 Schreiben des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes (BRW) vom 10.03.2020 
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 Gegen die Flächennutzungsplanänderung bestehen keine Bedenken: 
 

Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

 
1.4 Schreiben der Kreisverwaltung Mettmann vom 27.03.2020 

Untere Wasserbehörde 
Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken aus entwässerungstechnischer Sicht, aber 
es wird darauf hingewiesen, dass das Entwässerungskonzept eng mit der Unteren Was-
serbehörde des Kreises abzustimmen sei. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 

 
Untere Immissionsschutzbehörde 
Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken aus Sicht des anlagenbezogenen Immissi-
onsschutzes. 
Untere Bodenschutzbehörde 
Zum allgemeinen Bodenschutz werden keine Anregungen vorgebracht. Auch gibt es keine 
Erkenntnisse zu schädlichen Bodenveränderungen oder Altlasten, so dass keine Hinweise 
und Anregungen vorgetragen werden. 
Kreisgesundheitsamt 
Das Kreisgesundheitsamt bringt keine Anregungen oder Bedenken vor. 

 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
Es wird zur Kenntnis genommen, dass von diesen Fachbereichen keine Anregungen oder 
Bedenken vorgebracht werden. 

 
Untere Naturschutzbehörde 
Die Untere Naturschutzbehörde teilt mit, dass das Plangebiet nicht im Geltungsbereich des 
Landschaftsplans liege. Eine Beteiligung von Beirat, ULAN-Fachausschuss sowie Kreis-
ausschuss sei nicht erforderlich. 
Der Kreis Mettmann stellt bezüglich des Umweltberichtes, der Eingriffsregelung und 
des Artenschutzes klar, dass durch die Planung Eingriffe in Natur und Landschaft sowie 
potentielle Beeinträchtigungen von geschützten Arten entstünden, die auf der Planungs-
ebene des Bebauungsplanes untersucht werden. Es wird auf die Stellungnahme zum Be-
bauungsplan verwiesen. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
Die Informationen zum Landschaftsplan werden zur Kenntnis genommen. Bezüglich der 
Eingriffsregelung und des Artenschutzes wird auf die Abhandlung im Verfahren zum Be-
bauungsplan Nr. 204A verwiesen. 

 
Planungsrecht: 
Zum Planungsrecht wird vom Kreis zusammengefasst, dass gegen die 52. Änderung des 
Flächennutzungsplanes im Verfahren gem. § 34 Abs.1 und 5 LPlG seitens des Kreises 
Mettmann gegenüber der Bezirksregierung keine regionalplanerischen Bedenken vorge-
bracht wurden, da die im Jahr 2019 durchgeführte Abstimmung gemäß § 34 Abs. 1 LPLG 
nach anfänglichem Klärungsbedarf, letztlich zu einem positiven Ergebnis geführt hat:  
„In der landesplanerischen Abstimmung gemäß § 34 Abs. 1 LPlG wurden seitens der Be-
zirksplanungsbehörde landesplanerische Bedenken erhoben. Diese wurden mit der fehlen-
den Auseinandersetzung mit den Funktionen des Regionalen Grünzuges (RGZ) im Planbe-
reich und der fehlenden Auseinandersetzung mit den klimaökologischen Auswirkungen der 
Planung begründet. 
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Wie in dem Gespräch am 21.08.2019 zwischen der Stadt Hilden und der Bezirksplanungs-
behörde vereinbart, hat die Stadt Hilden die Begründung zur 52. Änd. des FNP in Bezug 
auf die Funktionen des RGZ und die klimaökologischen Auswirkungen der Planung ent-
sprechend modifiziert. Sie hat ausführlich in der Begründung dargelegt, dass durch die Pla-
nung keine erheblichen Beeinträchtigungen bezüglich der Aufgaben und der Funktionalität 
des Regionalen Grünzuges (klimaökologische Auswirkungen, Biotopvernetzung) entstehen. 
Was die Funktionen Siedlungsgliederung und Naherholung eines Regionalen Grünzuges 
angeht, so hat die Stadt Hilden nachvollziehbar begründet, warum aus dem betroffenen 
RGZ diese Funktionen nicht abgeleitet werden können.“ 

 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
Die Ausführungen zum Planungsrecht werden zur Kenntnis genommen. 

 
1.5 Schreiben des Landesbetriebs Straßenbau NRW (Regionalniederlassung Niederrhein) vom 

27.03.2020 mit Stellungnahme der Projektgruppe Autobahn zur BAB 46 
Es wird auf die unveränderte Stellungnahme der Projektgruppe Autobahn BAB 46 zum vor-
habenbezogenen Bebauungsplan Nr. 204A (VEP Nr. 22) vom 27.03.2020 verwiesen. Hierin 
weist die Projektgruppe darauf hin, dass das Bauvorhaben an der BAB 46 an der An-
schlussstelle (AS) Erkrath liegt, die im Rahmen des Ausbaus des Autobahnkreuzes (AK) 
Hilden mit ausgebaut werden muss. Es wird erläutert, dass die Prognose 2030 bereits ohne 
das Ausbauvorhaben „Hildener Tor“ eine nicht ausreichende Leistungsfähigkeit aufweise. 
Es wird erläutert, dass an der AS Erkrath auf der Hauptfahrbahn der BAB 46 weitere Paral-
lelspuren bis zum Autobahnkreuz Hilden erforderlich sei und dass auch für die Autobahn-
rampen an der AS Erkrath die weiteren Fahrspuren optional mit betrachtet werden müss-
ten.  

 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
Die Erläuterungen werden zur Kenntnis genommen. Der Forderung, die noch zu erwarten-
den weiteren Fahrspuren an der BAB 46 und die Anfahrtsrampen in der FNP-Darstellung 
optional zu betrachten bzw. Darstellung zu treffen, wird nicht entsprochen. 
 
Die von einem angedachten, späteren Ausbau der BAB 46 betroffenen Teilflächen sind 
südlich der BAB 46 und östlich der Landesstraße (Gerresheimer Straße) derzeit nicht be-
kannt und können seitens des Landesbetriebes aktuell nicht konkretisiert werden. Die spä-
ter benötigten zusätzlichen Flächen außerhalb der Flächen der Bundesrepublik Deutsch-
land auf den südlich gelegen Fremdgrundstücken sind aufgrund der fehlenden Informatio-
nen des Landesbetriebs nicht abgrenzbar. Ob überhaupt Flächen Dritter zwingend benötigt 
werden, ist für die Stadt Hilden mit derzeitigem Planstand zur Änderung des AK Hilden 
nicht erkennbar und unbestimmt.  
Insofern schlägt eine optionale Betrachtung der möglichen Planungsabsichten des Landes-
betriebs fehl, da in der Darstellung des Flächennutzungsplanes hierfür keinerlei räumlich 
oder inhaltlich wirksamen Darstellungen im Vorgriff oder vorsorgend in Abweichung zu den 
derzeit rechtswirksamen Darstellungen des FNP getroffen werden können. Die Darstellun-
gen im FNP zu den Verkehrsflächen (Bundesautobahn / Landesstraße) und zu den Flächen 
für Wald werden entsprechend unverändert aus der derzeit rechtswirksamen Darstellung 
des Flächennutzungsplanes der Stadt Hilden übernommen. Eine hier an die unkonkreten 
Ziele der Straßenplanung angepasste Darstellung des FNP im Rahmen dieses singulären 
Änderungsverfahrens zu treffen ist auf Grund der Unbestimmtheit der Absichten für eine 
weitergehende Darstellung nicht leistbar (Rücknahme der Darstellung „Flächen für Wald“/ 
Erweiterung der Darstellungsflächen der Flächen für Verkehr). Derartige Erfordernisse sind 
im Rahmen des Planfeststellungsverfahren zum Straßen Umbau zur BAB 46 zu regeln. 

 
Die Projektgruppe erläutert, dass durch den Ausbau des „Hildener Tors“ diese Situation 
noch verschärft würde. Da der Ausbau des AK Hilden im vordringlichen Bedarf des BVWP’s 
2030 vorgesehen sei, gelte es zwingend die Anbauverbotszonen von 40m für die BAB 46 
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incl. der Autobahnrampen einzuhalten. Dieses gelte auch für den südlich liegenden Wald 
entlang der BAB 46, der im Rahmen der Umweltplanung zum Gewerbegebiet als Fläche für 
Erhaltung von Bäumen und Sträuchern festgesetzt werden soll. Es wird erläutert, dass die 
bestehende Waldfläche langfristig nicht zur Eingrünung des Gewerbekomplexes geeignet 
sei, da diese im Zuge des geplanten Umbaus des AK Hilden für die Optimierung der AS Er-
krath in Anspruch genommen werden müsse. Von daher werde gefordert, dass die Wald-
fläche aus möglichen B-Plan-Festsetzungen herauszunehmen sei.  

Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
Die Erläuterungen werden zur Kenntnis genommen. Die Forderungen, dass die Darstellun-
gen im FNP bzw. die Festsetzungen „Wald“ im Vorhabenbezogenen Bebauungsplan VBP 
204A zurückgenommen wird bzw. Festsetzungen zum Erhalt etc. nicht getroffen werden, 
wird nicht entsprochen. 
Die derzeit rechtswirksamen Darstellungen im aktuelle rechtsgültigen FNP und die Festset-
zungen im Bebauungsplan 204 zeigen „Flächen für Wald“ (Darstellung / Festsetzung). Eine 
Änderung im Vorgriff einer Planungsabsicht des Landesbetriebes Straßen kann nicht ge-
folgt werden, da die Planungsabsicht unkonkret ist und in einem späteren und gesondertem 
fachrechtlichen Verfahren (Planfeststellung) geregelt werden muss. Des Weiteren würde 
die Stadt planrechtlich aufgefordert, die heutige eindeutige und über die Untere Forstbe-
hörde festgestellte Waldeigenschaft des Waldes im Sinne des LFoG für einen Dritten auf-
zugeben und Ersatz zu schaffen. Sofern die spätere konkrete Planung des Landesbetrie-
bes in diese bestehende faktische Waldfläche und als Wald dargestellte bzw. festgesetzte 
Waldfläche eingreift, sind im späteren Planverfahren die Erfordernisse zu bewältigen. 
 
Des Weiteren fordert die Projektgruppe, dass die aus dem Bebauungsplan „Hildener Tor“ 
entstehenden zusätzlichen Verkehrsmengen zu benennen seien, damit diese für die Prog-
nose 2030 vom AK Hilden mitberücksichtigt werden könnten.  

Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
Gemäß den Darlegungen und Erläuterungen des Verkehrsgutachtens (Dehmer & Brückner 
Ingenieure + Planer GmbH, Verkehrstechnische Untersuchung, Stand November 2019, 
Gründau) sind bereits alle zusätzlichen Verkehrsmengen und Prognosedaten 2030 für die 
BAB 46 und dem AK Hilden sowie die Anschlussstelle Erkrath Grundlage der gutachterli-
chen Betrachtungen gewesen. Diese sind im Verkehrsgutachten in der Gesamtfassung mit 
allen Nachweisen dargelegt. Der Forderung wurde bereits im Verkehrsgutachten nachge-
kommen. 
Die zusätzlichen Verkehrsmengen, die durch den Gewerbepark entstehen würden, sind im 
Verkehrsgutachten benannt. Diese betragen insgesamt 1.654 Kfz/24h, mit einem SV-Anteil 
von 402 Fz/24h. Die Belastung der BAB 46 im Planungsbereich beträgt ca. 120.000 
Kfz/24h. Ohne Umlegung von Verkehrsanteilen in andere Quell-Ziel Relationen außerhalb 
der A 46 würde der Gewerbepark 1,4 % des Gesamtverkehrsaufkommens der BAB 46 be-
tragen. Daraus Ansprüche an den Vorhabenträger bezüglich dem Ausbau der BAB geltend 
machen zu wollen, sind nicht nachvollziehbar. Dieser Wert liegt innerhalb normaler Tole-
ranzen für prognostizierte Verkehrsmengen. 
 
Weiterhin wird gefordert, dass im Verkehrsgutachten des Vorhabenträgers die Anschluss-
stelle (AS) Erkrath mit zu betrachten sei und, dass die Nachweise zur Leistungsfähigkeit 
gem. HBS vorzulegen seien.  

Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
Gemäß den Darlegungen und Erläuterungen des Verkehrsgutachtens sind bereits alle 
Prognosedaten für die BAB 46 und die Anschlussstelle Erkrath Grundlage der gutachterli-
chen Betrachtungen gewesen. Diese sind im Verkehrsgutachten in der Gesamtfassung mit 
allen Nachweisen dargelegt. Der Forderung wurde bereits im Verkehrsgutachten vollum-
fänglich nachgekommen.  
Die Leistungsfähigkeiten für die BAB Aus- und Zufahrten Erkrath Nord und Süd wurde be-
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rechnet. Im Verkehrsgutachten vom November 2019 wird auf den Seiten 11 bis 13 explizit 
auf die AS Erkrath Nord und Süd eingegangen und diesen, in Auswertung der Berechnun-
gen, eine ausreichende Leistungsfähigkeit attestiert. Auf Seite 19 im Gutachten ist für beide 
Knotenpunkte zu entnehmen, dass an den Knotenpunkten ausreichende Leistungsfähig-
keitsreserven vorliegen und hier keine Maßnahmen erforderlich sind.  
In den im Verkehrsgutachten enthaltenen Anlagen sind darüber hinaus die Verkehrsmen-
gen aller Richtungsströme enthalten und könnten so auch seitens der Projektgruppe Auto-
bahn genutzt werden. Weiterführende Berechnungen, unter Einbeziehung der Verkehrs-
mengen und deren Entwicklung auf der BAB 46 selbst, sind daher durch den Plangeber 
nicht zu erbringen. 

 
1.6 Schreiben der GASCADE Gastransport GmbH vom 28.02.2020 

Gegen die Flächennutzungsplanänderung werden keine Bedenken vorgebracht. Es wird 
jedoch darauf hingewiesen, dass von der Planung eine Erdgasleitung (GASCADE Gas-
transport GmbH) und eine LWL Trasse (WINGAS GmbH) betroffen seien. Das heißt, dass 
bei der Durchführung der Baumaßnahme des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 
204A (VEP Nr. 22) die beigefügten Auflagen und Hinweise zum Schutz der Leitungen be-
achtet werden müssten. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Für die Flächennutzungsplanänderung ergibt sich dabei kein Handlungsbedarf. 

 
1.7 Schreiben der Westnetz GmbH/ innogy SE vom 25.02.2020: 

Seitens der Westnetz AG und innogy SE wurden Auskünfte über die Netze zu Breitband-
netz, Gas, Strom, Wärme und Wasser zugesandt. Demnach sind keine der Netze durch die 
Planung betroffen. 

 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 
1.8 Schreiben des Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) LV NW Ortsgruppe Hilden vom 

27.03.2020 und 12.06.2020: 
(Da Aufbau und Inhalt des Schreibens des BUND vom 27.03.2020 vollständig und de-
ckungsgleich in dem Schreiben vom 12.06.2020 enthalten sind, geht die Stellungnahme der 
Verwaltung mit ihrem Aufbau nur auf das Schreiben vom 12.06.2020 ein.) 
 
Zum Thema „Offenlagezeitraum“: 
Der BUND merkt an, dass eine Stellungnahme zur 52. Flächennutzungsplanänderung nicht 
isoliert zum B-Plan 204A sondern nur im Zusammenhang sinnvoll zu beurteilen sei. 
Der BUND bemängelt die nach seiner Auffassung rechtlich anfechtbare, weil unterbrochene 
Offenlage der 52. Flächennutzungsplanänderung. Ob eine objektive Entscheidung möglich 
sei, wird bezweifelt. Deshalb wird eine klimagerechte und stadtökologisch bessere Neupla-
nung mit reduziertem Flächenanspruch und dem Erhalt eines hinreichend breiten "Regiona-
len Grünzugs" angeregt. 
Bereits in dem Schreiben des BUND vom 09.04.2019 als vorläufige Stellungnahme zu dem 
Bebauungsplan Nr. 204A und zur Flächennutzungsplanänderung wurde beides in der vor-
gelegten Form abgelehnt. Die aktuelle Stellungnahme wird als immer noch "weitere und 
vorläufige" Stellungnahme wegen der nach Auffassung des BUND noch nicht vollendeten 
Offenlage zur FNP-Änderung und der noch nicht durchgeführten Offenlage zur Bebau-
ungsplanung (B-Plan Nr. 204A) gesehen. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
Auch wenn der Flächennutzungsplan in einem mit der Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 204A überwiegend parallel durchgeführten Verfahren geändert wird, ist die Änderung 
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eigenständig zu betrachten. Sollte z.B. der Fall eintreten, dass der vorhabenbezogene Be-
bauungsplan Nr. 204A mit seinen Inhalten nicht rechtskräftig bzw. das Vorhaben nicht 
durchgeführt würde, hätte die Flächennutzungsplanänderung trotzdem Bestand und wäre 
bezüglich einer zukünftigen erneuten Bebauungsabsicht die Grundlage für die Art der Nut-
zung (also einer gewerblichen Nutzung und einer Sondergebietsnutzung für die Gastrono-
mie). Wie die genaue Ausgestaltung bezüglich der Maße und konkreteren Nutzungsart 
aussähe, würde wiederum in einem Bebauungsplan festgelegt. 
Die Einschätzung des BUND, dass eine rechtliche Unsicherheit bezüglich der Offenlage der 
52. Flächennutzungsplanänderung besteht, wird von der Verwaltung nicht geteilt: Am 
17.02.2020 wurde für die 52. Flächennutzungsplanänderung die Offenlage vom 25.02. bis 
zum 27.03.2020 amtlich bekanntgemacht. Diese wurde am 16.03.2020 auf Grund der stark 
eingeschränkten Zugänglichkeit des Rathauses ausgesetzt. Die Aussetzung und der Hin-
weis auf eine Weiterführung stand am 26.03.2020 in der Amtlichen Bekanntmachung der 
Stadt. Die gleichzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange wurde 
nicht unterbrochen, da der Zutritt zum Rathaus für diese nicht relevant ist. 
Vom 04.05. bis zum 08.06.2020 wurde die Offenlage der Flächennutzungsplanänderung 
fortgesetzt, allerdings nicht nur für die fehlende Woche, sondern nochmals für einen Monat, 
gemäß § 3 BauGB. In dieser Zeit war die Zugänglichkeit des Rathauses in den durch Covid 
19 bedingten leicht geänderten Öffnungszeiten nach Terminvereinbarung problemlos mög-
lich. Selbst für Risikogruppen war das Betreten des Rathauses ungefährlich, da die Mitar-
beiter in den Gängen Abstand hielten und meistens eine Maske trugen. Die Räumlichkeit, 
in der die Offenlage stattfand, war groß genug, um dort den 1,50 m Abstand einhalten zu 
können, soweit Beratung erwünscht war. Sämtliche Unterlagen standen auch im Internet 
zur Einsichtnahme zur Verfügung. 
Auch die Empfehlungen des Städte- und Gemeindebunds vom 19.03.2020 (Schnellbrief 
98/2020) sowie der Umgang anderer Kommunen mit Offenlagen von Bauleitplänen spricht 
für die Rechtmäßigkeit des Vorgehens bezüglich der Offenlage der 52. Flächennutzungs-
planänderung. 

 
Zum Thema „Regionaler Grünzug/ Flächeninanspruchnahme“: 
Der BUND hält die geplante Einschränkung des Regionalen Grünzuges, welcher im aktuell 
gültigen Regionalplan dargestellt sei, für gravierend. Außerdem hält er diese Planung für 
rechtsfehlerhaft, da die Entscheidung über eine Änderung des Regionalplanes durch den 
Regionalrat zurzeit nicht stattfinden könne. 

 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
Gemäß § 34 (1) Landesplanungsgesetz (LPIG) wurde bereits am 05.03.2019, gleichzeitig 
mit der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange, bei der Be-
zirksplanungsstelle der Bezirksregierung Düsseldorf angefragt, ob die Raumordnungsziele 
mit der Planung übereinstimmen. Mit dem Schreiben vom 08.05.2019 meldete die Bezirks-
regierung landesplanerische Bedenken an. Diese Bedenken konnten seitens der Stadt Hil-
den ausgeräumt werden, so dass in der Beteiligung nach § 34 (5) (LPIG), welche zeitgleich 
mit der Offenlage erfolgte, keine landesplanerischen Bedenken mehr seitens der Bezirks-
regierung vorgebracht wurden. Nach Aussage der Bezirksregierung ist daher eine Ände-
rung des Regionalplans durch den Regionalrat nicht notwendig. 

 
Der BUND formuliert in seinem Schreiben: „Die Aussage "Auf Ebene des Flächennut-
zungsplanes bleibt der Grünzug entlang der A 46 gänzlich erhalten." ist nicht zu halten. 
Auch die Begründung dazu: "Die Darstellungen des Flächennutzungsplanes sind nicht par-
zellenscharf" hilft nicht weiter. Denn nur dann, wenn die Grenzen des FNP parzellenscharf 
eingehalten würden, könnte von einem gänzlichen Erhalt gesprochen werden. Alles andere 
ist in unseren Augen eine fehlerhafte Darstellung.“ 

 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
Auf Ebene des Flächennutzungsplans ergibt sich durch die Umwandlung der bisher als 
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„Sondergebiet“ dargestellten Fläche in ein „Gewerbegebiet“ keine weitergehende räumlich 
einschränkende Wirkung auf den Regionalen Grünzug. Der nördliche als „Fläche für Wald“ 
ausgewiesene Bereich ist nicht im Plangebiet der Änderung enthalten. Gemäß § 5 (1) 
BauGB ist im Flächennutzungsplan die Art der Bodennutzung in den „Grundzügen“ darzu-
stellen. Ein Konkretisierungsgrad durch eine parzellenscharfe Darstellung würde dieser 
Aussage widersprechen und den gesetzlich beabsichtigten Spielraum für die aus dem Flä-
chennutzungsplan zu entwickelnden Bebauungspläne deutlich einschränken. Daher kann 
bezüglich der Flächennutzungsplanänderung von einem Erhalt des Grünzuges gesprochen 
werden, auch wenn der aufgestellte Bebauungsplan Nr. 204A den gesetzlichen Spielraum 
nutzt und mit seiner Planung in einen Teil der Waldfläche eingreift.  
 
Nach Auffassung des BUND werde vor allem die Funktion eines Regionalen Grünzuges er-
heblich eingeschränkt, wenn die Hallen schon bis an die eigentlich als Wald vorgesehene 
Fläche heranreichten. Daran anschließen würden sich noch weitere versiegelte Flächen, 
die keinerlei natürliche Ausgleichsfunktion übernähmen. Deshalb erscheine es zwingend, 
die Baukörper und die versiegelten Flächen wesentlich zu verkleinern, schreibt der BUND. 
Zudem wird bezüglich der Einschränkung der Funktion des Grünzuges auch die Versiege-
lung der dort schutzwürdigen Böden aufgeführt. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
Bezüglich der Einschränkung des Regionalen Grünzugs wird, wie bereits bei der Abhand-
lung in der Sitzungsvorlage WP 14-20 WP SV 61/233 ausgeführt, auf den Entwurf des 
Umweltberichts (vgl. S. 16) verwiesen. Im Umweltbericht wird nicht nur die Größe des 
Grünzuges in die Abwägung einbezogen, sondern auch die qualitative Funktionalität. Dem-
nach ist diese auf Grund der derzeitigen Nutzung durch die Tennis- und Golfranch und die 
direkte Nachbarschaft zur A 46 bereits heute nicht sehr hoch, wie auch im artenschutz-
rechtlichen Fachbeitrag festgestellt. Tatsächlich sind die außerhalb des Plangebietes lie-
genden Grünbereiche für die Funktionalität des Regionalen Grünzuges derzeit entschei-
dend und werden es auch in Zukunft bleiben. 
Bezüglich der Schutzwürdigkeit des Bodens ist zu konstatieren, dass die Flächen der heu-
tigen Nutzungen durch die bauliche Überformung und Nutzung als Golf- und Tennisanlage, 
als Schnellrestaurant und als Wege- und Verkehrsflächen die örtliche Bodenstruktur nach-
haltig anthropogen überformt haben. Ein naturräumlich nicht gestörtes Boden- und Grund-
wasserabstandspotential im Sinne der Schutzziele des BBodSchG kann für den Ausgangs-
zustand nicht mehr konstatiert werden. Lediglich die östlichen, als Driving-Range genutzten 
Randflächen zeigen eine geringere Störung der örtlichen Bodenverhältnisse. Eine zusätzli-
che potentielle Einschränkung der Funktion des Grünzuges u.a. durch die Versiegelung von 
schutzwürdigen Böden kann auf Grund der Vornutzung im Sondergebiet ausgeschlossen 
werden. 
Des Weiteren ist zu bedenken, dass der im Plangebiet befindliche Bodentyp, wie man auch 
auf der Karte der schutzwürdigen Böden sieht, in weiten Bereichen des Hildener Stadtge-
bietes zu finden ist. Daher ist es im Sinne einer normalen Stadtentwicklung unvermeidlich, 
dass dieser Boden auf unterschiedlichste Weise anthropogen überformt wird.  
 
Gegen die vorliegende Planung wird vom BUND weiterhin ausgeführt: „Als weiteres Argu-
ment ist die Funktion eines Regionalen Grünzuges als Klimaausgleichszone zu bewerten. 
Die Argumentation der Klima-Gutachten ist über die vergangenen Jahrzehnte in eine arge 
Schieflage geraten. Dies wird an den folgenden Bildern und Aussagen deutlich.“  
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
Bezüglich der vom BUND angekündigten „Verdeutlichung mit Bildern und Aussagen“ und 
den angegebenen Zitaten aus verschiedenen Gutachten, ist durch den Mangel an Quellen-
angaben und damit auch das Fehlen eines Kontextes, nur eine entsprechend allgemeine 
Stellungnahme möglich.  
Die Ausführung des BUND, wonach die Argumentation der Klima-Gutachten „in Schieflage 
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geraten“ sei, wird als Meinung zur Kenntnis genommen. Eine Beweisführung der Unrichtig-
keit von Gutachten fehlt. Die vom BUND angeführte Bedeutung des Bereichs als Klimaaus-
gleichszone sowie die Kritik an den Klima-Gutachten sind aufgrund fehlender Belege aus 
fachlicher Sicht nicht nachvollziehbar. 
Belegbar und nachvollziehbar ist, dass sich im stadtklimatischen und klimaökologischen 
Kontext eindeutig nur lokal der Bereich der direkten Vorhabenfläche in der lokalklimati-
schen Situation durch Versiegelung verschlechtern wird. Der Verschlechterung wird mittels 
Baumpflanzungen, Dachbegrünungen und Fassadenbegrünung entgegengewirkt (Ebene 
der verbindlichen Bauleitplanung: hier: Vorhabenbezogener Bebauungsplan 204A). Die 
Wirkung innerhalb des Grünzuges und insbesondere auf den nördlichen Ortsrand des 
Stadtrandes der Stadt Hilden bleiben gemäß dem Klimagutachten und der darin metho-
disch anerkannten und nachvollziehbaren Vorgehensweise unverändert.  
Ein früheres Klimagutachten (hier: zum GE „Giesenheide“) wurde ausschließlich für das 
damalige Projekt erarbeitet. Alle seinerzeitigen Herleitungen und Prognosen wurden für den 
jetzt vorgelegten Klimaökologischen Fachbeitrag zum FNP - von GEO-NET Umweltconsul-
ting -aktualisiert und mittels eines methodisch anerkannten Strömungs- und Klimamodells 
abgebildet. Die dem Modell hinterlegten Eingangsdaten und Parameter sind plausibel und 
nachvollziehbar.  
Das Klimamodell unterstellt dabei die beabsichtigte Planung zum Vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan Nr. 204A. Die Ermittlungen umfassen nicht nur den Vorhabenbereich, son-
dern den gesamten Umgebungsbereich. Er reicht im Süden deutlich bis in den bebauten 
Bereich der Stadt Hilden, und umfasst auch im Norden den gesamten südlichen Siedlungs-
bereich der Stadt Erkrath mit dessen Gewerbegebiet und der Wohnbebauung. Der ost-
west-getreckte Grünzug ist als Freiraum in Gänze berücksichtigt, so dass alle eventuellen 
Randein- und Überzugswirkungen Berücksichtigung gefunden haben. Alle klimatologischen 
Veränderungen, die mit der Umsetzung der 52. FNP-Änderung (und dem VBP 204A) aus-
gelöst würden, beziehen sich immer auf den Vorhabenbereich selbst oder sein unmittelbar 
angrenzendes Umfeld. Eine Erwartung, das Gutachten bilde nicht den „Erwartungszustand“ 
ab, ist zurückzuweisen. Eine noch höhere Belastung für die Bevölkerung Hildens als die 
heutige wird in keinem Szenario des Klimaökologischen Fachbeitrages erwartet. 

 
Der BUND fordert, dass die Ersatzaufforstung für die Abholzung vor Ort geschehen solle. 
Und er bemängelt, dass die neu zu pflanzenden großkronigen Bäume erst in 30 - 50 Jahren 
eine wesentliche klimatische Wirkung entfalten würden. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
Eine Ersatzaufforstung nahe des Plangebietes ist nicht möglich, da der Kreis Mettmann ei-
ner Aufforstung grundsätzlich kritisch gegenübersteht. Das begründet sich dadurch, dass 
eine Aufforstung von Wald nicht automatisch eine Aufwertung für den Natur- und Land-
schaftsschutz bedeutet. Insbesondere wenn man den Freiraum in Hilden betrachtet, sind 
große Teile davon bewaldet, so dass freie Landschaften einen hohen Stellenwert einneh-
men. Zudem macht es aus Sicht der Pflege und Funktion des Waldes mehr Sinn, eine be-
stehende Waldfläche zu ergänzen. Daher ist die Auswahl an zur Aufforstung geeigneten 
Flächen eingeschränkt und im Bereich der Planung nicht gegeben. 
Die neu zu pflanzenden Bäume werden tatsächlich über die Jahre ihre positive klimatische 
Wirkung immer mehr entfalten, das heißt, bezüglich der Bäume ist eine positive klimatische 
Wirkung bereits bei den jungen Pflanzen vorhanden, die allerdings über die Jahre weiter 
zunimmt. Dieser Prozess ist bei der Pflanzung großkroniger Bäume unvermeidbar, da sie 
nur in einem jungen Alter verpflanzt werden können. 
 
Der BUND weist darauf hin, dass nach seiner Auffassung „die Eingriffe in den Geschützten 
Landschaftsbestandteil und den Bereich des Gewässers (Hühnergraben) noch den Natur-
schutzgremien des Kreises Mettmann (Naturschutzbeirat und ULAN) vorzulegen sind. 
Die Beteiligung an den neuen Planungen haben wir für den Naturschutzbeirat nunmehr 
auch angefordert.“ 
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Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
Tatsächlich gehen keine für die Landschaft relevanten Eingriffe in die Schutzzone einher, 
da das Plangebiet des Bebauungsplans nur in einem sehr kleinen bereits durch Verkehrs-
flächen überplanten Bereich mit dem Planbereich des Schutzgebietes deckungsgleich ist. 
Auf Grund der fehlenden Parzellenschärfe im Flächennutzungsplan grenzt das Schutzge-
biet hier an das Plangebiet der Änderung an, was in der Planzeichnung auch dargestellt ist. 
Der Kreis Mettmann schreibt in seiner Stellungnahme bezüglich des Bebauungsplanes Nr. 

204A dazu: „Das Plangebiet liegt teilweise im Geltungsbereich des Landschaftsplanes. 
Dabei handelt es sich aber ausschließlich um Straßenflächen (Diekhaus), die im Rah-
men der „Doppeldeckung“ gem. § 7 (2) LNatSchG im Geltungsbereich des Land-
schaftsplanes verbleiben können. Natur- oder Landschaftsschutzgebiete werden nicht 
überplant. Eine Beteiligung von Beirat, ULAN- Fachausschuss sowie Kreisausschuss 
ist daher nicht erforderlich.“ 
 
Das Schreiben des BUND zur 52. Änderung des FNP enthält Ausführungen zum Thema 
„Arten-Natur- und Wasserschutzfragen B-Plan 204A“: 

 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
Bezüglich dieses Punktes wird auf die Abhandlung im Verfahren zum Bebauungsplan Nr. 
204A verwiesen. 

 
Das Schreiben des BUND zur 52. Änderung des FNP enthält Ausführungen zum Thema 
„Fehlende Abwägung hinsichtlich des Klimaanpassungskonzeptes des Kreis Mettmann“: 
Der BUND regt an, Informationen und Empfehlungen für Maßnahmen zur Klimafolge-
anpassung zu geben.  
Des Weiteren schreibt er: „Der Teilbericht Klimaschutz gibt Einsparungspotenziale (19 bzw. 
44% bis 2030 und 90% bis 2050 zum Basisjahr 2016) für die Sektoren der "Wirtschaft" vor. 
Eine Ausweitung der Gewerbeflächen, wie hier geplant, bedeutet zusätzliche bzw. verän-
derte Emissionen, die benannt werden und für die auch entsprechende Minderungspfade 
als Zielsetzung formuliert werden sollten. Nur so kann der notwendige Klimaschutz und 
damit eine nachhaltige Stadtentwicklung gesichert werden.“ 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung wird im dem Gutachten zur Klimaanalyse für 
den Bebauungsplan Nr. 204A unter Punkt 4 Maßnahmen zur Klimaoptimierung bzw. Klima-
folgeanpassung empfohlen. Durch die vorgesehene helle Farbe eines großen Teils der 
Fassade sowie der teilweisen Fassadenbegrünung auf der sonnenexponierten Seite sowie 
eine Begrünung der Bürodachflächen, wurde den Empfehlungen teilweise gefolgt.  
Die resultierenden Einsparpotenziale aus dem „Teilbericht Klimaschutz“ des Kreises Mett-
mann gelten für das gesamte Kreisgebiet. Hierbei geht es insbesondere darum, die genutz-
ten Energieträger umzustellen. Da auf einem Bereich der Dachfläche der geplanten Halle 
eine Photovoltaikanlage angebracht wird, und diese laut des Teilberichts eine zukünftige 
Hauptquelle des erneuerbaren Stroms darstellen werden, wird ein Beitrag zur Einsparung 
von Treibhausgasen geleistet. 

 
1.9 Zwei wortgleiche Schreiben der Bürgerin 1 und des Bürgers 2, beide vom 11.03.2020:  

1. Es wird gefordert, den Regionalen Grünzug in seiner heutigen Breite zu erhalten, der 
zum einen für die Frischluftzufuhr und zum anderen für die Biotopvernetzung von Bedeu-
tung sei. 

 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
Bezüglich des Erhalts des Regionalen Grünzugs wird auf den Entwurf des Umweltberichts 
(vgl. S. 16) verwiesen. Im Umweltbericht wird nicht nur die Größe des Grünzuges in die 
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Abwägung einbezogen, sondern auch die qualitative Funktionalität. Diese ist auf Grund der 
derzeitigen Nutzung durch die Tennis- und Golfranch nicht sehr hoch, wie auch im arten-
schutzrechtlichen Fachbeitrag festgestellt. Die außerhalb des Plangebietes liegenden 
Grünbereiche sind für die Funktionalität des Regionalen Grünzuges derzeit entscheidend 
und werden es auch in Zukunft bleiben. Auch wenn durch den Bau der gewerblichen Halle 
der Kaltluftvolumenstrom eingeschränkt wird, kommt das Gutachten zu dem Ergebnis, dass 
insgesamt die klimaökologische Funktion des Grünzuges nicht beeinträchtigt wird. 

 
2. Die Bürgerin/ der Bürger regt an, die Freiflächen im Bereich der nicht intensiv genutzten 
Tennis- und Golfranch für die ansässige Fauna zu erhalten. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
Das Artenschutzgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass als einzige planungsrelevante 
Brutvogelart in der Kartiersaison 2018 der Graureiher als Nahrungsgast nachgewiesen 
werden konnte. Weiterhin wird im Gutachten geschrieben: „Der Graureiher wurde im Gebiet 
ausschließlich als Nahrungsgast erfasst, eine Brutkolonie liegt auch im nahen Umfeld nicht 
vor. Aufgrund des großen Aktionsradius der Art ist es jedoch auszuschließen, dass die in-
tensiv genutzte Sportfläche einen essenziellen Habitatbestandteil darstellt. Besonders ge-
wässerbetonte und naturnähere Biotope im Umfeld stellen die hauptsächlich genutzten 
Nahrungshabitate der Art dar. Eine relevante Betroffenheit durch die Planung ist auch hier 
grundsätzlich auszuschließen.“ Reptilien und Amphibien wurden nicht gefunden.  
Bezüglich der vorkommenden Fledermausarten wurden keine Höhlenbäume für die Brut 
gefunden und Winterquartiere der Fledermäuse sind aufgrund fehlender geeigneter Struk-
turen innerhalb des Geltungsbereichs grundsätzlich nicht zu erwarten. 
Insgesamt ist der Bereich aufgrund der intensiven anthropogenen Nutzungen durch den 
Golfplatz, die Tennishalle und die Strandbar sowie durch die angrenzend verlaufende BAB 
A 46 bereits gestört, was generell zu einem geringen avifaunistischen Vorkommen führt, 
besonders von störanfälligen Arten. 

 
3./4. Die Bürgerin/ der Bürger hat Bedenken wegen der Verringerung des Kaltluftvolumen-
stroms in Ost-West-Richtung und einer damit einhergehenden Verschlechterung der Kalt-
luftversorgung. Zudem schreibt sie/er: „Die Stadtverwaltung Hilden sieht nicht scharf genug 
und der Klima-Gutachter schätzt Verringerungen des Kaltluftstroms in unserer schon klima-
tisch hochbelasteten Stadt Hilden (wie das LANUV-Gutachten bestätigt hat) als nicht erheb-
lich ein, ohne dies wirklich zu belegen.“ 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass es im Planbereich sehr wohl eine Beeinträch-
tigung gibt, aber in den Siedlungsbereichen von Hilden und Erkrath keine signifikante Ände-
rung des Kaltluftvolumenstroms durch das Vorhaben zu erwarten ist. Daher ist die Verrin-
gerung des Kaltluftstroms für die Hildener Bürger nicht erheblich. Dieses hat er durch eine 
Computersimulation anhand verschiedener ihm vorliegender Daten errechnet. Genau so 
wurden auch die Karten des LANUV erstellt. Allerdings wurden die LANUV-Karten in einem 
deutlich größeren Raster erstellt (also sind sie räumlich ungenauer) als die Karten im Gut-
achten. Zudem gibt es vom LANUV eine Klimatopkarte, die die Hitzebelastung in städtische 
Klimatypen aufschlüsselt. Für den südlich des Plangebiets angrenzenden Wohnbereich 
sind die Klimatope „Vorstadtklima“ und Stadtrandklima“ angegeben, in denen die Hitzebe-
lastung moderater ist. 
 
5. Von der Bürgerin/ dem Bürger wird angeführt, dass Eingriffe in den geschützten Land-
schaftsbestandteil mit der Planung einhergingen und dieses für unakzeptabel erklärt. Es 
wird das Fehlen des Geschützten Landschaftsbestandteils in der Planzeichnung der Flä-
chennutzungs-planänderung bemängelt. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
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Tatsächlich gehen keine für die Landschaft relevanten Eingriffe in die Schutzzone einher, 
da das Plangebiet des Bebauungsplans nur in einem sehr kleinen bereits durch Verkehrs-
flächen überplanten Bereich mit dem Planbereich des Schutzgebietes deckungsgleich ist. 
Auf Grund der fehlenden Parzellenschärfe im Flächennutzungsplan grenzt das Schutzge-
biet hier an das Plangebiet der Änderung an, was in der Planzeichnung auch dargestellt ist. 
Der Kreis Mettmann schreibt dazu: „Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich des 
Landschaftsplanes. Eine Beteiligung von Beirat, ULAN- Fachausschuss sowie Kreisaus-
schuss ist daher nicht erforderlich.“ 

 
6./9. Es wird in dem Schreiben der Bürgerin/ des Bürgers auf das Verschlechterungsverbot 
und Verbesserungsgebot der Wasserrahmenrichtlinie hingewiesen und dazu geschrieben, 
dass die Planung dieser Zielsetzung insbesondere in Bezug auf den Hühnergraben wider-
spräche. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
Im Plangebiet der Flächennutzungsplanänderung ist der Hühnergraben nicht enthalten. 
Durch die im Bebauungsplan vorgesehene neue Erschließung erfolgt ein Eingriff in den Be-
reich des Hühnergrabens. Allerdings ist dieser geringfügig. Der allergrößte Teil der im bis-
herigen Bebauungsplan festgesetzten und vor Ort vorhandenen Pflanz- und Grünflächen 
wird in der Neuplanung weiterhin festgesetzt. Für den Eingriff erfolgt ein Ausgleich, der zum 
Teil darin besteht, den Itterbach ökologisch aufzuwerten. 
 
7./8. Die Bürgerin/ der Bürger weisen auf die geplante Rodung von Wald hin und fragen, ob 
das mit einem Regionalen Grünzug verträglich sei. Zudem wird gefordert, dass die Ersatz-
aufforstung an gleicher Stelle oder zumindest ortsnah erfolgen solle.  
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
Bezüglich des Regionalen Grünzugs wird auf die Stellungnahme in Punkt 1. verwiesen. 
Auch wenn ein Eingriff in den Waldbereich erfolgt, ist dadurch nicht die Funktionalität des 
Grünzuges grundsätzlich gestört.  
Eine Ersatzaufforstung nahe des Plangebietes ist nicht möglich, da der Kreis Mettmann ei-
ner Aufforstung grundsätzlich kritisch gegenübersteht. Das begründet sich dadurch, dass 
eine Aufforstung von Wald nicht automatisch eine Aufwertung für den Natur- und Land-
schaftsschutz bedeutet. Insbesondere wenn man den Freiraum in Hilden betrachtet, sind 
große Teile davon bewaldet, so dass freie Landschaften einen hohen Stellenwert einneh-
men. Zudem macht es aus Sicht der Pflege und Funktion des Waldes mehr Sinn, eine be-
stehende Waldfläche zu ergänzen. Daher ist die Auswahl an zur Aufforstung geeigneten 
Flächen eingeschränkt und im Bereich der Planung nicht gegeben. 

 
10./11. Die Bürgerin/ der Bürger weist auf die Bedenken von Straßen NRW in Bezug auf 
das Heranrücken des Gewerbeparks an die A46 hin. Es sei nicht hinnehmbar, dass jetzt 
noch vorhandene Freiflächen bei der Optimierung des Autobahnkreuzes in Anspruch ge-
nommen würden und die Funktion des Grünzuges weiter eingeschränkt würde. 
Des Weiteren seien in der Bürgeranhörung hinsichtlich des zufließenden Verkehrs Beden-
ken geäußert worden, die trotz gutachterlicher Abhandlung nicht ausgeräumt seien. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
Eine Konkretisierung der Absichten des Landesbetriebes Straßen in Bezug auf die Planun-
gen zum Umbau des Autobahnkreuzes AK Hilden ist derzeit nicht bekannt. Ob im Bereich 
der Autobahnauffahrt an der Anschlussstelle AS Erkrath und damit im Änderungsbereich 
der 52. FNP-Änderung ein Ausbau benötigter Verkehrsflächen ausschließlich auf den Lie-
genschaftsflächen des Landesbetriebes Straßen (Bundesrepublik Deutschland) erfolgen 
kann oder wird, ist noch völlig unklar. Festzuhalten ist, dass die beabsichtigte FNP-
Änderung in der Darstellung der Flächen für Wald und für die Verkehrsflächen keine Ver-
änderungen zum heutigen FNP vornimmt. Die Belange der Freiflächen bleiben dort unbe-
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rührt. Inwieweit der Autobahnumbau Freiflächen zusätzlich in Anspruch nehmen wird, ist 
dort in einem Fachverfahren zu klären. Eine direkte Verbindung beider Planabsichten mit-
einander ist so nicht gegeben.  
Die Funktion des Grünzuges (in seiner Wirkung der regionalplanerischen Bewertung) in 
seiner Gesamtheit ist trotz der Planabsicht der Stadt Hilden, das Sondergebiet in der glei-
chen Flächenabgrenzung als Gewerbegebiet darzustellen, nicht negativ berührt. Die Be-
wertung der Trägerin der Regionalplanung hat diese Einschätzung eindeutig bekräftigt. Der 
Grünzug beinhaltet zudem nicht nur die heute erkennbaren Freiflächen, sondern den ge-
samten Freiraum u.a. zwischen den Ortsrändern der Städte Hilden und Erkrath. Im Grün-
zug liegt in Gänze der Autobahnabschnitt der BAB A46, das AK Hilden, die Landesstraßen 
und die verschiedenen Bebauungen und Sondernutzungen im Außenbereich. Eine unmit-
telbare Einschränkung des Grünzuges auf Grund der lokalen Umwidmung eines bestehen-
den Sondergebietes mit den heutigen Nutzungen Gewerbe und Sport als Vorbelastung, ist 
nicht herleitbar. 
Die Bedenken hinsichtlich des zufließenden Verkehrs zum Gewerbegebiet bezogen sich 
auf den entstehenden Lärm der Verkehrsbewegungen, die auf Grund des Konzeptes aus 
dem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan dargelegt wurden. Die Bedenken wurden nicht in 
Bezug auf die 52. Änderung des Flächennutzungsplanes vorgetragen.  
Unabhängig dieser formalen Richtigstellung ist festzuhalten, dass im Rahmen der Aufstel-
lung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 204A der Gutachter (Peutz-Consult) im 
Lärm-Gutachten die anzunehmenden Verkehrsbewegungen im zufließenden Verkehr zu 
Grunde gelegt hat. Für die jeweilig einzuhaltenden Tag- und Nachtwerte an den sensiblen 
Immissionsorten (Wohnbebauung) wurden methodisch anerkannte Berechnungen durchge-
führt, die für die Tag- und die Nachtzeit Lärmkontingente – und damit auch maximale Ver-
kehrsbewegungen – vorschreibt. Mit dieser Vorgehensweise kann überprüfbar festgelegt 
werden, dass die vorgeschriebenen Lärmimmissionen nicht überschritten werden. Die 
diesbezügliche gutachterliche Abhandlung zum VBP 204A ist umfassend und detailliert. 
Verbleibende Bedenken, die Fragen zum zufließenden Verkehr offenlassen, sind dem fol-
gend nicht zu erkennen. 

 
12. Die Bürgerin/ der Bürger hat Bedenken wegen der Lärmsituation, insbesondere in der 
Lodenheide und schreibt, dass nicht geklärt sei, ob der Lärm nach Bau der Lagerhallen bis 
dorthin reiche. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
Die im Zuge des Bebauungsplanverfahrens eingeholte Schalltechnische Untersuchung 
stellt unter der Zusammenfassung (ab Seite 40) dar, wie sich die Schallsituation nach dem 
Bau der Halle für die Umgebung gegenüber der Ist-Situation verändert. Sie kommt zu fol-
gendem Ergebnis: „Im Planungsfall ergeben sich an fast allen Immissionsorten geringfügige 
Pegelminderungen bzw. an einigen wenigen Immissionsorten nur sehr geringe Pegelerhö-
hungen von ≤ 0,3 dB zum Tages- und ≤ 0,1 dB zum Nachtzeitraum. Ebenfalls nur geringe 
Pegelerhöhungen von 0,4 bis 0,5 dB liegen zum Tageszeitraum im Bereich der Immission-
sorte 7,8 und 42 bis 45 vor.“ Die Immissionsorte 42 bis 45 liegen in der Lodenheide. Der 
Gutachter kommt zu folgendem Schluss:  
„Insgesamt sind die Veränderungen mit Werten unterhalb von 1 dB(a) als marginal und für 
die Beurteilung als nicht relevant einzustufen.“ 

 
13. Von der Bürgerin/ dem Bürger wird zu Bedenken gegeben, dass durch die bauliche In-
anspruchnahme im Planbereich ein weiterer Teil des zur Bergischen Heideterrasse gehöri-
gen Geländes geopfert werde, und dadurch nicht mehr zur Verwirklichung eines überörtli-
chen Heideverbundes beitragen könne. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
Der Verbund „Die Bergische Heideterrasse“ ist eine Initiative der verschiedenen Biologi-
schen Stationen und Naturschutzverbände in Verbindung mit dem LVR, die Heidestruktu-
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ren und -nutzungen entlang der ca. 80 km langen Terrassenlandschaft zwischen Siegburg 
und Hilden zu erhalten und zu entwickeln. Dieser Landschaftsraum wird maßgeblich durch 
junge Sandablagerungen geprägt, die die anstehenden Sande und Kiese überdecken. 
Die Darstellungsfläche des FNP liegt grundsätzlich außerhalb der heute schutzwürdigen 
bzw. geschützten Bereiche (NSG / LSG). Sie liegt ebenfalls außerhalb, günstigstenfalls 
randlich der Flächen, die im Verbundsystem „Die Bergische Heideterrasse“ als „Naturraum 
Bergische Heideterrassen“ umrissen werden. Der dort grob umgrenzte „Naturraum“ zielt im 
Stadtraum der Stadt Hilden räumlich auf den Bereich östlich des Hauptsiedlungsraumes 
(Hildener Stadtwald mit Hildener Heide) und nördlich auf den Bereich Giesenheide mit ihrer 
i.d.R. (stark) sandigen Gleyböden ab. Die des Weiteren dort nördlich dargestellten Flächen 
umgrenzen Bereiche zum Eselsbach bis zur Siedlungsgrenze Erkrath und in Fortführung 
bis in die Niedermoorbereiche nördlich des Unterbacher Sees. Es ist festzuhalten, dass der 
Landschaftsraum um Haan / Hilden den nördlichsten Bereich des Verbundes darstellt. 
Der Darstellungsbereich des FNP wird maßgeblich durch Hauptbodenarten aus Lehm und 
Schluff (Gley) sowie südlich aus lehmigen Sand (Braunerden) bei hohen Grundwasserflur-
abständen gebildet. Diese Bodenstrukturen unterlagen als Landschaftstyp i.d.R. nie oder 
nur selten der Heidenutzung (= nicht urbar zu machende Landschaft), da sie stets höher-
wertig land- und forstwirtschaftlich genutzt wurden (vgl. auch Nutzungsübersicht Preußi-
sche Uraufnahme 1836-1850). Gemäß den eigenen Ausführungen des Verbundes „Die 
Bergische Heideterrasse“ (vertreten durch die Biologische Station Mittlere Wupper), sind 
die Schwerpunkte und Zielräume für die naturschutzfachliche Zielstellung des überörtlichen 
Heideverbundes räumlich in anderen Teilflächen verortet. 
Die heutigen Nutzungen haben im Weiteren durch die Nutzung als Golf- und Tennisanlage, 
für das Schnellrestaurant und die Wege- und Verkehrsflächen die örtliche Bodenstruktur 
nachhaltig anthropogen überformt. Ein naturräumlich nicht gestörtes Boden- und Grund-
wasserabstandspotential im Sinne der (Entwicklungs-) Ziele des Verbundes „Die Bergische 
Heideterrasse“ kann selbst für den derzeitigen Ausgangszustand nicht konstatiert werden.  
Der Hinweis dieser Stellungnahme, dass durch die bauliche Inanspruchnahme im Planbe-
reich ein weiterer Teil des zur Bergischen Heideterrasse gehörigen Geländes geopfert wür-
de und dass dadurch die Fläche nicht mehr zur Verwirklichung eines überörtlichen Heide-
verbundes beitragen könnte, ist aus fachlicher Sicht nicht nachvollziehbar. 

 
1.10 Schreiben der Bürgerin 3 und des Bürgers 4 vom 13.03.2020: 

Es wird in dem Schreiben unter anderem bezweifelt, dass der geplante Neubau an diesem 
Standort erforderlich sei und angeregt zunächst die Flächen in der Giesen- und Lodenheide 
zu vermarkten. Nach Auffassung der Bürger gebe es genügend Industriebrachen, die zu-
nächst genutzt werden sollten. 
Zudem wird kritisiert, dass die geplante Halle den Frischluftkorridor insbesondere für die 
vorhandene und geplante Wohnbebauung im Norden Hildens beeinflusse und dass die 
Verkehrsanbindung für die neuen Gewerbebetriebe und ihre Mitarbeiter nicht geklärt sei. 
Auch bestünde Zweifel, dass tatsächlich 300-400 neue Arbeitsplätze entstehen würden. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
Die Vermarktung in der Giesen- und Lodenheide richtet sich nach dem dort vorhandenen 
Bebauungsplan und ist nicht Thema dieser Flächennutzungsplanänderung.  
Die in der Anregung angesprochenen Industriebrachen sind teilweise bereits bebaut bzw. 
für das geplante Projekt zu kleinflächig, so dass das geplante Projekt durch seine Größe 
und das spezielle Baukonzept dort nicht untergebracht werden kann. 
Aus dem eigens für das geplante Bauvorhaben erstellten Klimagutachten geht hervor, dass 
der Kaltluftvolumenstrom lediglich in Ost-West-Richtung zur Halle entlang der Grünflächen 
verringert wird. Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass es im Planbereich dadurch 
sehr wohl eine Beeinträchtigung gibt, aber in den Siedlungsbereichen von Hilden und Er-
krath keine signifikante Änderung des Kaltluftvolumenstroms durch das Vorhaben zu erwar-
ten ist. Daher ist die Verringerung des Kaltluftstroms für die Hildener Bürger nicht erheblich. 
Die Verkehrsanbindung für die beabsichtigte Darstellung als Gewerbegebiet ist im Rahmen 
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der verbindlichen Bauleitplanung (VBP 204A) mit der Anbindung über die Straße 
„Diekhaus“ bereits bis ins das verkehrstechnische Detail geplant. Das Gewerbegebiet hat 
mit der unmittelbaren Anbindung an die leistungsstarken Landesstraßen „Nordring / West-
ring“ und weiterführend „Gerresheimer Straße“ sehr günstige Voraussetzungen. Durch Op-
timierungen und Anpassungen von Teilen der Straßen kann eine auch in der Prognose hin-
reichende Kapazität und Leistungsfähigkeit sichergestellt werden. 
Des Weiteren ist das Bebauungskonzept zum GE auf der Ebene des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes auf ein sehr flächensparendes Betriebskonzept ausgelegt. Die Bünde-
lung notwendiger Gebäudekörper je Gewerbetreibenden auf einen gebündelten und die 
gleichzeitig damit verbundene Bündelung der Verkehrs- und Nebenflächen führt zu massi-
ven Einsparungen von Flächen und Ressourcen. Würde eine Konzeption wie bei „bisheri-
gen“ Gewerbegebieten gewählt, würden (in einer Abschätzung hochgerechnet) bis ca. 30 – 
55 % mehr Fläche (Brutto) notwendig werden. Insofern ist die Erwartung, 300-400 Arbeits-
plätze hier anbieten zu können, weiterhin als realistisch einzustufen. Genaue Festlegungen 
erfolgen erst im Vorhabenbezogenen Bebauungsplan (VBP 204A) über festzusetzende 
Baufenster und die Art der Gewerbetreibenden, die letztendlich in die Gewerbebauten (dif-
ferenziert teilbarer Hallenkomplex; Bürokörper) einziehen. 

 
1.11 Schreiben des Bürgers 5 vom 08.06.2020: 

Der Bürger gibt zu bedenken, dass durch die Beeinträchtigung großer Teile des regionalen 
Grünzuges auch auf Ebene des FNP sich die stadtklimatische Situation durch den Aus-
tausch von Kühlung spendenden Bäumen gegen Hitze generierende Gebäude und sonsti-
ge versiegelte Flächen erheblich verschlechtern würde. Den Aussagen des "neuen Klima-
gutachtens“ wird widersprochen, denn es stehe im Gegensatz zu den früheren Begutach-
tungen. Klimaprognosen ließen eindeutig eine noch höhere Belastung für die Bevölkerung 
Hildens erwarten als bisher schon, da Hilden durch die dichteste Bebauung aller kreisan-
gehörigen Städte ein Spitzenwert einnähme.  
Des Weiteren verweist der Bürger darauf, dass geschützte Arten, wie die dort wiederholt 
und zuletzt im April und Mai 2020 nachgewiesene Wasser- und Zwergfledermaus, durch 
die geplanten Baumaßnahmen, die durch die Änderung des FNP möglich würden, einen 
Teil ihres Lebensraums mit dort stehenden Quartierbäumen verlören. Es wird gefordert, 
den FNP nicht zu ändern und den regionalen Grünzug zu erhalten.  

 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
Es ist klarzustellen, dass es durch die Darstellungen der 52. Änderung des FNP zu keiner-
lei Zerstörung von großen Teilen des regionalen Grünzuges kommt. Der Regionale Grün-
zug zwischen Hilden und Erkrath umfasst nur in diesem Teilbereich eine Fläche von ca. 
1.560 ha. Die nicht intensiv überbaute Änderungsfläche im FNP wird ca. 4 ha betragen. 
Weder in Lage noch Größe ist die Änderungsfläche geeignet, den Grünzug nachhaltig ne-
gativ zu beeinträchtigen. Die Funktion des Grünzuges (in seiner Wirkung der regionalplane-
rischen Bewertung) in seiner Gesamtheit ist trotz der Planabsicht der Stadt Hilden, das 
Sondergebiet in der gleichen Flächenabgrenzung als Gewerbegebiet darzustellen, nicht 
negativ berührt. Die Bewertung der Trägerin der Regionalplanung hat diese Einschätzung 
eindeutig bekräftigt.  
Die Behauptung, die stadtklimatische Situation werde sich durch den Austausch von Küh-
lung spendenden Bäumen gegen Hitze generierende Gebäude und sonstigen versiegelten 
Flächen erheblich verschlechtern (durch die Zerstörung des Grünzuges), ist so nicht beleg-
bar. Richtig ist, dass sich eindeutig und belegbar lokal im Bereich der Vorhabenfläche die 
lokalklimatische Situation durch Versiegelung verschlechtern wird. Der Verschlechterung 
wird mittels Baumpflanzungen, Dachbegrünungen und Fassadenbegrünung entgegenge-
wirkt (Ebene der verbindlichen Bauleitplanung: hier: Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
204 A). Die Wirkung innerhalb des Grünzuges und insbesondere auf den nördlichen Orts-
rand des Stadtrandes Hildens, bleibt gemäß dem Klimagutachten unverändert. Die Be-
hauptung, das „neue Klimagutachten“ enthielte „falsche Aussagen“ wird leider nicht belegt. 
Ein früheres Klimagutachten (hier: zum GE „Giesenheide“) wurde ausschließlich für das 
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damalige Projekt erarbeitet. Alle seinerzeitigen Herleitungen und Prognosen wurden aktua-
lisiert und mittels eines methodisch anerkannten Strömungs- und Klimamodells abgebildet. 
Die dem Modell hinterlegten Eingangsdaten und Parameter sind plausibel und nachvoll-
ziehbar.  
Das Klimamodell unterstellt dabei die konkret beabsichtigte Planung zum Vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan Nr. 204A. Die Ermittlungen umfassen dabei nicht nur den Vorha-
benbereich, sondern den gesamten Umgebungsbereich. Er reicht im Süden deutlich bis in 
den bebauten Bereich der Stadt Hilden, und umfasst auch im Norden den gesamten südli-
chen Siedlungsbereich der Stadt Erkrath mit dessen Gewerbegebiet und der Wohnbebau-
ung. Alle klimatologischen Veränderungen, die mit der Umsetzung der 52. FNP-Änderung 
(und dem VBP 204A) ausgelöst würden, beziehen sich immer auf den Vorhabenbereich 
selbst oder sein unmittelbar angrenzendes Umfeld. Eine Erwartung einer noch höheren Be-
lastung für die Bevölkerung Hildens als bisher wird in keinem Szenario des Klimaökologi-
schen Fachbeitrages erwartet. 
Für die Angabe, dass „wiederholt und zuletzt im April und Mai 2020 (…) Wasser- und 
Zwergfledermaus“ nachgewiesen wurden, sind leider keine konkreten Verortungen und 
Quellen benannt.  
Die örtlichen Begehungen zu den faunistischen Erfassungen 2018 zeigten im beabsichtig-
ten Umbaubereich der Tennis- und Golfanlage keine Hinweise für Sommerquartiere ge-
bäudebewohnender Fledertiere. Da Sommerquartiere (Männchenquartiere / Einzelunter-
schlüpfe) oder Wochenstuben trotzdem nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden sollten, 
werden artenschutzrechtlich anerkannte Maßnahmen ergriffen, um im Bedarfsfalle Tiere zu 
schützen (vgl. Ausführungen im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zum Vorhabenbezoge-
nen Fachbeitrag Nr. 204A) 
Einzelbäume mit Baumhöhlen, die der Wasserfledermaus als Sommerquartier dienen könn-
ten, sind im Vorhabenbereich (maßgeblich auf Grund der geringen Altersstufe der Einzel-
bäume) nicht vorhanden. Das derartige Baumhöhlen am Waldrand oder den kleinen Lich-
tungen im südöstlich anschließenden Altbaumbestand der kleinen Waldfläche am Hühner-
graben existieren können, ist nicht auszuschließen. Diese bleiben vom Vorhaben in jedem 
Falle unberührt. Dass die Flächen der 52. FNP-Änderung in Teilflächen Jagdrevier ver-
schiedener Fledermausarten sind, ist unstrittig.  
Dass insbesondere der Population der Zwergfledermaus ein Teilbereich ihres Jagdrevieres 
als Lebensraums entzogen wird, ist gegeben. Eine dadurch herbeigeführte signifikante oder 
sogar erhebliche Beeinträchtigung der Population im Sinne des Artenschutzes (hier im Sin-
ne des §44 BNatSchG) ist sicher auf Grund des räumlichen flächendeckenden Vorkom-
mens dieser Fledermausart auszuschließen. Ein Verlust von Quartiersbäumen kann mit 
derzeitigem Kenntnisstand ebenfalls sicher ausgeschlossen werden. 

 
2. dass – soweit unter 1. keine abweichende Abhandlung beschlossen wurde – die 

während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und 
der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB ein-
gegangenen Anregungen nicht anders zu bewerten sind als bereits im Offenlagebe-
schluss des Rates vom 11.12.2019 (Sitzungsvorlage SV 61/233) beschlossen. Es wird 
insoweit auf den Beschluss vom 11.12.2019 verwiesen; 
 

3. die 52. Änderung des Flächennutzungsplanes wird gemäß §§ 7 und 41 der Gemein-
deordnung NW vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der z.Zt. gültigen Fassung sowie 
gemäß § 6 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) unter Berücksichtigung der stattgefundenen Anregungen 
beschlossen. 
 
Das Plangebiet liegt am nordwestlichen Rand des Hildener Stadtgebietes zwischen der 
Bundesautobahn A46 im Norden, der Gerresheimer Straße (L 404) im Westen und dem 
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Hühnergraben bzw. der Straße Diekhaus sowie dem Nordring (L 403) im Süden. Die östli-
che Grenze des Flurstücks Nr. 195 stellt die östliche Grenze des Geltungsbereiches der 52. 
Flächennutzungsplanänderung dar. Das Plangebiet umfasst die Flurstücke Nr. 137, 138, 
174 und 175 sowie Teile der Flurstücke Nr. 53, 125, 136, 180, 181, 195 und 197, alle in 
Flur 36 der Gemarkung Hilden. 
 
Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes soll die Fläche mit der Ausweisung Son-
derbaufläche – Tennis (S-Tennis) in gewerbliche Bauflächen (GE) und Sonderbaufläche – 
Gastronomie (S-Gastro) umgewandelt werden, um die Voraussetzungen für den geplanten 
Bau eines Gewerbeparks zu schaffen. 
 
Dem Beschluss liegt die Begrünung inklusive Umweltbericht mit Stand vom 20.07.2020 zu-
grunde.  
 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich beschlossen gegen 7 Nein-Stimmen von Bündnis 90/Die Grünen, Allianz für Hilden 
und BA 

 
 

 6.4 Mobilitätskonzept für Hilden; 
Anpassung des Finanzrahmens 

WP 14-20 SV 
61/292 

 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Hilden stimmt nach Vorberatung im Stadtentwicklungsausschuss und im Haupt- 
und Finanzausschuss zu, dass für die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes für Hilden gemäß der 
vom Stadtentwicklungsausschuss am 27.05.20020 beschlossenen Aufgabenstellung Mittel in Höhe 
von bis zu 220.000€ im Zeitraum 2020 - 2022 aufgewendet werden. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich beschlossen gegen eine Nein-Stimme von Rm Bommermann bei 3 Enthaltungen der 
Allianz für Hilden und der BA 

 
 

 7 Angelegenheiten des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz  

 
 
 

 7.1 3. Nachtragssatzung zur Satzung für die Friedhöfe der Stadt Hil-
den vom 27.03.2015 

WP 14-20 SV 
68/063 

 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Nach Vorberatung im Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz am 10.09.2020 beschließt der Rat 
der Stadt Hilden folgende 3. Nachtragssatzung zur Satzung für Friedhöfe der Stadt Hilden vom 
27.03.2015: 
 
 
3. Nachtragssatzung vom     zur Satzung für die Friedhöfe der Stadt Hilden 
vom 27.03.2015 
 

§ 1 
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Die Satzungsgrundlage erhält folgende Fassung: 
 
Aufgrund von § 4 des Bestattungsgesetzes NRW und § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), in der zurzeit gültigen Fas-
sung, hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 18.03.2015 folgende Friedhofsatzung be-
schlossen: 
 
§ 2 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
(2) Die Friedhöfe dienen der Gewährleistung der letzten Ruhe der Toten (Leichen, Tot- und 

Fehlgeburten) durch Bestattung (Einbringung in eine Erdgrabstätte) oder Beisetzung (Aufbe-
wahrung der sterblichen Überreste in sonstiger Weise, insbesondere Einbringung der Tote-
nasche in ein Urnengrab), die bzw. deren Eltern bei ihrem Ableben Einwohner der Stadt Hil-
den waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Darüber 
hinaus dienen die Friedhöfe auch der Bestattung der aus Schwangerschaftsabbrüchen 
stammenden Leibesfrüchte, falls die Eltern Einwohner der Stadt Hilden sind. Die Bestattung 
anderer Personen bedarf einer Ausnahmegenehmigung der Friedhofsverwaltung. 
Die Friedhöfe erfüllen aufgrund ihrer gärtnerischen Gestaltung auch allgemeine Grünflächen-
funktionen. 
Deshalb hat jeder das Recht, die Friedhöfe als Orte der Ruhe und Besinnung zum Zwecke 
einer der Würde des Ortes entsprechenden Erholung aufzusuchen. 

 
§ 3 Abs. 1: 
 
Der Wortlaut wird hinter dem Wort „Bestattungen“ ergänzt um den Zusatz „und Beisetzungen“. 
 
§ 3 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen und Beisetzungen ausge-

schlossen. Soweit durch Schließung das Recht auf weitere Bestattungen und Beisetzungen 
in Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten erlischt, wird dem/der Nutzungsberechtigten für die 
restliche Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren Bestattungs- oder Beisetzungsfalles auf An-
trag eine andere Wahlgrabstätte/ Urnenwahlgrabstätte zur Verfügung gestellt.  
Im Fall des Satzes 2 kann der Totenfürsorgeberechtigte mit schriftlicher Zustimmung des 
Nutzungsberechtigten die Umbettung von Toten aus der geschlossenen Wahlgrabstätte ver-
langen. Satz 3 gilt nicht, wenn der Umbettung ein erhebliches öffentliches Interesse entge-
gensteht. Ein erhebliches öffentliches Interesse im Sinne des Satzes 4 besteht insbesondere, 
wenn die Umbettung eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung verursachen 
würde.  

 
§ 3 Abs. 3: 
 
Der Wortlaut wird hinter dem Wort „Bestatteten“ ergänzt um den Zusatz „/Beigesetzten“. 
 
§ 5 Abs. 2 lit. c): 
 
Der Wortlaut wird hinter dem Wort „Bestattung“ ergänzt um den Zusatz „oder Beisetzung“. 
 
§ 5 Abs. 2 lit. d): 
 
Hinter dem Wort „gewerbsmäßig“ wird der Passus „zu fotografieren“ gestrichen und durch „Film-, 
Ton-, Video- oder Fotoaufnahmen anzufertigen“ ersetzt. 
 
§ 5 Abs. 5: 
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Der Wortlaut wird hinter dem Wort „Bestattung“ ergänzt um den Zusatz „oder Beisetzung“. 
 
§ 7 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Jede Bestattung oder Beisetzung ist unverzüglich nach Eintritt des Todes, spätestens jedoch 

3 Werktage vor der Bestattung oder Beisetzung/Trauerfeier bei der Friedhofsverwaltung wäh-
rend der Dienstzeit anzumelden. Die erforderlichen Originalunterlagen sind spätestens einen 
Arbeitstag vor der Bestattung oder Beisetzung/Trauerfeier vorzulegen. Der Bestattungs-
/Beisetzungsauftrag muss nach Anmeldung unverzüglich vorliegen. 

 
§ 7 Abs. 2: 
 
Der Wortlaut wird hinter dem Wort „Bestattung“ ergänzt um den Zusatz „oder Beisetzung“. 
 
§ 7 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
(3) Soll die Gewährung der letzten Ruhe durch Beisetzung erfolgen, so ist eine Bescheinigung 

über die Einäscherung vorzulegen. 
 
§ 7 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
 
(4) Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der Bestattung oder Beisetzung fest. Die Bestat-

tungen und Beisetzungen erfolgen regelmäßig an Werktagen von Montag bis Freitag. 
 
§ 7 Abs. 5: 
 
Hinter dem Wort „Einäscherung“ wird der Satz ergänzt durch „bestattet bzw.“. 
 
§ 8 Abs. 1: 
 
Der Wortlaut wird hinter dem Wort „Bestattungen“ ergänzt um den Zusatz „und Beisetzungen“. 
 
§ 8 Abs. 4: 
 
Der Passus „,die luftdicht verschlossen sind“ wird ersatzlos gestrichen. 
 
§ 14 Abs. 10 erhält folgende Fassung: 
 
(10) Die Übertragung des Nutzungsrechts durch den bisherigen Nutzungsberechtigten zu dessen 

Lebzeiten erfolgt grundsätzlich nur auf eine der in Absatz 9 Satz 2 genannten Personen; es 
bedarf hierzu der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Friedhofsverwaltung 
kann Ausnahmen zulassen. 

 
§ 15 Abs. 3: 
 
Das Wort „Urnenbestattungen“ wird gestrichen und durch „Urnenbeisetzungen“ ersetzt. 
 
§ 15 Abs. 4: 
 
Das Wort „bestattet“ nach dem Wort „Urnen“, wird gestrichen und ersetzt durch das Wort „beige-
setzt“. 
 
§ 15 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 
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(5) Anonyme Urnenreihengrabstätten sind als Rasenfläche angelegte Grabstätten, die für die 
Dauer der Ruhefrist zur Beisetzung einer Urne bereitgestellt werden. Die Urnen werden unter 
Ausschluss der Angehörigen und sonstigen Personen der Reihe nach beigesetzt. Als Beiset-
zungsstelle wird nur das Grabfeld bekannt gegeben. Rechte und Pflichten an anonymen Ur-
nenreihengrabstätten, ihre Gestaltung und Pflege stehen nur der Friedhofsverwaltung zu. Es 
sind ausschließlich aus Naturstoffen hergestellte, biologisch abbaubare Urnen, ohne oder mit 
einer abbaubaren Innenkapsel zu verwenden. Ablage von Trauerfloristik/Grabschmuck und 
Kerzen sind auf der Fläche verboten, sie können an der dafür vorgesehenen Ablagestelle 
abgelegt werden. 

 
§ 15 Abs. 8: 
 
Das Wort „Urnenbestattungen“ wird gestrichen und durch „Urnenbeisetzungen“ ersetzt. 
 
§ 15 Abs. 11: 
 
Das Wort „Urnenbestattungen“ wird gestrichen und durch „Urnenbeisetzungen“ ersetzt. Und das 
Wort „bestattet“ hinter dem Wort „Urnen“ wird gestrichen und durch „beigesetzt“ ersetzt. 
 
§ 20 Abs. 2: 
 
Der Passus „in zweifacher Ausfertigung“ wird ersatzlos gestrichen. 
 
§ 23 Überschrift: 
 
Das Wort „Unterhaltung“ wird gestrichen und durch „Gewährleistung der Sicherheit“ ersetzt. 
 
§ 25 Abs. 3 Satz 3: 
 
Das Wort „nach“ wird gestrichen“, und durch „zum“ ersetzt. 
 
§ 28 erhält folgende Fassung: 
 
Will der/die Nutzungsberechtigte ausnahmsweise vor Ablauf der Ruhefrist auf das Nutzungsrecht 
verzichten, so hat er/sie einen Antrag an die Friedhofsverwaltung zu stellen. Dem Antrag kann 
entsprochen werden, wenn die Restruhezeit 5 Jahre nicht übersteigt und wenn besondere persön-
liche Gründe wie insbesondere hohes Alter, physischer oder psychischer schlechter Gesundheits-
zustand vorliegen. Wird dem Antrag entsprochen, hat die/der Nutzungsberechtigten eine Gebühr 
für die Abräumung sowie eine jährliche Pflegepauschale für die Unterhaltung der Grabstätte bis 
zum Ablauf der Ruhefrist im Voraus zu entrichten.  
 
§ 29 Abs. 1: 
 
Der Wortlaut wird hinter dem Wort „Bestattung“ ergänzt um den Zusatz „oder Beisetzung“. 
 
§ 32 wird wie folgend ergänzt: 
 
„Bei der Anbringung von QR-Codes oder vergleichbaren Codierungen bleibt der Nutzungsberech-
tigte für die Inhalte während der gesamten Nutzungszeit verantwortlich; der Friedhofsträger über-
nimmt keine Haftung für die Inhalte.“ 
 
 

§ 2 
 

Diese 3. Nachtragssatzung zur Satzung für die Friedhöfe der Stadt Hilden vom 27.03.2015 tritt am 
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Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig beschlossen 

 
 

 7.2 2. Nachtragssatzung vom         zur Satzung über die Abfallentsor-
gung in der Stadt Hilden - Abfallentsorgungssatzung - vom 
12.07.2013 

WP 14-20 SV 
68/062 

 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Nach Vorberatung im Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz am 10.09.2020 beschließt der Rat 
der Stadt Hilden folgende 2. Nachtragssatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt 
Hilden - Abfallentsorgungssatzung - vom 12.07.2013: 
 

 
2. Nachtragssatzung vom              zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Hilden 
- Abfallentsorgungssatzung - vom 12.07.2013 
 
 

§ 1 
 

Die Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Hilden - Abfallentsorgungssatzung - 
vom 12.07.2013 wird aufgrund der 
 
- §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW.  S. 666),  
- des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I 2012, S. 212 ff.), 
- des § 7 der Gewerbeabfall-Verordnung vom 18.04.2017 (BGBl. I 2017, S. 896 ff.), 
- des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) vom 20.10.2015 (BGBl. I 2015, S. 1739 

ff.), 
- des Batteriegesetzes (BattG) vom 25.06.2009 (BGBl. I 2009, S. 1582), 
- des Verpackungsgesetzes (VerpackG - Art. 1 des Gesetzes zur Fortentwicklung der haushalts-

nahen Getrennthaltung von wertstoffhaltigen Abfällen vom 05.07.2017 – BGBl. I 2017, S. 2234 
ff.) 

- der §§ 5, 8 und 9 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG NW) vom 21. 
Juni 1988, 

- des § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 19.02.1987 (OWiG- BGBl. I 1987, S. 
602), 

 
 
in der jeweils geltenden Fassung geändert: 
 
Die Satzungsgrundlage wird wie folgt geändert/ ergänzt: 
 
Der Teil „der §§ 5 und 9 des Abfallgesetztes für das Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG NW) vom 
21. Juni 1988,“ wird geändert in „der §§ 5, 8 und 9 des Abfallgesetztes für das Land Nordrhein-
Westfalen (LAbfG NW) vom 21. Juni 1988,“. 
 
Der Teilsatz „§ 7 der Gewerbeabfall-Verordnung vom 19.06.2002 (BGBl. I 2002, S 1938ff.),“ wird 
geändert in die aktuelle Norm „§ 7 der Gewerbeabfall-Verordnung vom 18.04.2017 (BGBl. I 2017, 
S. 896 ff.),“. 
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Unmittelbar dahinter wird der Wortlaut ergänzt um die Normen „des Elektro- und Elektronikgeräte-
gesetzes (ElektroG) vom 20.10.2015 (BGBl. I 2015, S. 1739 ff.), des Batteriegesetzes (BattG) vom 
25.06.2009 (BGBl. I 2009, S. 1582), des Verpackungsgesetzes (VerpackG - Art. 1 des Gesetzes 
zur Fortentwicklung der haushaltsnahen Getrennthaltung von wertstoffhaltigen Abfällen vom 
05.07.2017 – BGBl. I 2017, S. 2234 ff.),“. 
 
 
§ 1 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
 
(4) Die Stadt Hilden kann sich zur Durchführung der Aufgaben nach den Absätzen 1 - 2 Dritter 

bedienen. 
 
 
§ 2 Absatz 2 Ziffer 6: 
 

Der Wortlaut wird hinter dem Wort „Sammelstelle“ ergänzt um den Zusatz „und/ oder mit 
Schadstoffmobilen“. 

 
 
§ 2 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
 
(3) Das Einsammeln und Befördern von gebrauchten Einweg-Verpackungen aus Glas, Pa-

pier/Pappe/Karton, Kunststoffen, Verbundstoffen erfolgt im Rahmen des rein privatwirt-
schaftlichen Dualen Systems zur Einsammlung, Sortierung und Verwertung von gebrauch-
ten Einweg-Verpackungen auf der Grundlage der §§ 13 ff. des Verpackungsgesetzes (Ver-
packG). Dieses privatwirtschaftliche Duale System ist kein Bestandteil der öffentlichen Ab-
fallentsorgungseinrichtung der Gemeinde. Es werden im Rahmen dieser Satzung und unter 
Berücksichtigung der Abstimmungsvereinbarung mit den privaten Systembetreibern gemäß 
§ 22 VerpackG lediglich flankierende Regelungen dahin getroffen, welche Abfälle (Einweg-
verpackungen) in die Erfassungsbehältnisse (z. B. gelbe Tonne, gelber Sack, Altglascon-
tainer) des privatwirtschaftlichen Systems eingeworfen werden können. Die Erfassung von 
Einweg-Verpackungen aus Papier/Pappe/Karton erfolgt gemeinsam über die öffentlich-
rechtliche Altpapiererfassung für Druckerzeugnisse, Zeitungen, Zeitschriften (z. B. Altpa-
piertonne, dezentral aufgestellte Altpapier-Großbehälter, Abgabemöglichkeit an einem 
Wertstoffhof). 

 
 
§ 4 lit. A Absatz 1: 
 

Der Wortlaut des Absatzes wird hinter dem Wort „Gartenabfälle“ ergänzt um den Zusatz „zu 
verstehen“. 

 
 
§ 4 lit. B Absatz 1: 
 

Der Wortlaut wird hinter dem Wort „Sammelstelle“ ergänzt um den Zusatz „und/ oder mit 
Schadstoffmobilen“. 

 
 
§ 4 lit. B Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
 
(4) Die Anlieferung von Schadstoffen an der städt. stationären Sammelstelle und/ oder Schad-

stoffmobil ist nur von privaten Haushalten in haushaltsüblichen Mengen zulässig. 
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§ 4 lit. C Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 
(2) Sperrgut sind bewegliche Haushalts- und Einrichtungsgegenstände, die wegen Größe und 

Umfang nicht in die Restmülltonne passen. 
Sperrgut muss in Bezug auf Gewicht und Größe von 2 Personen per Hand verladen wer-
den können (max. 80 kg). Je Anmeldung darf eine Menge von 2 m³ nicht überschritten wer-
den. Ab der dritten Abholung je Haushalt innerhalb eines Kalenderjahres, wird eine Son-
dergebühr erhoben. Neben der herkömmlichen Abholung kann die Stadt eine Abholung von 
Sperrgut im Schnellservice anbieten (Abholung innerhalb von 3 Werktagen nach Eingang 
der Anmeldung). Für diesen Expressservice wird eine Sondergebühr erhoben. 

 
 
§ 8 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 

Der Wortlaut des Absatzes wird hinter dem Wort „Benutzungspflichtige“ ergänzt um den 
Zusatz „schlüssig und nachvollziehbar“. 

 
 
§ 8 Absatz 2: 
 
Der letzte Satz wird gestrichen und nicht ersetzt. 
 
 
§ 11 Absatz 9: 
 

Der Wortlaut des Absatzes wird hinter dem Wort „Entleerungsterminen“ ergänzt um den 
Zusatz „ggfs. auf der Grundlage einer fototechnischen Dokumentation“. 

 
 
§ 11 Absatz 10: 
 
Der Wortlaut des Absatzes wird hinter dem Wort „Entleerungsterminen“ ergänzt um den Zusatz 
„ggfs. auf der Grundlage einer fototechnischen Dokumentation“. 
 
 
§ 12 
 
Die bisherige Überschrift und der bisherige Wortlaut des § 12 werden gestrichen.  
§ 12 gilt nun als „derzeit nicht belegt.“ 
 
 
§ 13 Absatz 5: 
 
Der Wortlaut des Absatzes wird hinter dem Wort „Entleerungsterminen“ ergänzt um den Zusatz 
„ggfs. auf der Grundlage einer fototechnischen Dokumentation“. 
 
 
§ 14 
 
Die Überschrift des § 14 wird vorangestellt ergänzt um das Wort „Bereitstellung,“. 
 
 
§ 14 Absatz 1 lit. a) erhält folgende Fassung: 
 
(1) a) Die Leerung der Abfallbehälter gem. § 10 Abs. 2 Buchstabe a) bis k) und 3 erfolgt 
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 14-täglich einmal nach einem von der Stadt Hilden festgesetzten Plan. Die Leerung der 
Abfallbehälter gem. § 10 Abs. 2 Buchstabe j und k (Biotonnen) kann zugunsten der 
Tannenbaumabfuhr jeweils im Januar einmalig ausgesetzt werden. Dies ist durch die 
Stadt Hilden rechtzeitig bekannt zu geben. 

 
 
§ 14 Absatz 4: 
 
Der Wortlaut des Absatzes wird hinter dem Wortlaut „…ab 07.00 Uhr.“ ergänzt um den Zusatz „Die 
Stadt Hilden behält sich vor, in Sondersituationen für einen befristeten Zeitraum die Abholzeit zu 
ändern. Dies wird dann durch Pressemitteilungen bekanntgegeben. Einer Satzungsänderung be-
darf es in diesem Fall nicht.“. 
 
 
§ 14 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 
 
(5) Wenn das Sammelfahrzeug nicht ohne Schwierigkeiten (z. B. Baustellen/ Engstellen, Ver-

bot des Rückwärtsfahrens, etc.) unmittelbar am Grundstück vorfahren kann, müssen die 
gefüllten Abfallbehälter durch den Abfallbesitzer/ -erzeuger im Rahmen seiner gesteigerten 
Mitwirkungspflicht gemäß den gesetzlichen Bestimmungen an einen von der Stadt Hilden 
zu bestimmenden Abholort gebracht werden. Diese Regelung gilt auch für die Sperrmüllab-
fuhr.  

    Absatz 4 Satz 5 gilt entsprechend. 
 
 
In § 22 Absatz 1 entfällt die bisherige Ziffer m) ersatzlos und die bisherigen Ziffern n) bis s) werden 
umnummeriert in m) bis r). 
 
 
§ 22 Absatz 3: 
 
Der Wortlaut des Absatzes wird hinter dem Wort „Euro“ ergänzt um den Zusatz „analog § 9 Abs. 5 
LAbfG“. 
 
 

§ 2 
 

Diese 2. Nachtragssatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Hilden - Abfallent-
sorgungssatzung - vom 11.07.2013 tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 

 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig beschlossen 

 
 

 8 Haushalts- und Gebührenangelegenheiten  

 
 
 

 8.1 Nachtragsstellenplan WP 14-20 SV 
10/100 

 
Rm Bommermann schlug vor, bestehende Stellen für diesen Zweck umzuwidmen, da sonst jähr-
lich hohe zusätzliche Kosten auf die Stadt zukämen. 
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Personaldezernent Danscheidt erläuterte, dass die Verwaltung im Bereich Digitalisierung/ strategi-
sche Organisationsentwicklung nicht ausreichend aufgestellt sei. Dieser erfordere spezielle Quali-
fikationen, die die aktuellen Mitarbeiter/innen nicht haben. 

  
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Hilden nimmt die Einrichtung einer Stabsstelle mit 2 Planstellen der Entgeltgrup-
pe A 13/EG 13 für die Digitalisierung/strategische Organisationsentwicklung zur Kenntnis, die der 
Bürgermeisterin direkt unterstellt wird. Der Stellenplan der Stadt Hilden wird im Wege eines Nach-
tragsstellenplans um die beiden Planstellen erweitert. Gleichzeitig zieht der Rat gemäß § 1 Abs. 2 
der Zuständigkeitsordnung des Rates der Stadt Hilden in diesem Fall die Vorberatungskompetenz 
des Personalausschusses an sich. 
 
Das Personalkostenbudget wird ab dem Jahr 2022 erhöht. Die Verwaltung wird beauftragt, inner-
halb des Personalkostenbudgets 2020 / 2021 die Finanzierung der beiden Planstellen sicherzustel-
len.  

 
Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich beschlossen gegen eine Nein-Stimme von Rm Bommermann 

 
 

 8.2 Feststellung des Jahresabschlusses 2019 der Stadt Hilden - Be-
richt und Testat des Beratungs- und Prüfungsamtes und Bericht 
des Rechnungsprüfungsausschusses gemäß § 59 Abs. 3 GO 
NRW 

WP 14-20 SV 
14/044/1 

 
Der Leiter des Beratungs- und Prüfungsamtes, Herr Witek, verwies auf den an alle Ratsmitglieder 
verteilten Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses an den Rat. Dieser sei im Rechnungsprü-
fungsausschuss unmittelbar vor dieser Ratssitzung in dieser Form beschlossen worden. Er wurde 
gegenüber dem im Beschlussvorschlag genannten Entwurf, der der Sitzungsvorlage beigefügt war, 
nicht verändert.  

  
I. Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt: 
 
1. Der gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW von der Kämmerin am 10.06.2020 auf- und von der 

Bürgermeisterin am selben Tag bestätigte und dem Rat am 17.06.2020 zur Feststellung 
zugeleitete Jahresabschluss nebst Lagebericht ist vom Rechnungsprüfungsausschuss nach 
§ 59 Abs. 3 GO NRW i. V. m. § 102 GO NRW geprüft worden. Das Prüfungsergebnis des 
Beratungs- und Prüfungsamtes ist im Prüfungsbericht vom 10. August 2020 und im 
Bestätigungsvermerk vom gleichen Tage festgehalten worden.  

 
 Der Rat der Stadt Hilden nimmt ebenfalls Kenntnis vom schriftlichen Bericht des Rechnungs-

prüfungsausschusses vom 23.09.2020 zu seiner Prüfung des Jahresabschlusses, welcher 
dieser Sitzungsvorlage als vorläufige(r) Protokollauszug/Tischvorlage aus der Sitzung des 
Rechnungsprüfungsausschusses beigefügt wird. 

 
Der Jahresabschluss 2019 vom 10.06.2020 wird hiermit gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW 
festgestellt. 
 

2. Nach der Prüfung und nach der Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses durch den 
Rat der Stadt Hilden wird der Jahresüberschuss von 759.804,39 Euro der Ausgleichsrücklage 
in der Gesamtposition des Eigenkapitals zugeführt. 
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II. Beschlussvorschlag für die Ratsmitglieder (den Rat der Stadt ohne die 
Bürgermeisterin): 

 
1. Frau Bürgermeisterin Alkenings wird nach § 96 Abs. 1 GO NRW für das Haushaltsjahr 2019 

entlastet. 
 
2. Die Bürgermeisterin wird gebeten, den Prüfbericht nebst Bestätigungsvermerk sowie den Jah-

resabschluss 2019 und Lagebericht gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt zu 
machen und danach bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur 
Einsichtnahme verfügbar zu halten. 

 
Abstimmungsergebnis: 
zu I: Einstimmig beschlossen bei 2 Enthaltungen der BA 
zu II: Einstimmig beschlossen bei 2 Enthaltungen der BA ohne Beteiligung der Bürgermeis-

terin 
 
 

 8.3 Statusbericht Haushaltsbewirtschaftung 2020 WP 14-20 SV 
20/149 

 
Kämmerin Franke führte Folgendes aus: 
Der Statusbericht zum 30.06.2020 prognostiziert ein Ergebnis von -29,5 Mio. €. Der Betrag weicht 
von dem geplanten Ergebnis (-7,6 Mio. €) zuzüglich des voraussichtlichen Corona-bedingten 
Schadens (-25 Mio. €)  ab, da über die Bewirtschaftungsverfügung Haushaltsmittel zur Deckung 
von corona-bedingten Mehraufwendungen gesperrt wurden. Der Entwurf des Gesetzes zur Isolie-
rung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im 
Land Nordrhein-Westfalen (NKF - CIG) sieht einen Quartalsbericht beginnend zum 30.06.2020 
über die finanzielle Lage vor. Der vorliegende Statusbericht erfüllt bereits die im Gesetzentwurf 
angelegten Berichtspflichten. Darüber hinaus plant die Verwaltung, die corona-bedingten Finanz-
schäden im Bericht zum 30.09.2020 auf Teilplanebene auszuweisen. 

  
Der Rat nahm den Statusbericht zur Haushaltsbewirtschaftung II.2020 zur Kenntnis. 

 
 

 8.4 Außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln zur Umsetzung von 
Förderprogrammen für Schulen des Landes NRW 

WP 14-20 SV 
10/107 

 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat beschließt die überplanmäßige Bereitstellung von Auszahlungsermächtigungen für die 
Aufstockung der Investitionsmaßnahmen zur Hard- und Softwareanschaffung an Schulen in Höhe 
von 336.000 € im Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung zur Umsetzung 
der Landes-Förderprogramme „Sofortausstattung“ und „Lehrergeräte“. 

 
Die Deckung erfolgt durch Mehreinzahlungen für investive Zuwendungen i. H. v. 315.140 € und 
Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 20.860 € im o. g. Produkt. 
 

 
 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig beschlossen 
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 9 Anträge  

 
 
 

 9.1 CDU-Antrag Einrichtung einer zusätzlichen Stelle für einen Pro-
jektleiter im Gebäudemanagement mit dem Stellenplan 2021 

WP 14-20 SV 
I/018 

 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde mit TOP 9.4 zusammen beraten. 
 
Rm Bartel/ Bündnis 90/Die Grünen begrüßte die beiden Anträge. Es sei wichtig, nicht nur Kosten 
für die Planung auszugegeben, sondern auch für die Umsetzung. Dies erfordere mehr Personal, 
spare aber langfristig Kosten. 
 
Rm Joseph/ FDP und Rm Bommermann/ AfD sprachen sich dagegen aus, Personal im Gebäude-
management aufzustocken. Stattdessen sollten vorhandene Stellen entsprechend umgeschichtet 
werden. 
 
Rm Joseph/ FDP vertrat die Auffassung, dass das Projekt Schützenstraße von Dritten geplant und 
gebaut werden sollte. Er verspreche sich davon auch, dass dann schneller die Fördermittel bean-
tragt werden könnten. 
 
Personaldezernent Danscheidt erläuterte, dass jeder Auftrag von städtischem Personal begleitet 
werden müsse. Es gebe keinen Bauingenieur in der Verwaltung, der dem Vorschlag folgend ein-
fach versetzt werden könnte. Sollte dem Antrag unter TOP 9.4 gefolgt werden, ohne dass zusätzli-
ches Personal zur Verfügung steht, werde es dazu kommen, was Rm Bartel befürchtet: Die Um-
setzung könnte nicht erfolgen. Die Verwaltung würde nicht von sich aus stattdessen eine laufende 
Baumaßnahme beenden, es sei denn, der Rat beschließt, welche. 
 
Herr Witek ergänzte aus Sicht des Beratungs- und Prüfungsamtes (BPA), dass die Anzahl der ne-
gativen Feststellungen im Bereich des Hochbaus steigen. Es sei festzustellen, dass auch extern 
beauftragte Unternehmen Fehler bei der Bauleitung, Abrechnung usw. unterlaufen. Das vorhande-
ne, städtische Personal reiche nicht aus, um die extern Beauftragten ausreichend zu kontrollieren, 
was erhebliche Kosten verursache. Somit könne das BPA als letzte Instanz Fehler verhindern, 
übernehme damit aber die Arbeit der Verwaltung, wofür es nicht gedacht sei. 
 
Kämmerin Franke erläuterte zu den finanziellen Auswirkungen des CDU-Antrags, dass mit der  
Einrichtung einer zusätzlichen Stelle perspektivisch zusätzliche Personalkosten verbunden seien. 
Nach aktuellem Erkenntnisstand könne das Personalkostenbudget 2020 eingehalten werden. Die 
Einrichtung und Besetzung der zusätzlichen Stelle sei als wirtschaftlich zu bewerten, da die Beauf-
tragung der für die Investitionstätigkeit notwendigen Leistungen an Dritte mit höheren Kosten ver-
bunden sei als eine Erbringung mit eigenem Personal. Es könnten sich aber Engpässe in der Fort-
schreibung der Personalkosten in der Haushaltsplanung für 2021 ff. ergeben, die den Verteilungs-
konflikt zwischen den Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen zuspitzen werde. Um die Hand-
lungsfähigkeit der Verwaltung zu gewährleisten, halte sie die Neueinrichtung der Planstelle wie 
auch andere Stellen in der Querschnittsverwaltung für notwendig und unumgänglich. 

  
Antragstext: 
Die CDU-Fraktion beantragt, mit dem Stellenplan 2021 im Gebäudemanagement eine zusätzliche 
Stelle für einen Projektleiter einzurichten. 

 
Abstimmungsergebnis zum Antrag der CDU (TOP 9.1): 
Mehrheitlich beschlossen gegen 5 Nein-Stimmen von FDP, Allianz für Hilden und Rm Bommer-
mann 
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 9.2 Live-Stream von Ratssitzung; 
Antrag der Fraktion Bürgeraktion Hilden 

WP 14-20 SV 
01/171 

 
Der in der Sitzungsvorlage vorgeschlagene Zeitplan wurde begrüßt. Allein Rm Wegmann/ CDU 
erklärte, dass die CDU gegen den Antrag stimmen werde. Neben den entstehenden Kosten und 
dem personellen Mehraufwand bestünde auch die Befürchtung, dass einzelne Redebeiträge aus-
einandergenommen und neu zu Fake-News zusammengefügt werden könnten. Rm Reffgen/ BA 
äußerte sein Unverständnis gegen dieses Argument, da die CDU im Wahlkampf für jeden Kandi-
daten ein Video gedreht habe.  

  
Antragstext: 

 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt zu prüfen, unter welchen organisatorischen und rechtlichen 
Bedingungen ein Livestream von Ratssitzungen möglich ist und wie anschließend Aufzeichnungen 
der Sitzungen im Internet verfügbar gemacht werden können. Außerdem sind die finanziellen 
Auswirkungen aufzuzeigen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich beschlossen gegen 12 Nein-Stimmen der CDU 

 
 

 9.3 Eintrag Ratsmitglieder in das Goldene Buch der Stadt; Antrag der 
CDU-Fraktion 

WP 14-20 SV 
01/173 

 
 

Antragstext: 
Die CDU Fraktion Hilden schlägt vor, dass sich, in Anerkennung der geleisteten ehrenamtlichen 
Arbeit, die Ratsmitglieder in oder nach der letzten Ratssitzung der Wahlperiode in das goldene 
Buch der Stadt Hilden eintragen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich beschlossen gegen 2 Nein-Stimmen der BA bei 2 Enthaltungen der Allianz für Hilden 
und Rm Bommermann 

 
 

 9.4 Antrag der SPD-Fraktion: "Bereitstellung von Planungskosten für 
Entwurfsplanung einschl. Kostenberechnung Sportplatzgebäude 
Schützenstraße" 

WP 14-20 SV 
26/064 

 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde mit dem TOP 9.1 „CDU-Antrag Einrichtung einer zusätzlichen 
Stelle für einen Projektleiter im Gebäudemanagement mit dem Stellenplan 2021“ zusammen bera-
ten. 

  
Antragstext: 
 
Der Rat der Stadt Hilden beschließt, Planungskosten für die Sanierung des Funktionsgebäudes 
Schützenstraße bereitzustellen und eine Entwurfsplanung einschließlich Kostenberechnung zu 
erstellen. Die neu aufgenommenen Planungen knüpfen an den Stand von 2016 an. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig beschlossen bei einer Enthaltung der Allianz für Hilden 

 
 

 9.5 Antrag der CDU-Fraktion - Satzung zur Erhebung einer Wettbü-
rosteuer 

WP 14-20 SV 
20/158 
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Antragstext: 
 
Der Rat der Stadt Hilden beauftragt die Verwaltung, eine Satzung zur Erhebung einer Wettbü-
rosteuer zu erarbeiten und zur Beratung zu stellen. 

  
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig beschlossen 

 
 

 9.6 Antrag der CDU-Fraktion vom 17.06.2020:  
Obstbaumwiese an der Hofstraße als Spendenaktion 

WP 14-20 SV 
61/290 

 
Vor dem Hintergrund der Vorberatung im Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz und in der vor-
läufigen Niederschrift fehlender Beratungsinhalte wurde der ursprüngliche Antragstext (s. Sit-
zungsvorlage) auf Anregung von Rm Wannhof/ SPD wie folgt konkretisiert und darüber abge-
stimmt: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem die Fläche pachtenden Landwirt ein 
Konzept zu erarbeiten, in dem die auszuwählenden Obstbaumarten festgelegt, Vorschläge zur 
Finanzierung der zu pflanzenden Obstbäume (auch über Spenden) unterbreitet sowie Regelungen 
zur Bewirtschaftung der Obstbäume (wie z.B. Ernte der Früchte, Pflegeschnitt) getroffen werden. 
Weiterhin wird die Verwaltung gebeten zu prüfen, ob auch auf anderen städtischen Flächen Obst-
baumwiesen mit vergleichbaren Konzepten angelegt werden können. 

  
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig beschlossen 

 
 

 9.7 Antrag der Fraktion Allianz vom 27.05.2020:  
Klimaschutzvorhaben Prioritäten-Liste 

WP 14-20 SV 
61/291 

 
 

Antragstext: 
 
Die ALLIANZ für Hilden beantragt, dass die Verwaltung eine Klimaschutz-Prioritäten-Liste erstellt, 
in der die von Bürgern, Fraktionen oder der Verwaltung vorgeschlagenen oder beantragten Maß-
nahmen zum Klimaschutz aufgeführt werden. Die in dieser Liste aufgeführten Maßnahmenvor-
schläge sollen, unabhängig davon, ob die Maßnahme zum Zeitpunkt des Vorschlags/ der Antrag-
stellung nicht umsetzbar, aber grundsätzlich befürwortet werden, nicht in Vergessenheit geraten. 
Die jeweiligen Maßnahmen sollen auf dieser Liste nach Klimaschutz-Effizienz bewertet und priori-
siert werden und möglichst in der Reihenfolge der Priorisierung umgesetzt werden. Die Reihenfol-
ge der Priorisierung ist hier durch den Umwelt- und Klimaschutzausschuss festzulegen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig beschlossen 

 
 

 9.8 Antrag der Fraktion Bündnis´90/Die Grünen vom 14.07.2020: 
Anlegung einer Parkanlage an der Ellerstr 

WP 14-20 SV 
66/183 

 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde zu Beginn der Sitzung einstimmig von der Tagesordnung ab-
gesetzt, da er bereits in der Sitzung UKS zurückgezogen wurde. 
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 9.9 Antrag der Fraktion Bündnis´90 / Die Grünen vom 19.08.2020: 
Bewässerung von Grünflächen und Bäumen 

WP 14-20 SV 
66/185 

 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde zu Beginn der Sitzung einstimmig von der Tagesordnung ab-
gesetzt, da er bereits in der Sitzung UKS zurückgezogen wurde. 

  
 

 10 Mitteilungen und Beantwortungen von Anfragen  

 
keine 

  
 

 10.1 Sachstand Kita Holterhöfchen / Abschluss Machbarkeitsstudie WP 14-20 SV 
III/023 

 
Beigeordneter Eichner teilte mit, dass im 2. Absatz des Beschlussvorschlags die Klammer am En-
de zu streichen sei.  
 
Anmerkung der Schriftführung: Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hatten am Tag vor der Rats-
sitzung einen Antrag zu diesem Tagesordnungspunkt an die Fraktionen und die Verwaltung ge-
mailt. Der Antrag ist der Niederschrift als Anlage beigefügt. 
 
Aus der Diskussion über den Antrag bleibt im Ergebnis folgendes festzuhalten: 
Zu Nummer 1 des Antrags: 
Auf Vorschlag von Rm Wannhof/ SPD wurde Nummer 1 des Antrags um den Zusatz „sofern tech-
nisch machbar“ ergänzt. In dem Zusammenhang bat Rm Bartel/ Bündnis 90/Die Grünen die Ver-
waltung, die Machbarkeit sehr ernsthaft zu prüfen und das Ergebnis vorzulegen.  
 
Zu Nummer 2 des Antrags: 
Nummer 2 des Antrags wurde von Rm Bartel/ Bündnis 90/Die Grünen zurückgezogen, nachdem 
die Verwaltung darauf hingewiesen hatte, dass sich dadurch der Zeitplan, der Preis, die Fläche 
und/oder die Geschossigkeit des Kindergartens ändern würde. Rm Bartel bat jedoch darum, bei 
der Planung die Verschattung des Grundstücks zu beachten. 

  
Geänderter Beschlussvorschlag (Änderung durchgestrichen): 
 
Der Rat der Stadt Hilden beschließt die Errichtung eines 1,5 geschossigen Gebäudes für eine al-
tersgemischte fünfgruppige Kindertagesstätte (inkl. Außenanlage) auf dem Grundstück Holterhöf-
chen 18 mit der Maßgabe einer möglichst zeitoptimierten Realisierung und bezieht dabei den vor-
gelegten Gestaltungsplan in seinen Beschluss mit ein.  
 
Des Weiteren beauftragt der Rat die Verwaltung, mit der Infrastrukturgesellschaft Hilden (IGH) 
einen Werkvertrag als Generalunternehmer auszuhandeln (Übertragung aller delegierbaren Bau-
herrenaufgaben). Dieser ist dem Rat vor Unterschrift vorzulegen. Die IGH wiederum wird die Bau-
realisierung ebenfalls durch Generalunternehmervergabe an einen Baupartner beauftragen und 
die IGH, sofern erforderlich, mit entsprechenden Sicherheiten zu Gunsten dessen Generalunter-
nehmer ausstatten (z.B. eine selbstschuldnerische Bürgschaft unter Vorbehalt der Anzeige bei der 
Aufsichtsbehörde). 
 
Sollte es zu keinem Abschluss eines Vertrages zwischen der Stadt Hilden und der IGH kommen, 
ersetzt die Stadt Hilden der IGH alle im Zusammenhang mit dem Projekt bis dahin entstandenen 
und nachgewiesenen Kosten. 
 
Die Gesamtkosten für das Projekt (ohne öffentliche Erschließungskosten), die durch die IGH zu 
beachten sind, sollen einen Betrag in Höhe von 5,2 Mio € nicht überschreiten. Die IGH soll zudem 
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auf eine sparsame und wirtschaftliche Baurealisierung achten. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Straße Am Feuerwehrhaus auf Grundlage der vorgelegten 
Konzeptstudie umzubauen. Die hierfür notwendigen Finanzmittel für Planung und Bau werden im 
Haushalt 2022 und 2023 zur Verfügung gestellt. 
 
Ergänzter Beschlussvorschlag auf Antrag von Bündnis 90/Die Grünen: 
Im Werkvertrag mit der IGH wird die Begrünung des KiTa-Dachs in Kombination mit Photovoltaik-
anlagen vereinbart, sofern technisch machbar. 

 
Abstimmungsergebnis über den geänderten Beschlussvorschlag und gleichzeitig den ergänzten 
Beschlussvorschlag auf Antrag von Bündnis 90/Die Grünen: 
Einstimmig beschlossen 

 
 

 10.2 Termine Ältestenrat vor der konstituierenden Ratssitzung  

 
Der Leiter des Team Bürgermeisterbüro teilte mit, dass nach den Rückmeldungen der Fraktionen 
der nächste Termin für einen Ältestenrat am 06.10.2020 stattfinden wird. Für den zweiten geplan-
ten Termin sei nach den Rückmeldungen noch kein Übereinkommen möglich. Er wird sich diesbe-
züglich in Kürze erneut an die Fraktionen wenden.  

  
 

 11 Entgegennahme von Anfragen und Anträgen  

 
 
 

 11.1 Antrag FDP: Einführung einer Park-App  

 
Rm Joseph/ FDP verlas folgende Antrag: 
 
„Die Verwaltung wird gebeten, im gesamten Stadtbereich das Bezahlen von Parkgebühren per 
App und SMS zu ermöglichen und dafür Partnerunternehmen zu finden und zu beauftragen. 
 
Begründung: 
In Hilden können Parkgebühren zurzeit lediglich per Bargeld oder Kartenzahlung beglichen wer-
den. Durch die Einführung einer Park-App wird eine zeitgemäße und kundenorientierte Entwick-
lung gewährleistet. 
Die Möglichkeit, die Parkdauer per App oder SMS zu verlängern, ohne das Fahrzeug aufsuchen zu 
müssen, erhöht die Verweildauer in der Stadt und daraus resultierend die Kaufkraft. 
Darüber hinaus sollte es möglich sein, mithilfe der App freie Parkplätze zu finden und somit zur 
Orientierung und vor allem Reduzierung des Verkehrsaufkommens beizutragen. Dies gilt beson-
ders an den, nicht zuletzt wegen des Wochenmarktes, stark frequentierten Tagen wie Mittwoch 
und Samstag.“ 

  
 

 11.2 Antrag BA: Papierkörbe im Stadtgebiet - Vorlage eines Erfah-
rungsberichts zur Aktion sauberer Wald 

 

 
Rm Reffgen/ BA verlas folgenden Antrag: 
 
„Die Verwaltung wird gebeten, zur nächsten Sitzung des Umweltausschusses einen Erfahrungsbe-
richt zur geübten Praxis "keine Müllbehälter im Stadtwald, Aktion sauberer Wald - Wir nehmen 
unsere Abfälle wieder mit ... und Sie?" vorzulegen. 
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Begründung: 
Erst kürzlich hat die Bürgermeisterin in mit Bürgern geführter, uns vorliegender Korrespondenz auf 
den vorgenannten Grundsatz der Verwaltung verwiesen und Forderungen nach mehr Abfallbehäl-
tern eine Absage erteilt. In diesem Zusammenhang spricht die Verwaltung von Erfahrungen, die 
zeigten, dass die Handhabung "keine Müllbehälter im Stadtwald..." "im Regelfall auch so funktio-
niert". 
 
Dem entgegen stehen Beobachtungen, die an der Akzeptanz der Bevölkerung hinsichtlich der be-
schriebenen Regelung erheblich zweifeln lassen. lmmer wieder geäußerte, einschlägige Forderun-
gen in Leserbriefen nach mehr Müllbehältern, gleichlautende Hinweise von Umweltverbänden, bis 
zu demonstrativ provokantem Verhalten im Umgang mit Abfällen im Stadtwald und in siedlungsna-
hen Außenbereichen, die auf ein erhöhtes Frustpotential bei Waldbesuchern, Hundehaltern und 
Spaziergängern hindeuten, sprechen deutlich dafür, dass sich das Thema Abfall und Müll im öf-
fentlichen Raum in Hilden in einer Schieflage befindet. 
 
Wir halten es daher für angezeigt, das Grundprinzip, im Stadtgebiet so wenig Papierkörbe wie 
möglich aufzustellen, zu überprüfen.“ 

  
 

 11.3 Antrag Bündnis 90/Die Grünen: Personalgewinnung und Perso-
nalentwicklung 

 

 
Rm Münnich/ Bündnis 90/Die Grünen verlas folgenden Antrag: 
 
„Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt mit dem Stellenplan 2021 im Personalamt eine 
zusätzliche Stelle mit dem Schwerpunkt „Personalgewinnung /Personalentwicklung“ einzurichten. 
 
Begründung: 
Wie unter TOP Ö 3.4 der Ratssitzung vom 32.09.2020 - Personaloffensive Kita – ausgeführt wird, 
sieht auch die Verwaltung die Notwendigkeit mehr als bisher für die Personalfindung im Bereich 
Erzieher*innen tun zu müssen. Für zusätzlichen Aktivitäten steht im Fachamt aber kein Personal 
zur Verfügung. 
 
Nicht nur im Bereich der frühkindlichen Bildung, sondern auch in vielen anderen Fachbereichen ist 
es sehr schwer, qualifiziertes Personal zu gewinnen. Um dem entgegen zu wirken, ist es notwen-
dig, ein Konzept „Personaloffensive Stadt Hilden“ zu entwickeln und so die Stadt Hilden als Arbeit-
geberin für Stellensuchende attraktiv zu machen.“ 

  
 

 11.4 Antrag Bündnis 90/Die Grünen: Neuer Ausbildungsgang Schwer-
punkt Pädagogik 

 

 
Rm Münnich/ Bündnis 90/Die Grünen verlas folgenden Antrag: 
 
„Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bittet die Verwaltung Kontakt zur Kreisverwaltung Mettmann 
aufzunehmen mit den Ziel, beim Berufskolleg Hilden einen Bildungsgang "Berufliches Gymnasium 
im Fachbereich Gesundheit und Soziales, fachlicher Schwerpunkt Pädagogik (Erzieher*in)“ einzu-
richten. 
 
Begründung: 
Die Einrichtung eines solchen Bildungsganges am Berufskolleg Hilden bietet die Möglichkeit, in 
enger Zusammenarbeit mit der Schule zukünftig mehr Fachpersonal für die Hildener Kitas zu ge-
winnen. 
Es ist davon auszugehen, dass viele Schülerinnen und Schüler nach Abschluss ihrer Ausbildung 
einen Arbeitsplatz in der näheren Umgebung suchen.“ 
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 11.5 Anfrage Bündnis 90/Die Grünen: Lichtverschmutzung durch Fit-
ness-Center 

 

 
Rm Vogel/ Bündnis 90/Die Grünen verlas folgende Anfrage: 
 
„Wie aktuellen Pressemeldungen zu entnehmen ist, wird im Hildener Westen auf einem Gelände 
an der Ecke Forst-/ Düsseldorfer Straße ein Fitness-Center entstehen. 
Daraus geht hervor, dass die Außenverkleidung des Gebäudes grundsätzlich die gesamte Nacht 
hindurch beleuchtet sein, bzw. eigenständig gespeichertes Licht dafür verwenden wird. 
 
Im Zusammenhang mit der erzeugten „Lichtverschmutzung“ und der möglicherweise für viele Arten 
gefährlichen / tödlichen Anziehungskraft einer solchen Lichtquelle ergeben sich folgende Fragen: 
1. Ist der Architektenentwurf der Verwaltung im Vorfeld bekannt gewesen? 
2. Wenn ja, wurden seitens der Verwaltung die voraussichtlichen Auswirkungen der Lichtanlage 
auf die Umwelt überprüft? 
3. Gab es auf Seiten der Verwaltung Bemühungen die Lichtbelästigung durch entsprechende Vor-
gaben oder Beratungsgespräche zu reduzieren?“ 

  
 

 11.6 Anfrage BA: Auflösung des Kulturvereins Nostromo  

 
Rm Reffgen/ BA verlas folgende Anfrage:  
 
„Vor kurzem hat der Kulturverein Nostromo Livesoundz seine Auflösung angekündigt. Der Verein 
hatte sich vor vier Jahren in der aktuellen Form etabliert, nachdem die Stadt die vorherige finanzi-
elle Kooperation mit den Vereinsakteuren aufgekündigt hatte. Begründet wurde der jetzige Schritt 
von den derzeit Verantwortlichen u. a. mit finanziellen Schwierigkeiten, die einerseits auf strukturel-
le Probleme zurückgingen, andererseits aber aktuell auch in der Corona-Krise zu suchen seien, 
die es dem Verein unmöglich mache, wirtschaftlich zu überleben.  
 
Der in der Jugendkultur engagierte Verein wurde in der Vergangenheit allgemein als Bereicherung 
für die Hildener Kulturszene empfunden. 
 
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung: 
1. Seit wann hat die Stadt Kenntnisse von den existenziellen Schwierigkeiten Nostromos und der 
Absicht, den Verein aufzulösen? 
2. Was hat das Kulturamt - möglicherweise in Kooperation mit dem Jugendamt - unternommen, um 
diese Entwicklung abzuwenden? 
3. In welcher Weise hat die Stadt die Arbeit des Vereins in der Vergangenheit begleitet? 
4. War das Kultur- und Musikprogramm im Area 51 Gegenstand eines regelmäßigen oder zumin-
dest gelegentlichen Austauschs mit den Verantwortlichen von Nostromo und wie sah dieser Aus-
tausch im Einzelnen aus? 
5. Welche Hilfsangebote hat die Stadt gemacht? 
6. Zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie: Hat die Stadt dem Verein bei der Beantragung 
von Landes- und Bundesmitteln beratend zur Seite gestanden? 
7. Hat der Verein entsprechende Überbrückungshilfen beantragt und erhalten? 
8. Welche konzeptionellen Überlegungen hat die Stadt zum Umgang mit dem Rückzug von 
Nostromo? 
9. Welche strategischen Pläne verfolgt die Stadt, das mit dem Rückzug von Nostromo entstehende 
Defizit im Bereich der Jugendkultur aufzufangen?“ 

  
 

 11.7 Anfrage CDU: Förderprogramm Infrastruktur  
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Rm C: Schlottmann/ CDU fragte, ob die Pflanzung der 20 Straßenbäume über das Förderpro-
gramm Infrastruktur finanziert werden könne.  
Baudezernent Stuhlträger bejahte dies. 

  
 

 
 
 
Ende der Sitzung:   22:03 Uhr 
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